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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE 92 / 53 /EWG DES RATES

vom 18 . Juni 1992

zur Änderung der Richtlinie 70/ 156 / EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 100a ,

auf Vorschlag der Kommission (*),

in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament ( 2 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Es müssen Maßnahmen getroffen werden , damit der Binnen
markt schrittweise bis spätestens 31 . Dezember 1992 ver
wirklicht wird . Der Binnenmarkt umfaßt einen Raum ohne
Binnengrenzen , in dem der freie Waren-, Personen-, Dienst
leistungs- und Kapitalverkehr gewährleistet ist .

Die Richtlinie 70 / 156 /EWG ( 4 ) enthält das Gemeinschafts
verfahren zur Erlangung der Betriebserlaubnis für Kraftfahr
zeuge , Bauteile und selbständige technische Einheiten , die in '
Übereinstimmung mit den in Einzelrichtlinien festgelegten
technischen Vorschriften hergestellt sind , sowie das vollstän
dige Verzeichnis der von diesen Richtlinien betroffenen
Fahrzeugsysteme , Bauteile und selbständigen technischen
Einheiten .

Im Interesse der Errichtung und des Funktionierens des
Binnenmarktes der Gemeinschaft erscheint es zweckmäßig,
die bestehenden Betriebserlaubnisverfahren der Mitglied
staaten durch das Typgenehmigungsverfahren der Gemein
schaft zu ersetzen .

Damit das genannte Typgenehmigungsverfahren in optima
ler Weise angewendet werden kann, ist es erforderlich , seine
Verwaltungsvorschriften genauer und umfassender zu
machen . Das setzt unter anderem voraus, daß diese Vor
schriften die Möglichkeit bieten , wenn der Hersteller das
wünscht , die Typgenehmigung für ein vollständiges Fahr
zeug durch die Kompilation der Genehmigungen für seine
einzelnen Systeme, Bauteile und selbständigen technischen
Einheiten zu erstellen , und im Fall von Fahrzeugen , die in
mehreren Baustufen gefertigt werden , an denen mehrere
Hersteller beteiligt sind , durch die Kompilation der Geneh
migungen für die verschiedenen Stufen des jeweiligen Ferti
gungsstands .

Ein Fahrzeug kann , selbst wenn es den Vorschriften dieser
Richtlinie entspricht , unter Umständen bestimmte Merk
male aufweisen , die nachweislich die Sicherheit im Straßen
verkehr gefährden . Es ist daher zweckmäßig , den Mitglied
staaten die Möglichkeit einzuräumen , die Genehmigung für
derartige Fahrzeugtypen zu verweigern , den Verkauf und das
Inverkehrbringen zu verbieten und die Zulassung für diese
Fahrzeuge abzulehnen. Für diesen Fall sind entsprechende
Bedingungen vorgesehen .

Die Tatsache , daß das Typgenehmigungsverfahren der
Gemeinschaft verbindlich vorgeschrieben ist , macht es not
wendig, Ausnahmen zuzulassen und Alternativverfahren für
Fahrzeuge , die entweder für besondere Verwendungszwecke
bestimmt oder in Kleinserien gebaut werden oder die neue
Technologien einbeziehen , die in den Vorschriften der
Einzelrichtlinien noch nicht vorgesehen sind , festzulegen .

Um den Zugang zu den Märkten von Ländern außerhalb der
Gemeinschaft zu erleichtern , ist es zweckmäßig, unter
bestimmten Voraussetzungen Genehmigungen für Systeme ,
Bauteile und selbständige technische Einheiten zuzulassen ,
die auf gleichwertigen internationalen und Drittlandregelun
gen beruhen . Die Gleichwertigkeit dieser Regelungen muß in
Anwendung der entsprechenden Bestimmungen des Vertra
ges anerkannt werden.

C ) ABl . Nr . C 301 vom 21 . 11 . 1991 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr. C 67 vom 16 . 3 . 1992 , S. 44 , und ABl . Nr . C 176 vom

13 . 7 . 1992 .
( 3 ) ABl . Nr. C 79 vom 30 . 3 . 1992 , S. 4 .
( 4 ) ABl . Nr . L 42 vom 23 . 2 . 1970 , S. 1 . Richtlinie zuletzt geändert

durch die Richtlinie 87 /403 /EWG (ABl . Nr. L 220 vom
8 . 8 . 1987 , S. 44 ).
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— für vierrädrige Kraftfahrzeuge im Sinne des Artikels 1
Absatz 3 der Richtlinie 92 / 61 /EWG über die
Betriebserlaubnis für zweirädrige oder dreirädrige
Kraftfahrzeuge ( * ) .

(*) ABl . Nr . L 225 vom 10 . 8 . 1992 , S. 72 .

Um die notwendige Transparenz der Typgenehmigungsver
fahren der Gemeinschaft sicherzustellen , müssen Bestim
mungen festgelegt werden , nach denen die Mitgliedstaaten
einander und der Kommission ihre Genehmigungsbehörden
und technischen Dienste sowie die Bestimmungen über die
Qualitätskriterien bekanntgeben , die diese einzuhalten
haben .

Aufgrund der Tatsache, daß die Anhänge zu dieser Richtlinie
lediglich für Fahrzeuge der Klasse M t vervollständigt sind,
gilt die Richtlinie nur für die Typgenehmigung dieser Fahr
zeuge . Es ist ratsam , den Mitgliedstaaten bis zur Vervoll
ständigung der Anhänge durch Vorschriften betreffend die
Fahrzeuge aller anderen Klassen zu gestatten , entsprechend
den Bestimmungen von Artikel 10 der Richtlinie 70 / 156 /
EWG für diese Fahrzeuge weiterhin ihre Betriebserlaubnis
systeme mit nationaler Geltung anzuwenden .

Damit sowohl in technischer als auch in verwaltungsmäßiger
Hinsicht ein angemessener Übergang von der gegenwärtigen
fakultativen Regelung der Gemeinschaftsvorschriften auf das
in dieser Richtlinie festgelegte verbindliche Typgenehmi
gungsverfahren ermöglicht wird , ist es zweckmäßig, den
Herstellern während eines Zeitraums von drei Jahren die
Wahl zu lassen zwischen der Anwendung des Verfahrens der
vorliegenden Richtlinie und dem des Artikels 10 der Richt
linie 70/ 156 /EWG . Genehmigungen, die in Anwendung des
letzteren Verfahrens erteilt wurden, bleiben bis zum 31 . De
zember 1997 gültig .

Die obenerwähnten Übergangsbestimmungen räumen den
Mitgliedstaaten kein Recht ein , von den Vorschriften von
Einzelrichtlinien , die auf der vollständigen Harmonisierung
beruhen, abzuweichen —

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet

— » Typgenehmigung": das Verwaltungsverfahren,
durch das ein Mitgliedstaat bestätigt , daß der Typ
eines Fahrzeugs , eines Systems , eines Bauteils oder
einer selbständigen technischen Einheit die einschlä
gigen technischen Anforderungen dieser Richtlinie
oder einer Einzelrichtlinie erfüllt . Eine vollständige
Auflistung der Einzelrichtlinien befindet sich in
Anhang IV bzw. Anhang XI;

— „Mehrstufen-Typgenehmigung": das Verwaltungs
verfahren , durch das ein oder mehrere Mitgliedstaa
ten bestätigen , daß — je nach Fertigungsstand — der
Typ eines unvollständigen oder vervollständigten
Fahrzeugs die einschlägigen technischen Anforderun
gen dieser Richtlinie erfüllt;

— „Fahrzeug": mit Ausnahme von Schienenfahrzeugen,
land- und forstwirtschaftlichen Zug- und Arbeitsma
schinen sowie allen anderen Arbeitsmaschinen , alle
zur Teilnahme am Straßenverkehr bestimmten voll
ständigen oder unvollständigen Kraftfahrzeuge , mit
mindestens vier Rädern und einer bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 25 km /h ,
sowie ihre Anhänger ;

— „Basisfahrzeug": jedes unvollständige Fahrzeug , des
sen Fahrzeug-Identifizierungsnummer während auf
einanderfolgender Stufen eines Mehrstufen-Typge
nehmigungsverfahrens beibehalten wird;

— „unvollständiges Fahrzeug": jedes Fahrzeug, das der
Vervollständigung in zumindest einer weiteren Stufe
bedarf, um alle einschlägigen technischen Anforde
rungen dieser Richtlinie zu erfüllen ;

— „vervollständigtes Fahrzeug": jedes Fahrzeug, das
einem Mehrstufen-Typgenehmigungsverfahren un
terzogen wurde und alle einschlägigen Anforderun
gen dieser Richtlinie erfüllt ;

— „ Typ" eines Fahrzeugs -. Fahrzeuge derselben Fahr
zeugklasse , die sich zumindest hinsichtlich der in
Anhang II B aufgeführten Merkmale nicht unter
scheiden . Ein Fahrzeugtyp kann aus Varianten und
Versionen bestehen ( vgl . Anhang II B);

— „System ": alle Fahrzeugsysteme , wie z . B. Bremsan
lage , Einrichtungen zur Abgasreinigung oder Innen
ausstattung, die die Anforderungen von Einzelricht
linien erfüllen müssen ;

— „Bauteil": eine Einrichtung, beispielsweise eine
Leuchte , die den Bestandteil eines Fahrzeugs bilden
soll , die die Anforderungen einer Einzelrichtlinie
erfüllen muß und für die unabhängig von einem

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 70 / 156 /EWG wird wie folgt geändert :

1 . Die Artikel 1 bis 16 werden durch die nachfolgenden
Artikel ersetzt :

„Artikel 1

Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für die Typgenehmigung von Kraft
fahrzeugen und ihren Anhängern , die in einer oder
mehreren Stufen gefertigt werden , sowie von Systemen,
Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten , die
für den Anbau an derartigen Kraftfahrzeugen und
Anhängern vorgesehen sind .

Sie gilt nicht
— für die Genehmigung von Einzelfahrzeugen. Mit

gliedstaaten , die eine solche Genehmigung erteilen,
erkennen jedoch gültige Genehmigungen für Sy
steme, Bauteile , selbständige technische Einheiten
oder unvollständige Fahrzeuge an, die gemäß dieser
Richtlinie anstelle der jeweiligen nationalen Vor
schriften erteilt wurden;
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Fahrzeug eine Typgenehmigung erteilt werden kann ,
sofern die Einzelrichtlinie dies ausdrücklich vor
sieht ;

— „selbständige technische Einheit": eine Einrichtung,
beispielsweise eine hintere Unterfahrschutzvorrich
tung, die den Bestandteil eines Fahrzeugs bilden soll ,
die die Anforderungen einer Einzelrichtlinie erfüllen
muß und für die gesondert , jedoch nur in bezug auf
einen oder mehrere bestimmte Fahrzeugtypen eine
Typgenehmigung erteilt werden kann , sofern die
Einzelrichtlinie dies ausdrücklich vorsieht ;

— „Hersteller": die Person oder Stelle , die gegenüber der
Genehmigungsbehörde für alle Belange des Typge
nehmigungsverfahrens sowie für die Sicherstellung
der Übereinstimmung der Produktion verantwortlich
ist . Es ist nicht von Bedeutung, daß sie direkt an allen
Herstellungsphasen des Fahrzeugs , Systems, Bauteils
oder der selbständigen technischen Einheit beteiligt
ist , das bzw. die Gegenstand des Genehmigungsver
fahrens ist ;

— „Genehmigungsbehörde": die zuständige Behörde
eines Mitgliedstaats , die für alle Belange des Typge
nehmigungsverfahrens für Fahrzeuge, Systeme, Bau
teile und selbständige technische Einheiten, insbe
sondere für die Erteilung und (falls erforderlich ) den
Entzug von Genehmigungsbögen verantwortlich ist,
die als Kontaktstelle für die Genehmigungsbehörden
der anderen Mitgliedstaaten dient und die berechtigt
ist , die Einrichtungen des Herstellers zur Sicherstel
lung der Übereinstimmung der Produktion zu über
prüfen;

— „ Technischer Dienst": die Organisation oder Stelle ,
die offiziell als Prüflabor anerkannt worden ist und
die Prüfungen oder Typbesichtigungen für die
Genehmigungsbehörde eines Mitgliedstaats durch
führt . Diese Aufgaben können auch von der Geneh
migungsbehörde selbst wahrgenommen werden ;

— „Beschreibungsbogen": das Dokument gemäß An
hang I oder III dieser Richtlinie oder dem entspre
chenden Anhang zu einer Einzelrichtlinie , der die
Merkmale enthält , welche vom Antragsteller anzuge
ben sind;

— „Beschreibungsmappe": den Gesamtumfang an Da
ten , Zeichnungen , Lichtbildern usw., der vom
Antragsteller gemäß den Angaben im Beschreibungs
bogen bei dem Technischen Dienst oder der Geneh
migungsbehörde einzureichen ist;

— „Beschreibungsunterlagen": die Beschreibungs
mappe zuzüglich aller Prüfberichte oder anderer
Schriftstücke, die der Technische Dienst oder die
Genehmigungsbehörde im Zuge der Ausübung ihrer
Amtshandlungen der Beschreibungsmappe beigefügt
haben;

— „Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterla
gen": das Schriftstück, das den Inhalt der Beschrei
bungsunterlagen mit geeigneter Seitennumerierung
angibt oder mit einer anderen Kennzeichnung , die
das Auffinden einzelner Seiten zweifelsfrei ermög
licht .

Artikel 3

Antrag auf Erteilung der Typgenehmigung

( 1 ) Der Antrag auf Erteilung einer Typgenehmigung
für einen Fahrzeugtyp ist vom Hersteller an die Geneh
migungsbehörde eines Mitgliedstaats zu richten . Dem
Antrag sind eine Beschreibungsmappe mit den Angaben
gemäß Anhang III und die Genehmigungsbögen zu allen
nach Anhang IV oder XI anwendbaren Einzelrichtlinien
beizufügen . Darüber hinaus sind die Beschreibungsun
terlagen zu jeder Einzelrichtlinie bis zum Zeitpunkt der
Erteilung oder Verweigerung der Genehmigung für die
Genehmigungsbehörde bereitzustellen .

( 2 ) Abweichend von Absatz 1 ist dem Antrag eine
Beschreibungsmappe mit den für die in Anhang IV oder
Anhang XI aufgeführten Einzelrichtlinien maßgeblichen
Angaben gemäß Anhang I und , falls erforderlich , gemäß
Anhang III Teil II beizufügen , sofern keine Genehmi
gungsbögen zu den Einzelrichtlinien beigebracht werden
können .

( 3 ) Im Fall einer Mehrstufen-Typgenehmigung be
inhalten die beizufügenden Unterlagen:
— in der ersten Stufe diejenigen Teile der Beschrei

bungsmappe und diejenigen Genehmigungsbögen ,
die für ein vollständiges Fahrzeug erforderlich sind ,
jedoch nur , soweit sie den Fertigungsstand des
Basisfahrzeugs betreffen ,

— in der zweiten und jeder weiteren Stufe diejenigen
Teile der Beschreibungsmappe und diejenigen
Genehmigungsbögen, die den in der jeweiligen Stufe
zu genehmigenden Umfang betreffen , sowie eine
Abschrift des Genehmigungsbogens für das unvoll
ständige Fahrzeug , der entsprechend der letzten
vorherigen Baustufe erteilt wurde . Darüber hinaus
hat der Hersteller vollständige Unterlagen bezüglich
der Änderungen und Ergänzungen zu liefern , die von
ihm an dem unvollständigen Fahrzeug vorgenommen
wurden .

(4 ) Der Antrag auf Erteilung einer Typgenehmigung
für ein System , ein Bauteil oder eine selbständige techni
sche Einheit ist vom Hersteller an die Genehmigungsbe
hörde eines Mitgliedstaats zu richten . Dem Antrag ist
eine Beschreibungsmappe gemäß den Angaben im
Beschreibungsbogen zu der betreffenden Einzelrichtlinie
beizufügen .

(5 ) Für einen Fahrzeugtyp , ein System , ein Bauteil
oder eine selbständige technische Einheit kann der
Antrag auf Erteilung der Typgenehmigung jeweils nur in
einem Mitgliedstaat gestellt werden . Für jeden zu geneh
migenden Typ ist ein gesonderter Antrag zu stellen .

Artikel 4

Das Typgenehmigungsverfahren

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat erteilt
a ) Fahrzeug-Typgenehmigungen für

— Fahrzeugtypen , die mit den Angaben in der
Beschreibungsmappe übereinstimmen und die
die technischen Anforderungen aller in An
hang IV aufgeführten Einzelrichtlinien erfüllen ;
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— Fahrzeugtypen mit besonderer Zweckbestim
mung gemäß Anhang XI , die mit den Angaben in
der Beschreibungsmappe übereinstimmen und
die die technischen Anforderungen derjenigen
Einzelrichtlinien erfüllen , die in der jeweiligen
Spalte der Tabelle in Anhang XI aufgeführt
sind .

Die hierfür zu beachtende Vorgehensweise ist in
Anhang V beschrieben;

b ) Mehrstufen-Typgenehmigungen für Typen von Ba
sisfahrzeugen sowie unvollständigen und vervoll
ständigten Fahrzeugen , die mit den Angaben in der
Beschreibungsmappe übereinstimmen und die, ab
hängig von ihrem Fertigungsstand, die technischen
Anforderungen der jeweiligen Einzelrichtlinien erfül
len , die in Anhang IV oder Anhang XI aufgeführt
sind .

Die hierfür zu beachtende Vorgehensweise ist in
Anhang XIV beschrieben ;

c) Typgenehmigungen für Typen von Systemen aller
Fahrzeugtypen, die mit den Angaben in der Beschrei
bungsmappe übereinstimmen und die die techni
schen Anforderungen der betreffenden Einzelricht
linie erfüllen ;

d ) sofern die betreffende Einzelrichtlinie dies ausdrück
lich vorsieht , Typgenehmigungen für Typen von
Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten ,
die mit den Angaben in der Beschreibungsmappe
übereinstimmen und die die technischen Anforde
rungen der Einzelrichtlinie erfüllen .

( 2 ) Stellt ein Mitgliedstaat jedoch fest , daß ein Fahr
zeug, System , Bauteil oder eine selbständige technische
Einheit die Sicherheit des Straßenverkehrs ernsthaft
gefährdet , obwohl die Bestimmungen von Absatz 1
erfüllt sind , so kann er die Typgenehmigung verweigern .
Er hat hiervon die anderen Mitgliedstaaten und die
Kommission unter Angabe der für diese Entscheidung
maßgeblichen Gründe unverzüglich zu unterrichten .

( 3 ) Jeder Mitgliedstaat füllt für sämtliche von ihm
genehmigten Fahrzeugtypen , Systeme , Bauteile und selb
ständigen technischen Einheiten alle zutreffenden
Abschnitte des Genehmigungsbogens aus . (Muster für
Genehmigungsbögen befinden sich in Anhang VI dieser
Richtlinie und in einem Anhang zu jeder Einzelrichtli
nie .) Er füllt ferner die zutreffenden Abschnitte der
Anlage „Prüfergebnisse" (ein Muster hierfür befindet sich
in Anhang VIII ) des Genehmigungsbogens für einen
Fahrzeugtyp aus und erstellt oder überprüft die Angaben
im Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen .
Genehmigungsnummern werden nach dem Schema in
Anhang Vll erteilt . Der ausgefüllte Genehmigungsbögen
und seine Anlagen werden dem Antragsteller zuge
stellt .

(4 ) Wenn das Bauteil oder die selbständige technische
Einheit , die genehmigt werden soll , nur in Verbindung
mit anderen Teilen des Fahrzeugs ihre Funktion erfüllen
oder ein besonderes Merkmal aufweisen und daher die
Einhaltung einer oder mehrerer Vorschriften nur dann

geprüft werden kann , wenn das zu genehmigende Bauteil
oder die zu genehmigende selbständige technische Ein
heit in Verbindung mit anderen echten oder simulierten
Fahrzeugteilen funktioniert , muß der Geltungsbereich
der Typgenehmigung des Bauteils oder der selbständigen
technischen Einheit entsprechend eingeschränkt werden .
In diesem Fall muß der Genehmigungsbögen für das
Bauteil oder die selbständige technische Einheit Hin
weise auf etwaige Verwendungsbeschränkungen und
Einbauvorschriften enthalten . Anläßlich der Erteilung
der Typgenehmigung für das Fahrzeug wird die Einhal
tung dieser Beschränkungen und Vorschriften geprüft .

(5 ) Die Genehmigungsbehörden eines jeden Mitglied
staats übermitteln den Genehmigungsbehörden der
anderen Mitgliedstaaten innerhalb eines Monats eine
Abschrift des Genehmigungsbogens (einschließlich sei
ner Anlagen) für jeden Fahrzeugtyp , dem sie die Geneh
migung erteilt , verweigert oder entzogen haben .

( 6 ) Die Genehmigungsbehörden eines jeden Mitglied
staats übermitteln den Genehmigungsbehörden der
anderen Mitgliedstaaten monatlich eine Liste (mit den
Angaben gemäß Anhang XIII ) der Typgenehmigungen
für Systeme, Bauteile und selbständige technische Ein
heiten , die sie während dieses Monats erteilt , verweigert
oder entzogen haben . Auf Antrag der Genehmigungsbe
hörde eines anderen Mitgliedstaats übermitteln sie dar
über hinaus umgehend eine Abschrift des Genehmi
gungsbogens und /oder der Beschreibungsunterlagen für
jeden Typ eines Systems, eines Bauteils oder einer
selbständigen technischen Einheit , dem sie die Genehmi
gung erteilt , verweigert oder entzogen haben.

Artikel 5

Änderungen der Genehmigung

( 1 ) Der Mitgliedstaat , der die Typgenehmigung
erteilt hat , muß alle erforderlichen Maßnahmen treffen ,
um sich über jede Änderung der Angaben in den
Beschreibungsunterlagen zu unterrichten .

( 2 ) Der Antrag auf Änderung oder Erweiterung einer
Genehmigung kann ausschließlich an denjenigen Mit
gliedstaat gerichtet werden , der die ursprüngliche
Genehmigung erteilt hat .

( 3 ) Wenn sich im Fall einer Genehmigung für
Systeme, Bauteile oder selbständige technische Einheiten
Angaben in den Beschreibungsunterlagen ändern , gibt
die Genehmigungsbehörde dieses Mitgliedstaats folgen
des heraus :

— soweit erforderlich , korrigierte Seiten der Beschrei
bungsunterlagen , auf denen die Art der Änderung
und das Datum der Neuausgabe vermerkt sind .
Anläßlich jeder Neuausgabe von Seiten ist das
Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
(das dem Genehmigungsbögen als Anlage beigefügt
ist ) entsprechend auf den neuesten Stand zu brin
gen;

— einen revidierten Genehmigungsbögen mit einer
Erweiterungs-Nummer, sofern Angaben darin geän
dert sind oder die Mindestanforderungen der Rieht
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linie sich seit dem ursprünglichen Genehmigungsda
tum geändert haben ; eine Erweiterung ist jedoch
nicht erforderlich , wenn lediglich Angaben in den
Anlagen zu dem Genehmigungsbogen geändert sind .
Aus dem revidierten Genehmigungsbogen muß der
Grund für seine Änderung und das Datum der
Neuausgabe klar hervorgehen .

Stellt die Genehmigungsbehörde dieses Mitgliedstaats
fest , daß wegen einer an den Beschreibungsunterlagen
vorgenommenen Änderung neue Versuche oder Prüfun
gen gerechtfertigt sind , so unterrichtet sie hiervon den
Hersteller und stellt die obenangegebenen Unterlagen
erst nach der Durchführung erfolgreicher neuer Versu
che oder Prüfungen aus .

(4 ) Wenn sich im Fall einer Genehmigung für Fahr
zeugtypen Angaben in den Beschreibungsunterlagen
ändern, gibt die Genehmigungsbehörde dieses Mitglied
staats folgendes heraus :

— soweit erforderlich , korrigierte Seiten der Beschrei
bungsunterlagen , auf denen die Art der Änderung
und das Datum der Neuausgabe vermerkt sind .
Anläßlich jeder Neuausgabe von Seiten ist das
Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
(das dem Genehmigungsbogen als Anlage beigefügt
ist) entsprechend auf den neuesten Stand zu brin
gen ;

— einen revidierten Genehmigungsbogen mit einer
Erweiterungs-Nummer, sofern entweder neue Typ
besichtigungen erforderlich oder Angaben auf dem
Genehmigungsbogen geändert sind oder die Anfor
derungen einer der Einzelrichtlinien sich in bezug auf
das Datum, ab dem das erste Inverkehrbringen
verboten "werden darf, seit dem ursprünglichen
Genehmigungsdatum des Fahrzeugtyps geändert
haben ; eine Erweiterung ist nicht erforderlich , wenn
lediglich Angaben in den Anlagen zu dem Genehmi
gungsbogen geändert sind . Aus dem neuen Genehmi
gungsbogen muß der Grund für seine Änderung und
das Datum der Neuausgabe klar hervorgehen .

Stellt die Genehmigungsbehörde dieses Mitgliedstaats
fest , daß wegen einer an den Beschreibungsunterlagen
vorgenommenen Änderung neue Typbesichtigungen
gerechtfertigt sind , so unterrichtet sie hiervon den Her
steller und stellt die obenangegebenen Unterlagen erst
nach der Durchführung erfolgreicher neuer Typbesichti
gungen aus . Sämtliche geänderten Unterlagen werden
innerhalb eines Monats allen anderen Genehmigungsbe
hörden übermittelt .

(5 ) Wird eine Fahrzeug-Typgenehmigung ungültig ,
weil eine oder mehrere der Genehmigungen nach Einzel
richtlinien ungültig werden , die Bestandteil der betref
fenden Beschreibungsunterlagen sind , so zeigt die
Behörde des Mitgliedstaats , die diese Genehmigung
erteilt hat , dies den für die Genehmigung zuständigen
Behörden der anderen Mitgliedstaaten unter Angabe des
Datums an oder teilt ihnen die Fahrzeug-Identifizie
rungsnummer des letzten Fahrzeugs mit , das in Überein
stimmung mit dem alten Genehmigungsbogen hergestellt
wurde .

Artikel 6

Übereinstimmungsbescheinigung

( 1 ) Der Hersteller in seiner Eigenschaft als Inhaber
einer Fahrzeug-Typgenehmigung legt jedem entspre
chend dem genehmigten Typ hergestellten vollständigen
oder unvollständigen Fahrzeug eine Übereinstimmungs
bescheinigung nach einem der Muster des Anhangs IX
bei . Im Fall von unvollständigen oder vervollständigten
Fahrzeugen füllt der Hersteller nur diejenigen Angaben
auf der Rückseite der Übereinstimmungsbescheinigung
aus , die aufgrund der laufenden Genehmigungsstufe zu
ergänzen und zu ändern sind, und fügt gegebenenfalls
dieser Bescheinigung alle Übereinstimmungsbescheini
gungen aus früheren Genehmigungsstufen bei .

( 2 ) Die Mitgliedstaaten können jedoch zum Zweck
der Besteuerung oder Zulassung des Fahrzeugs verlan
gen , daß andere als die in Anhang IX aufgeführten
Angaben zusätzlich auf der Übereinstimmungsbescheini
gung gemacht werden, sofern diese ausdrücklich in der
Beschreibungsmappe enthalten sind oder daraus durch
einfache Berechnung abgeleitet werden können . Hiervon
sind die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten
mindestens drei Monate im voraus zu unterrichten .

Die Mitgliedstaaten können auch verlangen, daß die
Übereinstimmungsbescheinigung nach Anhang IX so
ergänzt wird , daß die erforderlichen und ausreichenden
Angaben zum Zweck der Besteuerung und Zulassung
durch die zuständigen nationalen Behörden hervorgeho
ben werden .

(3 ) Der Hersteller in seiner Eigenschaft als Inhaber
einer Typgenehmigung für ein Bauteil oder eine selbstän
dige technische Einheit versieht alle in Übereinstimmung
mit dem genehmigten Typ hergestellten Bauteile bzw.
selbständigen technischen Einheiten mit seinem Firmen
namen oder Firmenzeichen , der Typbezeichnung und/
oder , wenn dies in der Einzelrichtlinie vorgeschrieben ist ,
dem Genehmigungszeichen oder der Nummer der Typ
gertehmigung . Im letztgenannten Fall bleibt es dem
Hersteller jedoch freigestellt , den Firmennamen , das
Firmenzeichen oder die Typbezeichnung nicht anzubrin
gen .

(4 ) Der Hersteller in seiner Eigenschaft als Inhaber
eines Genehmigungsbogens , der für ein Bauteil oder eine
selbständige technische Einheit Verwendungsbeschrän
kungen gemäß Artikel 4 Absatz 4 enthält , liefert mit
jedem hergestellten Bauteil bzw . jeder selbständigen
technischen Einheit ausführliche Angaben über diese
Beschränkungen und gibt Vorschriften für den Einbau
an .

Artikel 7

Zulassung und Inverkehrbringen

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat ermöglicht die Zulassung
bzw . gestattet den Verkauf oder das Inverkehrbringen
von neuen Fahrzeugen hinsichtlich ihrer Bau- und Wir
kungsweise dann und nur dann , wenn sie mit einer
gültigen Übereinstimmungsbescheinigung versehen sind .
Jeder Mitgliedstaat gestattet darüber hinaus den
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Verkauf von unvollständigen Fahrzeugen ; er kann
jedoch ihre ständige Zulassung und ihr Inverkehrbringen
verweigern , solange sie nicht vervollständigt sind .

(2 ) Jeder Mitgliedstaat gestattet den Verkauf oder das
Inverkehrbringen von Bauteilen und selbständigen tech
nischen Einheiten dann und nur dann , wenn sie den
Bestimmungen der jeweiligen Einzelrichtlinie und des
Artikels 6 Absatz 3 genügen , mit der Maßgabe, daß dies
nicht auf Bauteile und selbständige technische Einheiten
Anwendung findet , die für die Verwendung in Fahrzeu
gen bestimmt sind , die ganz oder teilweise von dieser
Richtlinie ausgenommen sind oder nicht in deren
Anwendungsbereich fallen .

( 3 ) Stellt ein Mitgliedstaat fest , daß Fahrzeuge , Bau
teile oder selbständige technische Einheiten eines
bestimmten Typs die Sicherheit des Straßenverkehrs
gefährden , obwohl sie mit einer gültigen Übereinstim
mungsbescheinigung oder einer ordnungsgemäßen
Kennzeichnung versehen sind , so kann er für eine Dauer
von höchstens sechs Monaten die Zulassung solcher
Fahrzeuge verweigern oder den Verkauf oder das Inver
kehrbringen solcher Fahrzeuge , Bauteile oder selbständi
gen technischen Einheiten auf seinem Hoheitsgebiet
verbieten . Er hat hiervon die anderen Mitgliedstaaten
und die Kommission unter Angabe der für diese Ent
scheidung maßgeblichen Gründe unverzüglich zu unter
richten . Bestreitet der Mitgliedstaat , der die Typgeneh
migung erteilt hat , die ihm gemeldete Gefährdung der
StraßenVerkehrssicherheit , so bemühen sich die betref
fenden Mitgliedstaaten um die Beilegung des Streitfalles .
Die Kommission wird laufend darüber unterrichtet und
führt erforderlichenfalls Konsultationen durch , um eine
Lösung herbeizuführen .

Artikel 8

Ausnahmen und alternative Verfahren

( 1 ) Die Bestimmungen in Artikel 7 Absatz 1 gelten
nicht für

— Fahrzeuge, die zur Verwendung bei Streitkräften ,
Zivilschutz , Feuerwehr oder Einrichtungen zur Auf
rechterhaltung der öffentlichen Ordnung bestimmt
sind ;

— Fahrzeuge, die gemäß Absatz 2 genehmigt werden .

(2 ) Jeder Mitgliedstaat kann auf Antrag des Herstel
lers von einer oder mehreren Bestimmungen einer oder
mehrerer Einzelrichtlinien ausnehmen :

a ) Fahrzeuge, die in Kleinserien hergestellt werden.

In diesem Fall ist die Anzahl von Fahrzeugen, die
jährlich in diesem Mitgliedstaat zugelassen , verkauft
oder in Verkehr gebracht werden können , auf die in
Anhang XII angegebene Stückzahl je Typfamilie
begrenzt . Die Mitgliedstaaten übersenden der Kom
mission jährlich eine Auflistung dieser Genehmigun
gen . Der Mitgliedstaat, der eine solche Genehmigung
erteilt hat, übermittelt den vom Hersteller anzuge
benden Genehmigungsbehörden der anderen Mit
gliedstaaten eine Abschrift des Genehmigungs

bogens einschließlich seiner Anlagen unter Angabe
der gewährten Ausnahmen . Diese Mitgliedstaaten
entscheiden innerhalb von drei Monaten , ob und für
welche Stückzahl sie die Typgenehmigung zum
Zweck der Zulassung auf ihrem Hoheitsgebiet aner
kennen . Für Genehmigungen , die entsprechend die
sem Buchstaben erteilt werden , gelten die Bestim
mungen der Artikel 3 , 4 , 5 , 6 , 10 und 11 nur
insoweit , als sie der Genehmigungsbehörde wesent
lich erscheinen . Anstelle der Bestimmungen , für die
nach diesem Buchstaben eine Ausnahme gewährt
wurde, kann der Mitgliedstaat entsprechende Er
satzanforderungen stellen .

b ) Fahrzeuge aus auslaufenden Serien

1 . Innerhalb der mengenmäßigen Grenzen des
Anhangs XII Teil B können die Mitgliedstaaten
für einen begrenzten Zeitraum Neufahrzeuge,
die einem Fahrzeugtyp entsprechen, dessen
Genehmigung gemäß Artikel 5 Absatz 5 nicht
mehr gültig ist , amtlich zulassen und deren
Verkauf oder Inbetriebnahme erlauben .

Diese Bestimmung gilt nur für Fahrzeuge ,

— die sich im Gebiet der Gemeinschaft befun
den haben und

— denen eine gültige Übereinstimmungsbe
scheinigung beigegeben war , die zu einem
Zeitpunkt ausgestellt worden war, zu dem
die Typgenehmigung des betreffenden Fahr
zeugs noch Gültigkeit hatte , die vor Ablauf
der Geltungsdauer dieser Typgenehmigung
aber nicht amtlich zugelassen oder in Betrieb
genommen wurden.

Bei vollständigen Fahrzeugen ist diese Mög
lichkeit auf einen Zeitraum von zwölf, bei
vervollständigten Fahrzeugen von achtzehn
Monaten ab dem Tag des Auslaufens der
Typgenehmigung begrenzt .

2 . Zur Anwendung von Nummer 1 auf einen oder
mehrere Fahrzeugtypen einer bestimmten Klasse
muß der Hersteller bei den zuständigen Behör
den des Mitgliedstaats , der den bzw. die entspre
chenden Fahrzeugtypen vor Inkrafttreten der
Einzelrichtlinien oder ihrer Änderungen geneh
migt hat , einen entsprechenden Antrag stellen .

In dem Antrag sind die technischen und /oder
wirtschaftlichen Gründe für den Antrag anzu
führen .

Bewilligt der Mitgliedstaat den Antrag , so teilt er
binnen eines Monats den zuständigen Behörden
der anderen Mitgliedstaaten den Inhalt und die
Begründung der dem Hersteller gewährten Aus
nahmen gleichzeitig mit den Angaben gemäß
Artikel 5 Absatz 5 mit .

Jeder von dem Inverkehrbringen dieser Fahr
zeugtypen betroffene Mitgliedstaat sorgt dafür ,
daß der Hersteller die Bestimmungen des
Anhangs XII Teil B einhält .
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Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommis
sion jährlich eine Auflistung der gewährten
Ausnahmen sowie der Gründe hierfür .

c) Fahrzeuge, Bauteile oder selbständige technische
Einheiten, die aufgrund bestimmter angewandter
Technologien oder Merkmale eine oder mehrere
Anforderungen einer oder mehrerer Einzelrichtlinien
nicht erfüllen können.

In diesem Fall übermittelt der Mitgliedstaat , der die
Typgenehmigung erteilt , innerhalb eines Monats
eine Abschrift des Genehmigungsbogens und seiner
Anlagen an die Genehmigungsbehörden der anderen
Mitgliedstaaten und übermittelt unverzüglich der
Kommission einen Bericht ; dieser enthält :

— eine Angabe der Gründe, warum die betreffenden
Technologien bzw. Merkmale eine Erfüllung der
Anforderungen einer oder mehrerer einschlägiger
Einzelrichtlinien in bezug auf das Fahrzeug, das
Bauteil oder die selbständige technische Einheit
nicht ermöglichen;

— eine Beschreibung der dadurch berührten Sicher
heits- und Umweltschutzgesichtspunkte und der
getroffenen Maßnahmen,

— eine Beschreibung der durchgeführten Versuche
und ihrer Ergebnisse mit dem Nachweis , daß
zumindest ein den Anforderungen einer oder
mehrerer einschlägiger Einzelrichtlinien gleich
wertiges Maß an Sicherheit und Umweltschutz
gewährleistet ist ,

— Vorschläge für Änderungen der betreffenden
Einzelrichtlinien oder , falls erforderlich , für
(eine ) neue Einzelrichtlinie(n ).

Die Kommission entscheidet gemäß dem in Arti
kel 13 beschriebenen Verfahren innerhalb von drei
Monaten , ob sie den Bericht genehmigt oder
nicht .

Falls die Kommission den Bericht genehmigt , kann
der Mitgliedstaat eine Typgenehmigung gemäß die
ser Richtlinie erteilen . Die Kommission trifft die
erforderlichen Maßnahmen zur Anpassung der Ein
zelrichtlinie(n ), von der (denen) die Ausnahme(n)
gewährt worden war(en). Die Geltungsdauer einer
solchen Typgenehmigung ist auf 24 Monate
begrenzt ; sie kann jedoch von der Kommission auf
Antrag des Mitgliedstaats , der die Genehmigung
erteilt hat, verlängert werden.

( 3 ) Genehmigungsbögen nach dem Muster des
Anhangs VI , die gemäß Absatz 2 ausgestellt werden,
dürfen nicht die Überschrift „EWG-Genehmigungsbo
gen für Fahrzeugtypen" tragen ; dies gilt nicht für die Fälle
gemäß Absatz 2 Buchstabe c), in denen die Kommission
den Bericht genehmigt hat .

Artikel 9

Anerkennung gleichwertiger Genehmigungen

( 1 ) Im Rahmen mehrseitiger oder zweiseitiger Über
einkünfte zwischen der Gemeinschaft und Drittländern

kann der Rat auf Vorschlag der Kommission mit quali
fizierter Mehrheit die Gleichwertigkeit von Bedingungen
oder Maßnahmen für die Typgenehmigung von Syste
men , Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten
gemäß dieser Richtlinie mit solchen gemäß internationa
ler oder Drittland-Vorschriften anerkennen .

(2 ) Die Gleichwertigkeit der in Anhang IV Teil II
aufgeführten internationalen Regelungen mit den ent
sprechenden Einzelrichtlinien wird anerkannt . Die
Genehmigungsbehörden der Mitgliedstaaten akzeptie
ren Genehmigungen und gegebenenfalls zugehörige
Genehmigungszeichen nach diesen Vorschriften anstelle
der entsprechenden Genehmigungen und/oder Geneh
migungszeichen nach Einzelrichtlinien . Die aufgeführten
internationalen Regelungen werden im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht .

Artikel 10

Übereinstimmung der Produktion

( 1 ) Der Mitgliedstaat , der eine Typgenehmigung
erteilt , trifft — erforderlichenfalls in Zusammenarbeit
mit den Genehmigungsbehörden der anderen Mitglied
staaten — bezüglich dieser Genehmigung die notwendi
gen Maßnahmen gemäß Anhang X, um sicherzustellen,
daß geeignete Vorkehrungen getroffen wurden, damit
die hergestellten Fahrzeuge , Systeme , Bauteile oder
selbständigen technischen Einheiten jeweils mit dem
genehmigten Typ übereinstimmen .

(2 ) Der Mitgliedstaat , der eine Typgenehmigung
erteilt hat , trifft — erforderlichenfalls in Zusammenar
beit mit den Genehmigungsbehörden der anderen Mit
gliedstaaten — bezüglich dieser Genehmigung die not
wendigen Maßnahmen gemäß Anhang X, um sicherzu
stellen , daß die Vorkehrungen nach Absatz 1 angemes
sen bleiben und die hergestellten Fahrzeuge, Systeme,
Bauteile oder selbständigen technischen Einheiten
jeweils weiterhin mit dem genehmigten Typ übereinstim
men . Die Überwachung der Übereinstimmung der her
gestellten Erzeugnisse mit dem genehmigten Typ
beschränkt sich auf die in Abschnitt 2 von Anhang X
angegebenen Verfahren sowie auf diejenigen, die in
besonderen Vorschriften der Einzelrichtlinien erwähnt
sind .

Artikel 11

Nichtübereinstimmung mit dem genehmigten Typ

( 1 ) Eine Nichtübereinstimmung mit dem genehmig
ten Typ liegt vor , wenn Abweichungen von den Merk
malen im Genehmigungsbögen und / oder in der
Beschreibungsmappe festgestellt werden , die von dem
Mitgliedstaat , der die Typgenehmigung erteilt hat , nicht
gemäß Artikel 5 Absatz 3 oder Absatz 4 genehmigt
worden sind . Eine Abweichung des Fahrzeugs von dem
genehmigten Typ liegt nicht vor , wenn die in den
Einzelrichtlinien zugelassenen Toleranzen eingehalten
werden .

( 2 ) Stellt der Mitgliedstaat , der die Typgenehmigung
erteilt hat , fest , daß Fahrzeuge , Bauteile oder selbstän
dige technische Einheiten, die mit einer Übereinstim
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mungsbescheinigung oder einem Genehmigungszeichen
versehen sind, nicht mit dem Typ übereinstimmen , für
den er die Genehmigung erteilt hat , so trifft er die
notwendigen Maßnahmen , um sicherzustellen , daß die
hergestellten Fahrzeuge, Systeme, Bauteile oder selbstän
digen technischen Einheiten jeweils erneut mit dem
genehmigten Typ übereinstimmen . Die Genehmigungs
behörden dieses Staates unterrichten die Genehmigungs
behörden der anderen Mitgliedstaaten von den getroffe
nen Maßnahmen, die gegebenenfalls bis zum Entzug der
Typgenehmigung gehen können .

( 3 ) Stellt ein Mitgliedstaat fest , daß Fahrzeuge , Bau
teile oder selbständige technische Einheiten , die mit einer
Übereinstimmungsbescheinigung oder einem Genehmi
gungszeichen versehen sind , nicht mit dem genehmigten
Typ übereinstimmen , so kann er von dem Mitgliedstaat ,
der die Typgenehmigung erteilt hat , verlangen , daß die
hergestellten Fahrzeuge , Bauteile oder selbständigen
technischen Einheiten jeweils auf Übereinstimmung mit
dem genehmigten Typ geprüft werden . Die hierzu not
wendigen Maßnahmen sind möglichst bald , auf jeden
Fall aber innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab
Antragsdatum zu treffen .

(4 ) Wenn im Fall

— einer Typgenehmigung für ein Fahrzeug die Nicht
übereinstimmung eines Fahrzeugs ausschließlich
durch eine Nichtübereinstimmung eines Systems ,
eines Bauteils oder einer selbständigen technischen
Einheit verursacht wird , oder

— im Fall einer Mehrstufen-Typgenehmigung die
Nichtübereinstimmung eines vervollständigten Fahr
zeugs ausschließlich durch eine Nichtübereinstim
mung eines Systems , eines Bauteils oder einer selb
ständigen technischen Einheit, das oder die Bestand
teil des unvollständigen Fahrzeugs ist , oder des
unvollständigen Fahrzeugs selbst verursacht wird ,

so fordert die Behörde , die die Genehmigung für das
Fahrzeug erteilt , von dem (den ) Mitgliedstaat(en), der
(die ) Genehmigungen) für das betreffende System , das
Bauteil , die selbständige technische Einheit oder das
unvollständige Fahrzeug erteilt hat (haben) auf, die
notwendigen Maßnahmen zu treffen , um sicherzustel
len , daß hergestellte Fahrzeuge erneut mit dem geneh
migten Typ übereinstimmen . Diese notwendigen Maß
nahmen sind möglichst bald , auf jeden Fall aber inner
halb einer Frist von sechs Monaten ab Antragsdatum zu
treffen , erforderlichenfalls unter Mitwirkung des antrag
stellenden Mitgliedstaats .

Wird eine Nichtübereinstimmung festgestellt , so treffen
die Genehmigungsbehörden des Mitgliedstaats , der die
Typgenehmigung für das System, das Bauteil , die selb
ständige technische Einheit oder das unvollständige
Fahrzeug erteilt hat , die in Absatz 2 bezeichneten Maß
nahmen .

( 5 ) Die Genehmigungsbehörden der Mitgliedstaaten
unterrichten einander innerhalb eines Monats über jeden
Entzug einer Typgenehmigung und die Gründe hier
für.

( 6 ) Bestreitet der Mitgliedstaat , der die Typgeneh
migung erteilt hat, die ihm gemeldete Nichtübereinstim

mung, so bemühen sich die betreffenden Mitgliedstaaten
um die Beilegung des Streitfalls . Die Kommission wird
laufend darüber unterrichtet und führt erforderlichen
falls Konsultationen durch , die geeignet sind, die Lösung
herbeizuführen .

Artikel 12

Bekanntgabe von Verfügungen und Rechtsmittel

Jede Entscheidung aufgrund der zur Anwendung dieser
Richtlinie erlassenen Vorschriften , durch die eine Typ
genehmigung verweigert oder entzogen , die Zulassung
verweigert oder ein Verkaufsverbot ausgesprochen wird,
ist genau zu begründen. Sie ist den Beteiligten unter
Angabe der in den Mitgliedstaaten nach geltendem Recht
vorgesehenen Rechtsbehelfe und der Rechtsbehelfs
fristen zuzustellen .

Artikel 13

Anpassung der Anhänge

( 1 ) Es wird ein Ausschuß für die Anpassung an den
technischen Fortschritt, im folgenden „Ausschuß"
genannt , gebildet, der sich aus Vertretern der Mitglied
staaten zusammensetzt und in dem der Vertreter der
Kommission den Vorsitz führt .

( 2) Alle erforderlichen Änderungen zur Anpassung
— der Anhänge dieser Richtlinie oder

— der Bestimmungen der Einzelrichtlinien mit Aus
nahme der in diesen Einzelrichtlinien vorgesehenen
gegenteiligen Bestimmungen

werden nach dem in Absatz 3 vorgesehenen Verfahren
angenommen. Dieses Verfahren wird auch auf die
Aufnahme von Bestimmungen über die Typgenehmi
gung von selbständigen technischen Einheiten in die
Einzelrichtlinien angewandt .

( 3 ) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen .
Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem Ent
wurf innerhalb einer Frist ab , die der Vorsitzende nach
Maßgabe der Dringlichkeit der betreffenden Frage fest
setzen kann . Die Stellungnahme wird mit der Mehrheit
abgegeben , die in Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages für
Beschlüsse vorgesehen ist , die der Rat auf Vorschlag der
Kommission faßt . Bei Abstimmungen im Ausschuß
werden die Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten
entsprechend dem vorgenannten Artikel gewichtet . Der
Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil .

Die Kommission erläßt die vorgesehenen Maßnahmen,
sofern diese mit der Stellungnahme des Ausschusses
übereinstimmen .

Stimmen die vorgesehenen Maßnahmen mit der Stellung
nahme des Ausschusses nicht überein oder liegt keine
Stellungnahme vor , so unterbreitet die Kommission dem
Rat unverzüglich einen Vorschlag über die zu treffenden
Maßnahmen . Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehr
heit .
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Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei Monaten ab
seiner Befassung keinen Beschluß gefaßt , so werden die
vorgeschlagenen Maßnahmen von der Kommission
erlassen .

( 4) Nimmt der Rat auf Vorschlag der Kommission
eine neue Einzelrichtlinie an , so erläßt er auf der
Grundlage desselben Vorschlags die entsprechenden
Änderungen der betreffenden Anhänge zu dieser Richt
linie .

Artikel 14

Bekanntgabe von Genehmigungsbehörden und Techni
schen Diensten

( 1 ) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission
und den anderen Mitgliedstaaten die Namen und
Anschriften

— der Genehmigungsbehörden und gegebenenfalls die
Gebiete , für die diese zuständig sind sowie

— der Technischen Dienste , die sie als Prüflaboratorien
anerkannt haben, unter Angabe der Prüfumfänge, zu
deren Durchführung jeder dieser Dienste berechtigt
ist . Die bekanntgegebenen Dienste müssen den har
monisierten Normen über den Betrieb von Prüflabo
ratorien (EN 45001 ) unter Beachtung der nachfol
genden Bedingungen genügen :
i ) Ein Hersteller kann nicht als Technischer Dienst

anerkannt werden , außer in Fällen , in denen dies
in einer Einzelrichtlinie ausdrücklich vorgesehen
ist .

ii ) Für die Zwecke dieser Richtlinie gilt es nicht als
außergewöhnlich , wenn ein Technischer Dienst
mit Zustimmung der Genehmigungsbehörde
Einrichtungen außerhalb der eigenen Prüfstelle
benützt .

( 2) Es wird davon ausgegangen , daß der benannte
Technische Dienst der harmonisierten Norm genügt . Die
Kommission kann jedoch gegebenenfalls die Mitglied
staaten um Unterlagen zur Stützung dieser Annahme
ersuchen.

Dienste in Drittländern können nur im Rahmen eines
zwei- oder mehrseitigen Abkommens zwischen der
Gemeinschaft und dem Drittland als anerkannter Tech
nischer Dienst benannt werden ."

Die Anhänge I bis III werden durch die Anhänge zu dieser
Richtlinie ersetzt .

einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug . Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten
dieser Bezugnahme.

(2) Im Rahmen der Typgenehmigung für Fahrzeuge wen
den die Mitgliedstaaten diese Richtlinie so lange nur auf
Fahrzeuge der Klasse Mt mit Verbrennungsmotor an , bis die
Anhänge nach dem Verfahren gemäß Artikel 13 der Richt
linie 70 / 156 / EWG in der durch die vorliegende Richtlinie
geänderten Fassung zum Zweck der Anwendung auf Fahr
zeuge der Klasse M 1 } die durch andere Motoren als Ver
brennungsmotoren angetrieben sind , sowie auf andere
Fahrzeugklassen geändert sind . Bis dahin gilt für Fahrzeug
Typgenehmigungen der anderen Klassen Artikel 10 der
Richtlinie 70 / 156 /EWG , in der Fassung der Richtlinie
87/403 /EWG .

( 3 ) Die Mitgliedstaaten wenden bis zum 31 . Dezember
1995 bei vollständigen Fahrzeugen und bis zum 31 . Dezem
ber 1997 bei nach dem Verfahren der Mehrstufen-Typge
nehmigung vervollständigten Fahrzeugen den Artikel 4
Absatz 1 der Richtlinie 70 / 156 /EWG in der durch diese
Richtlinie geänderten Fassung nur auf Antrag des Herstellers
an . Bis dahin erteilen die Mitgliedstaaten nationale Typge
nehmigungen und gestatten die Zulassung, den Verkauf und
das Inverkehrbringen von Fahrzeugen , Bauteilen und selb
ständigen technischen Einheiten gemäß Artikel 10 der
Richtlinie 70 / 156 /EWG , in der Fassung der Richtlinie
87/ 403 /EWG .

(4) Artikel 7 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 70 / 156 /
EWG , in der Fassung der vorliegenden Richtlinie , gelten bis
zum 31 . Dezember 1997 bei vollständigen Fahrzeugen und
bis zum 31 . Dezember 1999 bei nach dem Verfahren der
Mehrstufen-Typgenehmigung vervollständigten Fahrzeugen
nicht für Fahrzeuge , Bauteile und selbständige technische
Einheiten , die zu einem Typ gehören , für den eine natio
nale Typgenehmigung vor dem 1 . Januar 1996 bzw . dem
1 . Januar 1998 erteilt wurde oder dem ein Mitgliedstaat die
Zulassung , den Verkauf oder das Inverkehrbringen vor dem
1 . Januar 1996 bzw. dem 1 . Januar 1998 ermöglicht hat .

Die nach den Einzelrichtlinien erteilten Typgenehmigungen ,
die zu der vorgenannten nationalen Typgenehmigung gehö
ren , bleiben für vollständige Fahrzeuge nach dem 31 . De
zember 1997 und für nach dem Verfahren der Mehrstu
fen-Typgenehmigung vervollständigten Fahrzeugen nach
dem 31 . Dezember 1999 in Kraft , es sei denn , eine der in
Artikel 5 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Richtlinie 70 / 156 /
EWG , in der Fassung der vorliegenden Richtlinie , vorgese
henen Bedingungen findet Anwendung.

( 5 ) Die Absätze 3 und 4 erlauben es den Mitgliedstaaten
vorbehaltlich des Artikels 8 Absatz 2 Buchstaben a ) und b )
nicht , von Vorschriften einer Einzelrichtlinie abzuweichen ,
in der Anforderungen hinsichtlich der Typgenehmigung und
des erstmaligen Inverkehrbringens eines Fahrzeugs , Bauteils
oder einer selbständigen technischen Einheit gestellt werden ,
die auf der vollständigen Harmonisierung beruhen .

Artikel 3

Die Kommission erstellt spätestens am 31 . Dezember 1994
anhand sachdienlicher Auskünfte der zuständigen Behörden

Artikel 2

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie
spätestens am 31 . Dezember 1992 nachzukommen . Sie
setzten die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis . Sie
wenden diese Rechtsvorschriften ab dem 1 . Januar 1993
an .

Wenn die Mitgliedstaaten die Vorschriften nach Absatz 1
erlassen , nehmen sie in diese Vorschriften selbst oder durch
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Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Luxemburg am 18 . Juni 1992 .

der Mitgliedstaaten einen Bericht über die Anwendung der
Verfahren für die europäische Typgenehmigung unter beson
derer Berücksichtigung der Ausnahmebestimmungen des
Artikels 8 der Richtlinie 70/ 156 / EWG , in der Fassung der
vorliegenden Richtlinie , sowie über die Auswirkungen des
neuen Harmonisierungsprinzips in den einzelnen Mitglied
staaten und schlägt gegebenenfalls Änderungen zur Verbes
serung des Typgenehmigungsverfahrens , einschließlich der
Anpassung der Einzelrichtlinien an das neue Harmonisie
rungsprinzip , und zur Erleichterung des Inverkehrbringens
von Fahrzeugen in den Mitgliedstaaten vor ; diese Änderun
gen werden nach dem Verfahren des Artikels 13 der
Richtlinie 70/ 156 /EWG in der Fassung der vorliegenden
Richtlinie angenommen .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Vitor MARTINS
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ANHANG I ( a )

GESAMTUMFANG DER BESCHREIBUNGSMERKMALE ZUR FAHRZEUG-TYPGENEHMIGUNG

(Alle Beschreibungsbögen in dieser Richtlinie und in den Einzelrichtlinien bestehen nur aus Auszügen aus diesem
Gesamtumfang und verwenden das gleiche Numerierungsschema für die Merkmale )

Die nachstehenden Angaben , soweit sie in Frage kommen, sind zusammen mit einem Verzeichnis der beiliegenden
Unterlagen in dreifacher Ausfertigung einzureichen . Liegen Zeichnungen bei , so müssen diese das Format A 4
haben oder auf das Format A 4 gefaltet sein und hinreichende Einzelheiten in geeignetem Maßstab enthalten .
Liegen Photographien bei , so müssen diese hinreichende Einzelheiten enthalten . Weisen die Systeme , Bauteile oder
selbständigen technischen Einheiten elektronisch gesteuerte Funktionen auf, so sind Angaben zu ihren
Leistungsmerkmalen zu machen .

0 . ALLGEMEINES

0.1 . Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2 . Typ und allgemeine Handelsbezeichnungen ):

0.3 . Merkmale zur Typidentifizierung, sofern am Fahrzeug vorhanden ( b):

0.3.1 . Anbringungsstelle dieser Merkmale :

0.4 . Fahrzeugklasse ( c):

0.5 . Name und Anschrift des Herstellers :

0.6 . Lage und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder und Angaben
t

0.6.1 . am Fahrgestell :

0.6.2 . am Aufbau :

0.7. Bei Bauteilen und selbständigen technischen Einheiten :
Lage und Anbringungsart des EWG-Genehmigungszeichens :

0.8 . Anschrift(en ) der Fertigungsstätte(n ):

1 . ALLGEMEINE BAUMERKMALE DES FAHRZEUGS

1.1 . Fotos und /oder Zeichnungen eines repräsentativen Fahrzeugs:

1.2 . Maßzeichnung des gesamten Fahrzeugs :

1.3 . Anzahl der Achsen und Räder:

1.3.1 . Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung:

1.3.2 . Anzahl und Lage der gelenkten Achsen :

1.3.3 . Antriebsachsen (Anzahl , Lage , gegenseitige Verbindung):

1.4 . Fahrgestell (sofern vorhanden ) ( Übersichtszeichnung):

1.5 . Werkstoff der Längsträger (d ):

1.6 . Lage und Anordnung der Antriebsmaschine:

1.7 . Führerhaus ( Frontlenker oder normale Haubenfahrzeuge) ( 2 ):

1.8 . Links- oder Rechtslenker :
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2. MASSEN UND ABMESSUNGEN ( e ) ( in kg und mm ) (gegebenenfalls Bezugnahme auf
Zeichnung)

2.1 . Radstand öder Radstände ( bei Vollbelastung) ( f):

2.1.1 . Bei Sattelanhängern : Abstand zwischen der Achse des Sattelzapfens und der ersten Hinterachse:

2.2 . Bei Zugmaschinen :

2.2.1 . Sattelvormaß (größtes und kleinstes) (g ):

2.2.2. Größte Höhe der (genormten) Sattelkupplung ( h ):

2.2.3 . Abstand zwischen der Rückwand des Führerhauses und der (den ) hinteren Achse(n ):

2.2.3.1 . Abstand zwischen der Rückwand des Führerhauses und der ( den ) Hinterachse(n ) ( bei Fahrgestell
mit Führerhaus):

2.2.3.2. Abstand zwischen dem hinteren Ende des Lenkrades und der ( den) Hinterachse(n ) ( bei Fahrgestell
ohne Aufbau):

2.3 . Spurweite(n ) und Breite(n ) der Achse(n )

2.3.1 . Spurweite jeder gelenkten Achse ('):

2.3.2 . Spurweite aller übrigen Achsen ('):

2.3.3 . Größte Hinterachsbreite :

2.3.4 . Breite der am weitesten hinten gelegenen Achse:

2.4 . Maßbereiche der Fahrzeugabmessungen (Maße über alles )

2.4.1 . Für Fahrgestell ohne Aufbau

2.4.1.1 . Länge ('):

2.4.1.2 . Breite (k):

2.4.1.2.1 . Größte Breite : :

2.4.1.2.2 . Kleinste Breite :

2.4.1.3 . Höhe ( bei Leergewicht) (') (bei Fahrwerk mit Niveauregulierung in normaler Fahrstellung):

2.4.1.4 . Überhang vorn ( m ):

2.4.1.5 . Überhang hinten (n ):

2.4.1.6 . Bodenfreiheit (gemäß Anhang II A Abschnitt 4.5.4 ):

2.4.1.7. Achsabstände ( bei Mehrfachachsen):

2.4.2 . Für Fahrgestell mit Aufbau

2.4.2.1 . Länge ('):

2.4.2.2 . Breite ( k):

2.4.2.3 . Höhe . ( bei Leergewicht) (') (bei Fahrwerk mit Niveauregulierung in normaler Fahrstellung):

2.4.2.4. Überhang vorn ( m): —

2.4.2.5 . Überhang hinten ( n ):

2.4.2.6 . Bodenfreiheit (gemäß Anhang II A Abschnitt 4.5.4 ):

2.4.2.7 . Achsabstände (bei Mehrfachachsen):
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2.5 . Masse des Fahrgestells ohne Aufbau ( ohne Führerhaus , Kühlflüssigkeit , Schmiermittel , Kraft
stoff, Ersatzrad , Werkzeug und Fahrer):

2.5.1 . Verteilung dieser Masse auf die Achsen:

2.6 . Masse des Fahrzeugs mit Aufbau in fahrbereitem Zustand oder Masse des Fahrgestells mit
Führerhaus , wenn der Aufbau nicht vom Hersteller geliefert wird (mit Kühlflüssigkeit ,
Schmiermitteln , Kraftstoff, Werkzeug, Ersatzrad und Fahrer (° ) (Größt- und Kleinstwert für jede
Ausfuhrung):

2.6.1 . Verteilung dieser Masse auf die Achsen sowie Stützlast bei Sattelanhängern und Zentralachsan
hängern (Größt- und Kleinstwert für jede Ausführung):

2.7 . Mindestmasse des Fahrzeugs nach Angabe des Herstellers :

2.7.1 . Verteilung dieser Masse auf die Achsen sowie Stützlast bei Sattelanhängern und Zentralachs
anhängern (Größt- und Kleinstwert für jede Ausführung):

2.8 . Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand nach Angabe des Herstellers (Größt
und Kleinstwert für jede Ausführung) ( y):

2.8.1 . Verteilung dieser Masse auf die Achsen sowie Stützlast bei Sattelanhängern und Zentralachs
anhängern (Größt- und Kleinstwert für jede Ausführung):

2.9 . Technisch zulä$sige maximale Achslast je Achse sowie Stützlast bei Sattelanhängern und
Zentralachsanhängern nach Angabe des Herstellers :

2.10. Maximal zulässige Anhängelast :

2.10.1 . Anhänger :

2.10.2 . Sattelanhänger :

2.10.3 . Zentralachsanhänger :

2.10.3.1 . Höchstzulässiges Verhältnis von Kupplungsüberhang ( p) zu Radstand :

2.10.3.2 . Größter V-Wert ( kN):

2.10.4. Zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:

2.10.5 . Fahrzeug ist / ist nicht (*) für Zuglasten geeignet (gilt nur für Fahrzeuge der Klasse M,):

2.10.6 . Zulässige Gesamtmasse eines ungebremsten Anhängers :

2.11 . Größte vertikale Belastung

2.11.1 . Stützlast am Kupplungspunkt des Zugfahrzeuges:

2.11.2 . Deichsellast des Anhängers:

2.12. Überstrichene Fahrbahnfläche bei Kreisfahrt :

2.13 . Verhältnis Motorleistung/ Gesamtmasse (in kW/kg):

2.14 . Anfahrvermögen an Steigungen : %

3 . ANTRIEBSMASCHINE ( q )

3.1 . Hersteller :

3.1.1 . Baumusterbezeichnung des Herstellers (gemäß Kennzeichnung am Motor oder sonstige Identi
fizierungsmerkmale):

3.2. Verbrennungsmotor

3.2.1 . Einzelangaben

3.2.1.1 . Arbeitsverfahren: Fremdzündung/ Selbstzündung, Viertakt/Zweitakt 0 )
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3.2.1.2 . Anzahl und Anordnung der Zylinder:

3.2.1.2.1 . Bohrung (r): mm

3.2.1.2.2 . Hub ( r): mm

3.2.1.2.3 . Zündfolge:

3.2.1.3 . Hubvolumen (s): cm3

3.2.1.4 . Volumetrisches Verdichtungsverhältnis ( 2 ):

3.2.1.5 . Zeichnungen des Brennraums , des Kolbenbodens und der Kolbenringe:

3.2.1.6 . Leerlaufdrehzahl ( 2 ): min -1

3.2.1.7 . Volumenbezogener Kohlenmonoxidgehalt der Abgase im Leerlauf ( 2 ): % gemäß Angabe
der Herstellers

3.2.1.8 . Nennleistung ( l ): kW bei min -1

3.2.1.9 . Höchstzulässige Drehzahl nach Herstellerangabe: min -1

3.2.1.10. Nenndrehmoment ( l ): Nm bei min -1

3.2.2 . Kraftstoff: Diesel / Benzin / LPG / sonstige Kraftstoffarten ( l )

3.2.2.1 . ROZ verbleit :

3.2.2.2. ROZ unverbleit :

3.2.2.3 . Kraftstoff-Einfüllstutzen: verengter Durchmesser/Hinweisschild (')

3.2.3 . Kraftstoffbehälter

3.2.3.1 . Betriebskraftstoffbehälter

3.2.3.1.1 . Anzahl , Fassungsvermögen , Material :

3.2.3.1.2 . Zeichnung und technische Beschreibung des (der) Behälter(s) mit allen Verbindungen und
Leitungen des Be- und Entlüftungssystems, Verschlüssen , Ventilen und Halterungen :

3.2.3.1.3 . Zeichnung, aus der die Lage des ( der) Behälter(s) im Fahrzeug klar hervorgeht :

3.2.3.2 . Reservekraftstoßbehälter

3.2.3.2.1 . Anzahl , Fassungsvermögen , Material :

3.2.3.2.2 . Zeichnung und technische Beschreibung des (der) Behälter(s) mit allen Verbindungen und
Leitungen des Be- und Entlüftungssystems , Verschlüssen , Ventilen und Halterungen :

3.2.3.2 .3 . Zeichnung, aus der die Lage des ( der) Behälter(s) im Fahrzeug klar hervorgeht :

3.2.4. Kraftstoffversorgung

3.2.4.1 . Durch Vergaser: ja / nein (')

3.2.4.1.1 . Fabrikmarke(n):

3.2.4.1.2 . Typ(en):

3.2.4.1.3 . Anzahl :

3.2.4.1.4 . Einstellelemente ( 2 )

3.2.4.1.4.1 . Düsen :

3.2.4.1.4.2 . Lufttrichter :

3.2.4.1.4.3 . Füllstand in der Schwimmerkammer:

3.2.4.1.4.4 . Masse des Schwimmers:

3.2.4.1.4.5 . Schwimmernadel :

Oder Kraftstoffdurchsatzkurve in Ab
hängigkeit vom Luftdurchsatz und
Einstellungen , die zur Einhaltung die
ser Kurve erforderlich sind:

i
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3.2.4.1.5 . Kaltstartsystem: manuell / automatisch ( J )

3.2.4.1.5.1 . Arbeitsverfahren:

3.2.4.1.5.2 . Grenzen des Betriebsbereichs /Einstellwerte (') ( 2 ):

3.2.4.2 . Durch Kraftstoffeinspritzung (nur für Selbstzündungsmotoren): ja / nein 0 )

3.2.4.2.1 . Beschreibung des Systems :

3.2.4.2.2 . Arbeitsverfahren : Direkteinspritzung/Vorkammer/Wirbelkammer ( ! )

3.2.4.2.3 . Einspritzpumpe

3.2.4.2.3.1 . Fabrikmarke(n):

3.2.4.2.3.2 . Typ(en):

3.2.4.2.3.3 . Maximale Einspritzmenge (') ( 2 ): mm3 / je Hub oder Takt bei einer Pumpendrehzahl von:
min ~ 1 oder wahlweise Mengenkennfeld:

3.2.4.2.3.4. Einspritzzeitpunkt ( 2 ):

3.2.4.2.3.5 . Verstellkurve des Spritzverstellers ( 2):

3.2.4.2.3.6 . Kalibrierverfahren: Prüfstand /Antriebsmaschine (')

3.2.4.2.4. Regler

3.2.4.2.4.1 . Typ:

3.2.4.2.4.2. Abregeldrehzahl

3.2.4.2.4.2.1 . Abregeldrehzahl unter Last: min -1

3.2.4.2.4.2.2 . Abregeldrehzahl bei Nullast: min -1

3.2.4.2.5 . Einspritzleitungen

3.2.4.2.5.1 . Länge: mm

3.2.4.2.5.2. Innendurchmesser : mm

3.2.4.2.6 . Einspritzdüse(n )

3.2.4.2.6.1 . Fabrikmarke(n):

3.2.4.2.6.2 . Typ(en):

3.2.4.2.6.3 . Öffnungsdruck ( 2 ): kPa oder Kennlinie ( 2 ):

3.2.4.2.7. Kaltstarteinrichtung

3.2.4.2.7.1 . Fabrikmarke(n):

3.2.4.2.7.2 . Typ(en):

3.2.4.2.7.3 . Beschreibung :

3.2.4.2.8 . Zusätzliche Starthilfe

3.2.4.2.8.1 . Fabrikmarke(n ):

3.2.4.2.8.2 . Typ(en):

3.2.4.2.8.3 . Systembeschreibung:

3.2.4.3 . Durch Kraftstoffeinspritzung (nur für Fremdzündungsmotoren): ja / nein (')

3.2.4.3.1 . Arbeitsverfahren : Ansaugkrümmer (Zentral-/ Mehrstelleinspritzung ( 1 ) /Direkteinspritzung/
Sonstige (genaue Angabe ) 0 ):

3.2.4.3.2 . Fabrikmarke(n):
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3.2.4.3.3 . Typ(en):

3.2.4.3.4 . Systembeschreibung:

3.2.4.3.4.1 . Typ oder Nummer des Steuergeräts :
3.2.4.3.4.2 . Typ des Kraftstoffreglers :
3.2.4.3.4.3 . Typ des Luftmengenmessers :

bei anderen als kontinuierlichen
Einspritzsystemen sind
entsprechende Detailangaben
zu machen

3.2.4.3.4.4. Typ des Mengenteilers :
3.2.4.3.4.5 . Typ des Druckreglers :
3.2.4.3.4.6 . Typ des Mikroschalters :
3.2.4.3.4.7. Typ der Leerlauf-Einstellschraube:
3.2.4.3.4.8 . Typ des Klappenstutzens:
3.2.4.3.4.9 . Typ des Wassertemperaturfühlers : .
3.2.4.3.4.10 . Typ des Lufttemperaturfuhlers : ...
3.2.4.3.4.11 . Typ des Lufttemperaturschalters : ..

3.2.4.3.5 . Einspritzdüsen : Öffnungsdruck ( 2): kPa oder Kennlinie ( 2 ):

3.2.4.3.6 . Einspritzzeitpunkt:

3.2.4.3.7 . Kaltstarteinrichtung

3.2.4.3.7.1 . Arbeitsverfahren:

3.2.4.3.7.2 . Grenzen des Betriebsbereichs / Einstellwerte ( J ) ( 2 ):

3.2.4.4 . Kraftstoffpumpe

3.2.4.4.1 . Förderdruck ( 2 ): kPa oder Kennfeld ( 2 ):

3.2.5 . Elektrische Anlage

3.2.5.1 . Nennspannung: V, Anschluß an Masse positiv oder negativ (')

3.2.5.2 . Lichtmaschine

3.2.5.2.1 . Typ :

3.2.5.2.2 . Nennleistung : VA

3.2.6 . Zündung

3.2.6.1 . Fabrikmarke(n ):

3.2.6.2 . Typ(en ):

3.2.6.3 . Arbeitsverfahren :

3.2.6.4 . Zündverstellkurve ( 2):

3.2.6.5 . Statischer Zündzeitpunkt ( 2 ): Grad vor dem oberen Totpunkt

3.2.6.6 . Unterbrecherkontaktabstand ( 2 ): mm

3.2.6.7 . Schließwinkel ( 2 ): Grad

3.2.6.8 . Maßnahmen zur Funkentstörung (Beschreibung):

3.2.7. Kühlsystem ( Flüssigkeit /Luft ) (')

3.2.7.1 . Nenneinstellwert des Motortemperaturreglers :

3.2.7.2 . Flüssigkeitskühlung

3.2.7.2.1 . Art der Kühlflüssigkeit :

3.2.7.2.2 . Umwälzpumpe(n): ja / nein (')

3.2.7.2.3 . Merkmale: oder

3.2.7.2.3.1 . Fabrikmarke(n):
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3.2.7.2.3.2 . Typ(en):

3.2.7.2.4. Übersetzungsverhältnis(se ):

3.2.7.2.5 . Beschreibung des Lüfters und seines Antriebs:

3.2.7.3 . Luftkühlung:

3.2.7.3.1 . Gebläse: ja /nein (')

3.2.7.3.2 . Merkmale: , oder

3.2.7.3.2.1 . Fabrikmarke(n ):

3.2.7.3.2.2. Typ(en):

3.2.7.3.3 . Übersetzungsverhältnis(se):

3.2.8 . Einlaßsystem

3.2.8.1 . Lader : ja / nein (')

3.2.8.1.1 . Fabrikmarke(n):

3.2.8.1.2 . Typ(en):

3.2.8.1.3 . Systembeschreibung (z . B. höchster Ladedruck : kPa , ggf. Abblaseventil ):

3.2.8.2 . Ladeluftkühler : ja / nein (')

3.2.8.3 . Unterdruck im Einlaßsystem bei Nenndrehzahl und Vollast
minimal zulässig: kPa

maximal zulässig: kPa

3.2.8.4 . Beschreibung und Zeichnungen der Ansaugleitungen und ihres Zubehörs (Ansauglüftsammler ,
Vorwärmvorrichtung, zusätzliche Lufteinlässe usw.):

3.2.8.4.1 . Beschreibung des Ansaugkrümmers (einschließlich Zeichnungen und /oder Fotos):

3.2.8.4.2 . Luftfilter , Zeichnungen: oder

3.2.8.4.2.1 . Fabrikmarke(n):

3.2.8.4.2.2. Typ(en):

3.2.8.4.3 . Ansauggeräuschdämpfer , Zeichnungen: , oder

3.2.8.4.3.1 . Fabrikmarke(n ):

3.2.8.4.3.2 . Typ(en):

3.2.9 . Auspuffsystem

3.2.9.1 . Beschreibung und/oder Zeichnung des Auspuffkrümmers:

3.2.9.2 . Beschreibung und / oder Zeichnung der Auspuffanlage:

3.2.9.3 . Maximal zulässiger Abgasgegendruck bei Nenndrehzahl und Vollast : kPa

3.2.9.4 . Schalldämpfer:
Für Vor-, Mittel- und Nachschalldämpfer: Bauweise , Typ , Kennzeichnung -, wenn von Einfluß
auf das Außengeräusch : Geräuschdämpfung im Motorraum und am Motor selbst:

3.2.10 . Kleinste Querschnittsfläche der Ansaug- und Auslaßkanäle :

3.2.11 . Ventilsteuerzeiten oder entsprechende Daten

3.2.11.1 . Maximaler Ventilhub , Öffnungs- und Schließwinkel , oder Angaben über Steuerzeiten bei
alternativen Steuerungssystemen bezogen auf die Totpunkte:
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3.2.11.2 . Bezugsgrößen und/oder Einstellbereiche ( J ):

3.2.12 . Maßnahmen gegen Luftverunreinigung

3.2.12.1 . Einrichtung zur Rückführung der Kurbelgehäusegase

( Beschreibung und Zeichnungen ):

3.2.12.2 . Zusätzliche Einrichtungen zur Abgasreinigung ( falls vorhanden und nicht in einem anderen
Abschnitt aufgeführt )

3.2.12.2.1 . Katalysator : ja / nein (')

3.2.12.2.1.1 . Anzahl der Katalysatoren und Monolithen :

3.2.12.2.1.2 . Abmessungen , Form und Volumen des ( der) Katalysators ( Katalysatoren):

3.2.12.2.1.3 . Art der katalytischen Reaktion :

3.2.12.2.1.4 . Gesamtbeschichtung mit Edelmetall :

3.2.12.2.1.5 . Relative Konzentration:

3.2.12.2.1.6 . Trägerkörper ( Aufbau und Werkstoff):

3.2.12.2.1.7 . Zellendichte:

3.2.12.2.1.8 . Art des Katalysatorgehäuses :

3.2.12.2.1.9 . Lage der Katalysatoren (Ort und Referenzentfernung .innerhalb des Auspuffstranges ):

3.2.12.2.2 . Sauerstoffsonde: ja / nein (>)

3.2.12.2.2.1 . Typ :

3.2.12.2.2.2 . Anordnung:

3.2.12.2.2.3 . Regelbereich :

3.2.12.2 . 3 . Lufteinblasung: ja /nein (')

3.2.12.2.3.1 . Art (Selbstansaugung , Luftpumpe usw.):

3.2.12.2.4 . Abgasrückführung: ja / nein (')

3.2.12.2.4.1 . Kennwerte (Durchflußmenge usw.):

3.2.12.2.5 . Anlage zur Begrenzung der Verdunstungsemissionen : ja / nein (')

3.2.12.2.5.1 . Ausführliche Beschreibung der Bestandteile und ihrer Beladungszustände:

3.2.12.2.5.2 . Zeichnung der Anlage zur Begrenzung der Verdunstungsemissionen :

3.2.12.2.5.3 . Zeichnung des Aktivkohle-Behälters :

3.2.12.2.5.4 . Schemazeichnung des Kraftstofftanks mit Angabe der Füllmenge und des Werkstoffs

3.2.12.2.6 . Partikelfilter : ja /nein (')

3.2.12.2.6.1 . Abmessungen , Form und Volumen des Partikelfilters :

3.2.12.2.6.2. Typ und Aufbau des Partikelfilters :

3.2.12.2.6.3 . Lage ( Referenzentfernung innerhalb des Auspuffstranges ):

3.2.12.2.6.4 . Verfahren oder Einrichtung zur Regenerierung, Beschreibung und/oder Zeichnung :

3.2.12.2.7 . Andere Einrichtungen (Beschreibung, Wirkungsweise): "

3.2.13 . Anbringungssteüe des Symbols für den Absorptionskoeffizienten ( nur bei Selbstzündungs
motoren):
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3.2.14 . Angaben über Einrichtungen zur Kraftstoffeinsparung ( falls nicht in anderen Abschnitten
aufgeführt):

3.3 . Elektromotor

3.3.1 . Typ (Wicklungsanordnung, Erregung):

3.3.1.1 . Größte Stundenleistung: . kW

3.3.1.2 . Betriebsspannung: V

3.3.2 . Batterie

3.3.2.1 . Anzahl der Zellen :

3.3.2.2 . Masse: kg

3.3.2.3 . Kapazität: Ah ( Ampfcrestunden)

3.3.2.4 . Lage:

3.4 . Andere Antriebsmaschinen oder Motoren oder deren Kombinationen (Angaben über die
Bauelemente):

3.5 . Kraftstoffverbrauch (u )

3.5.1 . Im Stadtzyklus: 1 / 100 km

3.5.2 . Bei konstanter Geschwindigkeit von 90 km/h : 1 / 100 km

3.5.3 . Bei konstanter Geschwindigkeit von 120 km/ h : 1 / 100 km

3.6 . Zulässige Temperaturen gemäß Herstellerangaben

3.6.1 . Kühlsystem

3.6.1.1 . Flüssigkeitskühlung

Höchsttemperatur am Austritt : °C

3.6.1.2 . Luftkühlung

3.6.1.2.1 . Bezugspunkt:

3.6.1.2.2 . Höchsttemperatur am Bezugspunkt : °C

3.6.2 . Höchsttemperatur am Austritt aus dem Ladeluftkühler: °C

3.6.3 . Höchste Abgastemperatur an dem Punkt des Auspuffrohrs (der Auspuffrohre), der (die) an
den äußeren Flansch (die äußeren Flansche) des Auspuffkrümmers angrenzt ( angrenzen):

°C

3.6.4 . Kraftstofftemperatur
Mindesttemperatur : °C

Höchsttemperatur : °C

3.6.4 . Schmiermitteltemperatur

Mindesttemperatur : °C
Höchsttemperatur: °C

3.7 . Vom Motor angetriebene Nebenaggregate
Höchstzulässige Leistungsaufnahme der vom Motor angetriebenen Nebenaggregate gemäß den
Angaben und unter den Betriebsbedingungen der Richtlinie 80 / 1269 /EWG ( geänderte Fassung)
Anhang I Abschnitt 5.1.1 bei den in Anhang III Abschnitt 4.1 der Richtlinie 88 /77 / EWG fest
gelegten Drehzahlen
Leerlauf: kW

Mittlere Drehzahl : kW

Nenndrehzahl : kW
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3.8 . Schmiersystem

3.8.1 . Beschreibung des Systems

3.8.1.1 . Lage des Schmiermittelbehälters :

3.8.1.2 . Zuführungssystem (durch Pumpe/Einspritzung in den Einlaß/Mischung mit Kraftstoff
usw.)( 1 ):

3.8.2 . Schmiermittelpumpe

3.8.2.1 . Fabrikmarke(n):

3.8.2.2 . Typ(en ):

3.8.3 . Mischung mit Kraftstoff

3.8.3.1 . Mischungsverhältnis :

3.8.4 . Ölkühler : ja / nein 0 )

3.8.4.1 . Zeichnung(en): oder

3.8.4.1.1 . Fabrikmarke(n):

3.8.4.1.2 . Typ(en ):

4 . KRAFTÜBERTRAGUNG ( v )

4.1 . Zeichnung der Kraftübertragung:

4.2 . Art (mechanisch , hydraulisch , elektrisch usw.):

4.3 . Trägheitsmoment des Motor-Schwungrads :

4.3.1 . Zusätzliches Trägheitsmoment ohne eingelegten Gang:

4.4 . Kupplung (Typ):

4.4.1 . Höchstwert der Drehmomentwandlung:

4.5 . Getriebe

4.5.1 . Typ (Handschaltung/ automatisch/ stufenlos (')):

4.5.2 . Lage zum Motor:

4.5.3 . Art der Betätigung:

4.6 . Übersetzungsverhältnisse

Getriebegänge
Getriebeübersetzung

( Übersetzungsverhältnisse
zwischen Motor und

Getriebeabtriebswelle )

Übersetzung des
Achsgetriebes

( Übersetzungsverhältnis
zwischen Getriebeabtrieb

und Antriebsrad)

Gesamtübersetzung

Höchstwert für
stufenloses Getriebe

1

2

3

Mindestwert für
stufenloses Getriebe

Rückwärtsgang
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4.6 . 1 . Schaltpunkte (erster zu zweiter Gang usw . , nur bei Schaltgetriebe angeben , im Fall von Prüfungen
gemäß Anhang III A der Richtlinie 70/220 /EWG):

4.7 . Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs und Angabe des Gangs , in dem diese erreicht wird
(km/h) (w):

4.8 . Geschwindigkeitsmesser ( im Fall eines Fahrtschreibers ist das Genehmigungszeichen anzu
geben): ....

4.8.1 . Arbeitsweise und Beschreibung des Antriebs:

4.8.2. Gerätekonstante:

4.8.3 . Meßwerttoleranz (gemäß Anhang II Abschnitt 2.1.3 der Richtlinie 75 /443 /EWG):

4.8.4 . Gesamtübersetzungsverhältnis (gemäß Anhang II Abschnitt 2.1.2 der Richtlinie 75 /433 /EWG )
oder entsprechende Daten :

4.8.5 . Zeichnung der Skala des Geschwindigkeitsmessers oder entsprechender anderer Arten der
Anzeige :

4.9 . Differentialsperre: ja / nein (')

5 . ACHSEN

5.1 . Zeichnung jeder Achse mit Angabe der verwendeten Werkstoffe sowie (wahlweise) Fabrikmarke
und Typ :

6 . RADAUFHÄNGUNG

6.1 . Anordnungszeichnung der Radaufhängung:

6.2. Art und Ausführung der Aufhängung jeder Achse oder jedes Rades:

6.2.1 . Niveauregulierung: ja / nein (')

6.3 . Merkmale der federnden Teile der Aufhängung (Ausführung , Werkstoffeigenschaften und
Abmessungen):

6.4 . Stabilisatoren: ja / nein (*)

6.5 . Stoßdämpfer : ja /nein (')

6.6. Bereifung und Räder

6.6.1 . Rad- / Reifenkombination(en ) ( Für Reifen sind die Größenbezeichnungen , die mindesterforder
liche Tragfähigkeitskennzahl und die mindesterforderliche Geschwindigkeitsklasse anzugeben ,
für Räder die Felgengröße(n ) und Einpreßtiefe(n ))

6.6.1.1 . Achse 1 :

6.6.1.2 . Achse 2 :

usw.

6.6.2 . Obere und untere Grenzwerte der Abrollradien

6.6.2.1 . Achse 1 :

6.6.2.2 . Achse 2 :

usw.

6.6.3 . Vom Fahrzeughersteller empfohlene(r ) Reifendruck (drücke): kPa

6.6.4 . Ketten / Reifen / Rad-Kombination für Vorder- und/ oder Hinterachse , die nach Empfehlung des
Herstellers für den Fahrzeugtyp geeignet ist ( sind):

6.6.5 . Kurzbeschreibung des Not-Reserverades, falls vorhanden:
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7 . LENKUNG

7.1 . Schemazeichnung der gelenkten Achse(n ) mit Darstellung der Lenkgeometrie :

7.2. Lenkanlage und Betätigungseinrichtung

7.2.1 . Typ der Anlage :

7.2.2 . Verbindung zu den Rädern:

7.2.3 . Gegebenenfalls Art der Lenkhilfe:

7.2.3.1 . Arbeitsweise und Betriebsschema, Fabrikmarke(n) und Typ(en):

7.2.4. Schematische Darstellung der Lenkanlage:

7.2.5 . Schematische Darstellung(en) der Betätigungseinrichtung(en):

7.2.6 . Gegebenenfalls Verstellbereich und Betätigung der Lenkradverstellung:

7.3 . Größter Einschlagwinkel der Räder

7.3.1 . Nach rechts ( Grad); Lenkradumdrehungen (oder gleichwertige Angaben )

7.3.2 . Nach links (Grad); Lenkradumdrehungen (oder gleichwertige Angaben )

8 . BREMSANLAGEN

Nachstehende Einzelheiten und gegebenenfalls Identifizierungsmerkmale sind anzugeben :

8.1 . Typ und Ausführung der Bremsanlagen (gemäß Anhang I Abschnitt 1.6 der Richtlinie 71 /
320 /EWG ) mit Maßskizze (z . B. Trommel- oder Scheibenbremsen , gebremste Räder, Verbin
dung zu den gebremsten Rädern , Fabrikmarke und Typ der Bremsbeläge /Bremsklötze , wirksame
Bremsflächen , Halbmesser der Bremstrommeln , Bremsbacken oder Bremsscheiben , Masse der
Trommeln , Nachstellvorrichtungen , wirkungsrelevante Teile der Achse(n ) und der Aufhängung
usw.):

8.2 . Betriebsdiagramm, Beschreibung und/oder Zeichnung nachstehender ( in Anhang I Abschnitt
2.1 der Richtlinie 71 /320 /EWG angegebener) Bremsanlagen , mit z.B. Übertragungs- und
Betätigungseinrichtung (Bauart , Einstellung, Hebelübersetzungen , Zugänglichkeit der Betäti
gungseinrichtung und deren Lage , Bedienungshebel mit Sperrklinke bei mechanischer Übertra
gung , Merkmale der wichtigsten Verbindungsteile , Betätigungszylinder und -kolben , Brems
zylinder oder der entsprechenden Bauteile im Fall einer elektrischen Bremsanlage):

8.2.1 . Betriebsbremsanlage :

8.2.2 . Hilfsbremsanlage:

8.2.3 . Feststellbremsanlage :

8.2.4. Zusätzliche Bremsanlage ( sofern vorhanden):

8.2.5 . Abreißbremsanlage:

8.3 . Betätigungs- und Übertragungseinrichtungen der Anhängerbremsanlage in Fahrzeugen (ein
schließlich Anhängern), die zum Ziehen von Anhängern ausgerüstet sind:

8.4 . Das Fahrzeug ist zum Ziehen eines Anhängers mit elektrischer/pneumatischer/ hydraulischer ( 1 )
Betriebsbremse ausgerüstet : ja / nein (*)

8.5 . Bei Fahrzeugen mit Blockierverhinderern , Funktionsbeschreibung des Systems ( einschließlich der
elektronischen Teile), elektrisches Blockschaltbild, Darstellung der hydraulischen oder pneuma
tischen Kreise:

8.6 . Berechnung und Kurven gemäß der Anlage zu Abschnitt 1.1.4.2 des Anhangs II der Richtlinie
71 / 320 /EWG (oder gegebenenfalls der Anlage zu Anhang XI):

8.7. Beschreibung und/oder Zeichnung der Energieversorgung ( auch bei Bremskraftverstärkern ):
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8.8 . • Berechnung der Bremsanlage: Bestimmung des Verhältnisses zwischen der Summe der Brems
kräfte am Radumfang und der aufgewendeten Kraft auf die Betätigungseinrichtung :

8.9 . Kurzbeschreibung der Bremsanlage (gemäß Anhang IX Abschnitt 1.3 der Richtlinie
71 / 320 /EWG):

8.10 . Wird eine Befreiung von den Prüfungen des Typs I und /oder II beantragt, so ist die Nummer des
Prüfberichts gemäß Anlage 2 des Anhangs VII der Richtlinie 71 / 320/ EWG anzugeben :

9 . AUFBAU

9.1 . Art des Aufbaus :

9.2 . Werkstoffe und Bauart :

9.3 . Türen für Insassen , Schlösser und Scharniere

9.3.1 . Anordnung und Anzahl der Türen:

9.3.1.1 . Abmessungen , Offnungsrichtung und größter Offnungswinkel der Türen :

9.3.2. Zeichnung der Schlösser und Scharniere sowie ihrer Lage in den Türen :

9.3.3 . Technische Beschreibung der Schlösser und Scharniere :

9.3.4 . Einzelheiten (einschließlich Abmessungen ) der Einstiege , Stufen und notwendigen Haltegriffe»
(falls erforderlich): . . .

9.4 . Sichtfeld

9.4.1 . Ausreichend detaillierte Angaben zu den primären Bezugspunkten , so daß sie ohne weiteres
identifiziert werden können und ihre Lage zueinander und zum R-Punkt nachgeprüft werden
kann :

9.4.2 . Zeichnung(en) oder Foto(s), aus der (denen) die Lage der Bauteile ersichtlich ist , die sich im
180-Grad-Sichtfeld nach vorne befinden:

9.5 . Windschutzscheibe und sonstige Scheiben

9.5.1 . Windschutzscheibe

9.5.1.1 . Werkstoffe :

9.5.1.2 . Art des Einbaus :

9.5.1.3 . Neigungswinkel :

9.5.1.4 . Genehmigungsnummer(n ):

9.5.2 . Andere Scheiben

9.5.2.1 . Werkstoffe :

9.5.2.2 . Genehmigungsnummern :

9.6 . Scheibenwischer

9.6.1 . Ausführliche technische Beschreibung (einschließlich Fotos oder Zeichnungen):

9.7 . Scheibenwäscher

9.7.1 . Ausführliche technische Beschreibung (einschließlich Fotos oder Zeichnungen ) oder Genehmi
gungsnummer, falls als selbständige technische Einheit genehmigt :

9.8 . Entfrostungs- und Trockungsanlagen

9.8.1 . Ausführliche technische Beschreibung (einschließlich Fotos oder Zeichnungen):

9.8.2. Größter Stromverbrauch : kW
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9.9 . Rückspiegel ( für jeden einzelnen Rückspiegel anzugeben )

9.9.1 . Fabrikmarke :

9.9.2. Genehmigungszeichen :

9.9.3 . Variante:

9.9.4 . Zeichnung(en), aus der (denen ) die Anordnung in bezug auf den Fahrzeugaufbau hervorgeht :

9.9.5 . Detaillierte Angaben über die Befestigung einschließlich des Teils des Fahrzeugaufbaus, an dem
der Spiegel angebracht ist:

9.9.6 . Zusatzausstattung , die das Sichtfeld nach hinten beeinträchtigen kann:

9.10. Innenausstattung

9.10.1 . Insassenschutz

9.10.1.1 . Anordnungszeichnung oder Fotos mit Angabe der Lage der beigefügten Schnitte oder Ansichten:

9.10.1.2 . Foto oder Zeichnung mit Angabe der Bezugslinie einschließlich des ausgenommenen Bereiches
(Anhang I Abschnitt 2.3.1 der Richtlinie 74 / 60 /EWG ):

9.10.1.3 . Fotos , Zeichnungen und/oder Explosionsdarstellung der Innenausstattung, die die Teile im
Insassenraum und die verwendeten Werkstoffe — mit Ausnahme der Innenrückspiegel — , die
Anordnung der Betätigungseinrichtungen , Dach und Schiebedach , Rückenlehne , Sitze und den
hinteren Teil der Sitze zeigen (Anhang I Abschnitt 3.2 der Richtlinie 74 / 60/EWG):

9.10.2. Anordnung und Kennzeichnung der Betätigungseinrichtungen , Kontrolleuchten und Anzeiger :

9.10.2.1 . Fotos und /oder Zeichnungen der Anordnung der Symbole und Betätigungseinrichtungen ,
Kontrolleuchten und Anzeiger :

9.10.2.2 . Fotos und / oder Zeichnungen der Kennzeichnung der Betätigungseinrichtungen , Kontrolleuch
ten und Anzeiger und erforderlichenfalls der Fahrzeugteile , die in der Richtlinie 78 / 316 / EWG
erwähnt sind :

9.10.2.3 . Tabelle der Einrichtungen :
Das Fahrzeug ist gemäß den Anhängen II und III der Richtlinie 78 / 316 / EWG mit folgenden
Betätigungseinrichtungen , Kontrolleuchten und Anzeigen ausgerüstet :
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Betätigungseinnchtungen, Kontrolleuchten und Anzeiger, die , falls sie eingebaut sind , gekennzeichnet werden müssen , sowie dafür zu
verwendende Symbole

Symbol
Nr. Einrichtung

Betätigungs
einrichtung/

Anzeiger
vorhanden (')

Kennzeichnung
durch Symbol (') Wo ( 2 ) Kontroll-Leuchte

vorhanden (')
Kennzeichnung

durch Symbol ( 1 ) Wo ( 2 )

1 Licht-Hauptschalter

2 Scheinwerfer für Abblendlicht I
3 Scheinwerfer für Fernlicht I
4 Begrenzungsleuchten

5 Nebelscheinwerfer

6 Nebelschlußleuchte

7 Leuchtweiteregler

8 Parkleuchten

9 Fahrtrichtungsanzeiger I
10 Warnblinkanlage I
11 Scheibenwischer

12 Scheibenwäscher I
13 Scheibenwischer und -wascher

14 Scheinwerferreinigungsanlage

15 Windschutzscheibenentfeuchtung
und -entfrostung

16 Heckscheibenentfeuchtung
und -entfrostung

17 Lüftungsgebläse

18 Vorglüheinrichtung

19 Kaltstarteinrichtung

20 Bremsanlage

21 Kraftstoffvorrat I
22 Ladekontrolleuchte

23 Motorkühlung

(') x = ja .
- = nicht bzw. nicht getrennt vorhanden .
o = wahlweise .

( 2 ) d = auf Betätigungseinrichtung, Anzeiger oder Kontrolleuchte ,
c = in unmittelbarer Nähe .
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Betätigungseinrichtungen, Kontrolleuchten und Anzeiger die, falls sie eingebaut sind, gekennzeichnet werden dürfen , und im Fall der
Kennzeichnung zu verwendende Symbole

Symbol
Nr. Einrichtung

Betätigungs
einrichtung /

Anzeiger
vorhanden (')

Kennzeichnung
durch Symbol (') Wo ( 2 ) Kontrolleuchte

vorhanden (')
Kennzeichnung

durch Symbol (') Wo (2 )

1 Feststellbremse I
2 Heckscheibenwischer I
3 Heckscheibenwascher I
4 Heckscheibenwischer

und -wascher

5 Intervallschaltung \
6 Einrichtung für Schallzeichen I
7 Vordere Fahrzeughaube

8 Hintere Fahrzeughaube

9 Rückhalteeinrichtung

10 Motoröldruck

11 Unverbleiter Ottokraftstoff I I

I

V ) x = ja .
- = nicht bzw. nicht getrennt vorhanden .
o = wahlweise .

( 2 ) d = auf Betätigungseinrichtung, Anzeiger oder Kontrolleuchte ,
c = in unmittelbarer Nähe.
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9.10.3 . Sitze

9.10.3.1 . Anzahl :

9.10.3.2 . Lage und Anordnung:

9.10.3.3 . Masse :

9.10.3.4 . Technische Merkmale:

Beschreibung und Zeichnungen

9.10.3.4.1 . der Sitze und ihrer Verankerungen :

9.10.3.4.2 . der Einsteilvorrichtung:

9.10.3.4.3 . der Verstell- und Verriegelungseinrichtungen :

9.10.3.4.4. der Sicherheitsgurtverankerungen , falls diese im Sitz eingebaut sind:

9.10.3.5 . Koordinaten oder Zeichnung des R-Punktes (x )

9.10.3.5.1 . Fahrersitz :

9.10.3.5.2. Alle anderen Sitze :

9.10.3.6 . Nomineller Rückenlehnenwinkel

9.10.3.6.1 . Fahrersitz :

9.10.3.6.2 . Alle anderen Sitze :

9.10.3.7 . Sitzverstellbereich

9.10.3.7.1 . Fahrersitz :

9.10.3.7.2 . Alle anderen Sitze :

9.10.4 . Art der Kopfstütze(n ) (gegebenenfalls Angabe der Genehmigungsnummer):

9.10.5 . Innenraumheizung

9.10.5.1 . Kurzbeschreibung des Fahrzeugtyps hinsichtlich der Heizung, sofern die Abwärme der Kühl
flüssigkeit der Antriebsmaschine genutzt wird :

9.10.5.2 . Ausfuhrliche Beschreibung des Fahrzeugtyps hinsichtlich der Heizung, sofern die Kühlluft oder
die Abgase der Antriebsmaschine als Wärmequelle genutzt werden , einschließlich

9.10.5.2.1 . Anordnungszeichnung der Heizung, aus der ihre Lage im Fahrzeug ersichtlich ist:

9.10.5.2.2. Anordnungszeichnung des Wärmetauschers bei Heizungen , die die Abgase als Wärmequelle
nutzen , bzw. der Bauteile , wo der Wärmeaustausch stattfindet ( bei Heizungen , die die Kühlluft
der Antriebsmaschine als Wärmequelle nutzen):

9.10.5.2.3 . Schnittzeichnung des Wärmetauschers bzw . der Bauteile , wo der Wärmeaustausch stattfindet,
mit Angabe der Wandstärke , der Werkstoffe und der Oberflächenbeschaffenheit :

9.10.5.2.4 . Zu weiteren funktionswichtigen Bauteilen für die Heizung , wie z . B. Heizluftgebläse, sind
Angaben über Bauart und die technischen Daten zu machen :

9.10.5.3 . Größter Stromverbrauch: kW

9.10.6 . Bauteile, die Einfluß auf das Verhalten der Lenkanlage bei Unfallstößen haben

9.10.6.1 . Ausführliche Beschreibung, einschließlich Foto(s) und /oder Zeichnung(en ) des Fahrzeugtyps
hinsichtlich Bauart , Abmessungen , Form und Werkstoffe des vor der Betätigungseinrichtung der
Lenkanlage gelegenen Teils des Fahrzeugs , einschließlich der Bauteile , die im Fall eines Aufpralls
auf die Lenkbetätigungseinrichtung zur Energieaufnahme beitragen :
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9.10.6.2 . Foto(s ) und / oder Zeichnung(en ) von anderen nicht in Abschnitt 9.10.6.1 beschriebenen
Fahrzeugteilen , die nach Auffassung des Herstellers in Übereinstimmung mit dem technischen
Dienst zum Verhalten der Lenkanlage bei einem Unfallstoß beitragen :

9.11 . Vorstehende Außenkanten

9.11.1 . Allgemeine Anordnung (Zeichnung oder Fotos), mit Angabe der Lage der beigefügten Schnitte
und Ansichten:

9.11.2 . Zeichnungen und / oder Fotos von zum Beispiel — und soweit betroffen — Tür- und
Fenstersäulen , Lufteintrittsgittern , Kühlergrill , Scheibenwischern , Regenrinnen , Griffen , Gleit
schienen , Klappen , Türscharnieren und Schlössern , Haken , Ösen , Verzierungen , Plaketten ,
Emblemen und Aussparungen sowie weiteren als kritisch anzusehenden Außenkanten und Teilen
der Außenfläche (z.B. Beleuchtungseinrichtungen). Sind die im vorhergehenden Satz erwähnten
Teile nicht kritisch , dürfen zu Dokumentationszwecken ersatzweise Fotos beigefügt werden , die ,
falls erforderlich , durch Maßangaben und / oder Text ergänzt sind :

9.11.3 . Zeichnungen der Teile der Außenfläche gemäß Abschnitt 6.9.1 des Anhangs I zur Richtlinie
74 /483 /EWG:

9.1 1 .4 . Zeichnung der Stoßfänger :

9.11.5 . Zeichnung der Bodenlinie :

9.12 . Sicherheitsgurte und / oder andere Rückhaltesysteme

9.12.1 . Anzahl und Lage der Sicherheitsgurte und Rückhaltesysteme und der Sitze, für die sie vorgesehen
sind :

(D = Fahrerseite, P = Beifahrerseite , C = Mitte )

D /P /C Vollständiges EG-Typgenehmigungszeichen Gegebenenfalls Variante

Vordersitz

Rücksitz

Sonderausstattung , z . B. für höhenverstellbare Sitze , Gurtstrammer

9.12.2 . Anzahl und Lage der Gurtverankerungen und Nachweis der Erfüllung der Richtlinie 76 /
115 / EWG (geänderte Fassung) (d . h . Nummer der Typgenehmigung oder Prüfbericht):

9.13 . Verankerung für Sicherheitsgurte

9.13.1 . Fotos und /oder Zeichnungen des Aufbaus , mit Angabe der Lage und Abmessungen der
tatsächlichen und der effektiven Verankerungen einschließlich der R-Punkte:

9.13.2 . Zeichnungen der Gurtverankerungen und Teile des Fahrzeugaufbaus , an denen sie befestigt sind
(mit Angaben der Werkstoffe):
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9.13.3 . Angabe der Gurttypen (*), die an den im Fahrzeug vorhandenen Verankerungen angebracht
werden dürfen

Anordnung der Verankerungsstelle

am

Fahrzeugaufbau
an der

Sitzstruktur

Vorn

Rechter Sitz
f untere Verankerungen -

^ obere Verankerungen

außen
innen

Mittelsitz
untere Verankerungen <

^ obere Verankerungen

rechts
links

Linker Sitz
untere Verankerungen -

^ obere Verankerungen

außen
innen

Hinten

Rechter Sitz |- v—-1
obere Verankerungen

außen
innen

Mittelsitz
untere Verankerungen <

obere Verankerungen

rechts
links

Linker Sitz
untere Verankerungen <

obere .Verankerungen

außen
innen

9.13.4 . Beschreibung eines besonderen Sicherheitsgürttyps , der im Fall eines in der Rückenlehne
angeordneten Verankerungspunktes oder einer Energieaufnahmevorrichtung erforderlich ist:

9.14 . Anbringungsstelle für das hintere amtliche Kennzeichen ( ggf. Angabe des Bereichs , Zeichnungen
können ggf. beigefügt werden )

9.14.1 . Höhe über der Fahrbahnoberfläche , Oberkante:

9.14.2 . Höhe über der Fahrbahnoberfläche , Unterkante :

9.14.3 . Abstand zwischen Mittellinie und Längsmittelebene des Fahrzeugs:

9.14.4 . Abstand von der linken Fahrzeugkante:

9.14.5 . Abmessungen ( Länge x Breite):

9.14.6 . Neigung der Fläche gegenüber der Senkrechten :

9.14.7. Sichtbarkeitswinkel in der Horizontalebene : »

9.15 . Hinterer Unterfahrschutz

9.15.1 . Zeichnung der für den hinteren Unterfahrschutz wesentlichen Fahrzeugteile , d . h . Zeichnung des
Fahrzeugs und/oder des Fahrgestells mit Lage der hintersten Achse , Zeichnung der Anbringung
und / oder der Befestigung des Unterfahrschutzes . Ist der Unterfahrschutz keine besondere
Vorrichtung , muß aus der Zeichnung deutlich hervorgehen , daß die geforderten Maße
eingehalten werden :

(*) Zeichen und Kennbuchstaben entsprechend den Angaben in den Abschnitten 1.1.3 und 1.1.4 des Anhangs III der Richtlinie
77/541 /EWG . Im Fall von Gurten der Kategorie „S" ist die Art der Gurte anzugeben .
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9.15.2 . Vollständige Beschreibung und /oder Zeichnung des hinteren Unterfahrschutzes ( einschließlich
der Anbringungs- und Befestigungsteile), falls es sich um eine besondere Vorrichtung handelt ,
oder , falls eine Genehmigung als selbständige technische Einheit erteilt wurde, die Typgeneh
migungsnummer:

9.16 . Radabdeckungen

9.16.1 . Kurze Beschreibung des Fahrzeugs hinsichtlich der Radabdeckungen :

9.16.2 . Detaillierte Zeichnungen der Radabdeckungen und ihrer Anordnung am Fahrzeug , aus denen die
. in Abbildung 1 des Anhangs I der Richtlinie 78 / 549 /EWG geforderten Maße unter Berücksich

tigung der am weitesten nach außen ragenden Reifen / Radkombinationen ersichtlich sind :

9.17 . Gesetzlich vorgeschriebene Schilder ,

9.17.1 . Fotos und/oder Zeichnungen der Lage der gesetzlich vorgeschriebenen Schilder und Angaben
sowie der Fahrgestellnummer:

9.17.2 . Fotos und /oder Zeichnungen des amtlichen Teils der Schilder und Angaben ( vollständiges
Beispiel mit Maßangaben):

9.17.3 . Fotos und /oder Zeichnungen der Fahrgestellnummer (vollständiges Beispiel mit Maßangaben):

9.17.4 . Herstellerangaben zur Übereinstimmung mit den Anforderungen von Abschnitt 3 des Anhangs I
der Richtlinie 76 / 114/ EWG :

9.17.4.1 . Die Bedeutung von Zeichen in der zweiten Gruppe und ggf. in der dritten Gruppe zur Erfüllung
der Anforderungen von Abschnitt 3.1.1.2 ist zu erläutern:

9.17.4.2 . Falls Zeichen in der zweiten Gruppe zur Erfüllung der Anforderungen von Abschnitt 3.1.1.3
verwendet werden , sind diese Zeichen anzugeben :

9.18 . Funkentstörung

9.-18.1 . Beschreibung und Zeichnungen/Fotos der Form und verwendeten Werkstoffe desjenigen Teils
des Fahrzeugaufbaus , der den Motorraum bildet , sowie des daran angrenzenden Teils des
Fahrgastraums:

9.18.2 . Zeichnungen / Fotos der Lage der im Motorraum untergebrachten Metallteile ( z.B. Heizung,
Reserverad , Luftfilter , Lenkanlage usw.):

9.18.3 . Tabelle und Zeichnung der Entstörmittel :

9.18.4 . Angabe des Nennwertes des Gleichstromwiderstandes und , bei Widerstandszündkabeln , des
Widerstands-Nennwertes je Meter :

10 . BELEUCHTUNGS- UND LICHTSIGNALEINRICHTUNGEN

10.1 . Tabelle sämtlicher Einrichtungen (Anzahl , Fabrikmarke, Modell , Typgenehmigungsnummer ,
größte Lichtstärke der Scheinwerfer für Fernlicht , Farbe, Kontrolleuchte):

10.2 . Zeichnung der Lage der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen :

10.3 . Für jede Leuchte und jeden Reflektor im Sinne der Richtlinie 76 /756 /EWG (geänderte Fassung)
sind nachstehende Angaben ( in Textform und/oder anhand von Diagrammen ) zu liefern

10.3.1 . Zeichnung, aus der die Größe der leuchtenden Fläche hervorgeht : . . . .;

10.3.2 . Bezugsachse und Bezugspunkt :

10.3.3 . Verfahren zur Betätigung abdeckbarer Leuchten :

10.3.4 . Gegebenenfalls besondere Montage- und Verkabelungsanweisungen :

10.4 . Scheinwerfer für Abblendlicht : Grundeinstellung gemäß Abschnitt 4.2.6.1 des Anhangs I der
Richtlinie 76 / 756 / EWG
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10.4.1 . Grundeinstellwert :

10.4.2 . Anbringungsstelle der Angabe des Grundeinstellwertes :

10.4.3 . Beschreibung /Zeichnung (') und Art des Leuchtweitereglers
( z . B. automatisch , stufenweise von Hand verstellbar , stufenlos
verstellbar ):

10.4.4 . Betätigungseinrichtung:
10.4.5 . Markierungen:
10.4.6 . Zuordnung der Markierungen zu den Beladungszuständen :

gilt nur für Fahrzeuge
mit Scheinwerfer
Leuchtweiteregler

11 . VERBINDUNGEN ZWISCHEN ZUGFAHRZEUG UND ANHANGER ODER SATTEL
ANHÄNGER

11.1 . Klassenbezeichnung und Typ der Anhängevorrichtung :

11.2 . Größter D-Wert : kN

11.3 . Anweisungen für den Anbau der Anhängevorrichtung an das Fahrzeug sowie Fotos oder
Zeichnungen der vom Hersteller festgelegten fahrzeugseitigen Befestigungspunkte . Falls die
Verwendung des Typs der Anhängevorrichtung auf besondere Fahrzeugtypen beschränkt ist , ist
dies anzugeben :

11.4 . Angaben über evtl . anzubringende Anhängeböcke oder Montageplatten ('):

12 . VERSCHIEDENES

12.1 . Vorrichtung(en ) für Schallzeichen :

12.1.1 . Lage , Befestigungsart , Anordnung und Ausrichtung der Vorrichtung mit Angabe der Abmes
sungen :

12.1.2 . Anzahl der Vorrichtung(en): .
/

12.1.3 . Genehmigungszeichen:

12.1.4 . Diagramm des elektrischen /pneumatischen (') Schaltkreises :

12.1.5 . Nennwert für elektrische Spannung oder Druckluft :

12.1.6 . Zeichnung der Anbauvorrichtung:

12.2 . Sicherungseinrichtungen gegen unbefugte Benutzung des Fahrzeugs

12.2.1 . Ausführliche Beschreibung des Fahrzeugtyps hinsichtlich der Anordnung und der Bauart der
Betätigungseinrichtung oder des Teils , auf den die Sicherungseinrichtung wirkt:

12.2.2 . Zeichnungen der Sicherungseinrichtung und ihrer Anordnung im Fahrzeug:

12.2.3 . Technische Beschreibung der Einrichtung:

12.2.4 . Angaben über die verwendeten Schließkombinationen :

12.3 . Abschleppvorrichtung(en)

12.3.1 . Vorn : Haken /Öse/Sonstige (')

12.3.2 . Hinten : Haken /Öse / Sonstige / keine (')

12.3.3 . Zeichnung oder Foto des Fahrgestells oder des Aufbaubereichs , aus der die Lage , Bauart und
Anbringungsart der Abschleppvorrichtung(en) ersichtlich sind :

12.4. Angaben über alle nicht zur Antriebsmaschine gehörenden Einrichtungen , die Einfluß auf den
Kraftstoffverbrauch haben ( falls nicht in anderen Abschnitten aufgeführt):

12.5 . Angaben über alle nicht zur Antriebsmaschine gehörenden Einrichtungen zur Geräuschdämp
fung ( falls nicht in anderen Abschnitten aufgeführt ):
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Fußnoten

(') Nichtzutreffendes streichen .
( 2 ) Einschließlich Toleranzangabe .

(a ) Bei jedem Fahrzeugteil , für das eine Genehmigung erteilt worden ist , kann die Beschreibung durch einen
Hinweis auf diese Genehmigung ersetzt werden . Ebenso ist eine Beschreibung nicht nötig bei Fahrzeugteilen ,
deren Bauweise aus den beigefügten Diagrammen oder Zeichnungen klar ersichtlich ist .
Bei jedem Merkmal , bei dem Zeichnungen oder Fotos beizufügen sind , sind die Nummern der entsprechenden
Anlagen anzugeben .

( b ) Enthalten die Merkmale zur Typidentifizierung Zeichen , die für die Typbeschreibung des Fahrzeugs , des
Bauteils oder der selbständigen technischen Einheit gemäß diesem Beschreibungsbogen nicht wesentlich sind ,
so sind diese Schriftzeichen in den betreffenden Unterlagen durch das Symbol „?" darzustellen
(Beispiel ABCPP123 ??).

(c) Angabe gemäß den Begriffsbestimmungen in Anhang II Buchstabe A.
( d ) Wenn möglich , Euronorm-Bezeichnung ; gegebenenfalls sind anzugeben :

— Beschreibung des Werkstoffs ,
— Streckgrenze ,
— Bruchfestigkeit ,
— Elastizität in % ,
— Brinellhärte .

(e ) Bei Ausführungen einmal mit normalem Führerhaus und zum anderen mit Führerhaus mit Liegeplatz sind für
beide Ausführungen Massen und Abmessungen anzugeben .

( f) ISO-Norm 612 — 1978 , Definition Nr. 6.4 .
(g) ISO-Norm 612 — 1978 , Definition Nr . 6.19.2 .

( h ) ISO-Norm 612 — 1978 , Definition Nr . 6.20 .
(') ISO-Norm 612 — 1978 , Definition Nr . 6.5 .

(') ISO-Norm 612 — 1978 , Definition Nr . 6.1 . .

( k ) ISO-Norm 612 — 1978 , Definition Nr . 6.2 .
( ) ISO-Norm 612 — 1978 , Definition Nr . 6.3 .

C) ISO-Norm 612 — 1978 , Definition Nr . 6.6 .

(n ) ISO-Norm 612 — 1978 , Definition Nr . 6.7 .

(° ) Die Masse des Fahrers wird mit 75 kg veranschlagt , der Kraftstofftank ist zu 90% seines vom Hersteller
angegebenen Fassungsvermögens gefüllt .

(p ) „Kupplungsüberhang" ist der waagerechte Abstand zwischen der Kupplung für Zentralachsanhängern und
der Mittellinie der Hinterachse(n).

(q ) Bei nichtherkömmlichen Antriebsmaschinen und Systemen muß der Hersteller Angaben liefern , die den hier
genannten gleichwertig sind.

(r ) Diese Zahl ist auf das nächste Zehntel eines Millimeters zu runden .

( s ) Dieser Wert ist mit 71 = 3,1416 zu berechnen und auf den nächsten vollen cm 3 zu runden .

( f) Ermittelt gemäß Richtlinie 80 / 1269 /EWG .

( u ) Ermittelt gemäß Richtlinie 80 / 1268 /EWG .

( v ) Die geforderten Angaben sind für jede vorgesehene Variante zu machen .

(w ) Eine Toleranz von 5% ist zulässig.

(x ) Unter „R-Punkt" oder „Sitzbezugspunkt" ist ein vom Fahrzeughersteller für jeden Sitzplatz konstruktiv
festgelegter Punkt zu verstehen , der in bezug auf das dreidimensionale Bezugssystem bestimmt wurde , welches
in Anhang III der Richtlinie 77 / 649 /EWG definiert ist .

( y ) Bei Anhängern oder Sattelanhängern sowie bei Fahrzeugen , die mit einem Anhänger oder Sattelanhänger
verbunden sind , die eine bedeutende Stützlast auf die Anhängevorrichtung oder die Sattelkupplung
übertragen , ist diese Last , dividiert durch die Erdbeschleunigung , in der technisch zulässigen Höchstmasse
enthalten .

(z ) Unter „Frontlenker" ist eine Anordnung zu verstehen , bei der mehr als die Hälfte der Motorlänge hinter dem
vordersten Punkt der Windschutzscheibenunterkante liegt und die Lenkradnarbe im vorderen Viertel der
Fahrzeuglänge liegt .
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ANHANG II

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN FÜR FAHRZEUGKLASSEN UND FAHRZEUGTYPEN

A. Fahrzeugklassen werden gemäß der folgenden Einteilung festgelegt:

1 . Klasse M : Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung mit mindestens vier Rädern .

Klasse M ,: Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens acht Sitzplätzen außer dem
Fahrersitz .

Klasse M2 : Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem
Fahrersitz und einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 5 Tonnen .

Klasse M3 : Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem
Fahrersitz und einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 5 Tonnen .

2. Klasse N: Kraftfahrzeuge zur Güterbeförderung mit mindestens vier Rädern .

Klasse Nj : Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 3 ,5 Ton
nen .

Klasse N2 : Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als
3,5 Tonnen bis zu 12 Tonnen .

Klasse N 3 : Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als
12 Tonnen .

Im Fall eines Zugfahrzeuges, das zur Verbindung mit einem Sattelanhänger oder
Zentralachsanhänger bestimmt ist , besteht die für die Klasseneinteilung maßgebli
che Masse aus der Summe der fahrfertigen Masse des Zugfahrzeuges, der der
Stützlast entsprechenden Masse, die von dem Sattel- oder Zentralachsanhänger auf
das Zugfahrzeug übertragen wird , und gegebenenfalls der Höchstmasse der Ladung
des Zugfahrzeuges .

3 . Klasse O : Anhänger (einschließlich Sattelanhänger)

Klasse O ,: Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse bis zu 0,75 Tonnen .

Klasse 02 : Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 0,75 Tonnen bis zu
3,5 Tonnen .

Klasse 03 : Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3,5 Tonnen bis zu
10 Tonnen .

Klasse 04 : Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 10 Tonnen .

Im Fall eines Sattelanhängers oder Zentralachsanhängers ist die für die Klasseneinteilung maßgebliche
Höchstmasse gleich der von der oder den Achsen des Anhängers auf den Boden übertragenen Last ,
wenn der Anhänger mit dem Zugfahrzeug verbunden ist und bis zum zulässigen Höchstwert beladen
ist .

4 . Fahrzeuge der obengenannten Klassen M und N, die unter den in Abschnitt 4.4 genannten Ladungs
und Prüfbedingungen und nach den Definitionen und Abbildungen in Abschnitt 4.5 als Fahrzeuge für
den Einsatz abseits der Straße gelten ( Geländefahrzeuge).

4.1 . Fahrzeuge der Klasse Nj mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 2 Tonnen und
Fahrzeuge der Klasse M, gelten als Geländefahrzeuge, wenn sie wie folgt ausgestattet sind :

— mit mindestens einer Vorderachse und mindestens einer Hinterachse , die so ausgelegt sind , daß sie
gleichzeitig angetrieben werden können , wobei der Antrieb einer Achse abschaltbar sein
kann ;

— mit mindestens einer Differentialsperre oder mindestens einer Einrichtung, die eine ähnliche"
Wirkung gewährleistet ; und wenn sie als Einzelfahrzeug eine Steigung von 30% überwinden
können, nachgewiesen durch Rechnung.

Außerdem müssen sie mindestens fünf der folgenden sechs Anforderungen erfüllen:
— Der vordere Überhangwinkel muß mindestens 25 Grad betragen ,
— der hintere Überhangwinkel muß mindestens 20 Grad betragen ,
— der Rampenwinkel muß mindestens 20 Grad betragen ,
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— die Bodenfreiheit unter der Vorderachse muß mindestens 180 mm betragen ,
— die Bodenfreiheit unter der Hinterachse muß mindestens 180 mm betragen ,
— die Bodenfreiheit zwischen den Achsen muß mindestens 200 mm betragen .

4.2 . Fahrzeuge der Klasse Nj mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 2 Tonnen sowie Fahrzeuge
der Klassen N2 und M2 und der Klasse M3 mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als
12 Tonnen gelten als Geländefahrzeuge , wenn alle Räder gleichzeitig angetrieben werden können ,
wobei der Antrieb einer Achse abschaltbar sein kann oder wenn die drei folgenden Anforderungen
erfüllt sind :

— Mindestens eine Vorderachse und mindestens eine Hinterachse sind so ausgelegt , daß sie
gleichzeitig angetrieben werden können , wobei der Antrieb einer Achse abschaltbar sein
kann,

— es muß mindestens eine Differentialsperre oder mindestens eine Einrichtung vorhanden sein , die
eine ähnliche Wirkung gewährleistet ,

— als Einzelfahrzeug müssen sie eine Steigung von 25 % überwinden können , nachgewiesen durch
Rechnung .

4.3 . •Fahrzeuge der Klasse M 3 mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 12 Tonnen und Fahrzeuge
der Klasse N3 gelten als Geländefahrzeuge, wenn alle Räder gleichzeitig angetrieben werden können ,
wobei der Antrieb einer Achse abschaltbar sein kann , oder wenn die folgenden Anforderungen erfüllt
sind :

— Mindestens 50% der Räder sind angetrieben ;

— es ist mindestens eine Differentialsperre oder mindestens eine Einrichtung vorhanden , die eine
ähnliche Wirkung gewährleistet ;

— als Einzelfahrzeug muß das Fahrzeug eine Steigung von 25 % überwinden können, nachgewiesen
durch Rechnung ;

— außerdem müssen mindestens vier der folgenden sechs Anforderungen erfüllt sein :
— Der vordere Überhangwinkel muß mindestens 25 Grad betragen ,
— der hintere Überhangwinkel muß mindestens 25 Grad betragen ,
— der Rampenwinkel muß mindestens 25 Grad betragen ,
— die Bodenfreiheit unter der Vorderachse muß mindestens 250 mm betragen ,
— die Bodenfreiheit zwischen den Achsen muß mindestens 300 mm betragen ,
— die Bodenfreiheit unter der Hinterachse muß mindestens 250 mm betragen .

4.4 . Belastungs- und Prüfbedingungen

4.4.1 . Fahrzeuge der Klasse N, mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 2 Tonnen und
Fahrzeuge der Klasse Mj müssen fahrbereit sein , d . h . mit Kühlflüssigkeit , Schmiermitteln ,
Kraftstoff, Werkzeug und Ersatzrad versehen sowie mit dem Fahrer besetzt sein , dessen Masse mit
75 kg veranschlagt wird .

4.4.2 . Andere als die in Abschnitt 4.4.1 . genannten Fahrzeuge müssen mit der vom Hersteller angegebenen
technisch höchstzulässigen Masse beladen sein .

4.4.3 . Die Prüfung der geforderten Steigfähigkeit (25 % und 30 % ) erfolgt durch einfache Berechnungen . In
Grenzfällen kann der technische Dienst jedoch verlangen , daß ein Fahrzeugtyp einem praktischen
Fahrversuch unterzogen wird .

4.4.4 . Bei der Messung des vorderen und hinteren Überhangwinkels und des Rampenwinkels werden die
Unterfahrschutzeinrichtungen nicht berücksichtigt .

4.5 . Definitionen und Skizzen des vorderen und hinteren Überhangwinkels , des Rampenwinkels sowie der
Bodenfreiheit .

4.5.1 . Der „vordere Überhangwinkel" ist der größte Winkel zwischen der Standebene und den bei statischer
Belastung tangential an die Reifen der Vorderräder angelegten Ebenen , so daß kein vor der ersten
Achse gelegener Punkt des Fahrzeugs und kein festes Teil des Fahrzeugs — ausgenommen Aufstiege —
unter diesen Ebenen liegt .
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4.5.2 . Der „hintere Überhangwinker ist der größte Winkel zwischen der Standebene und den bei statischer
Belastung tangential an die Reifen der Hinterräder angelegten Ebenen , so daß kein hinter der letzten
Achse gelegener Punkt des Fahrzeugs und kein festes Teil des Fahrzeugs unter diesen Ebenen
liegt .

4.5.3 . Der „Rampenwinkel " ist der kleinste spitze Winkel zwischen zwei rechtwinklig zur mittleren
Längsebene des Fahrzeugs liegenden Ebenen , die bei statischer Belastung tangential an die Reifen der
Vorderräder bzw. die Reifen der Hinterräder angelegt sind und deren Schnittpunkt den starren
unteren Teil des Fahrzeugs außerhalb der Räder berührt . Dieser Winkel gibt die steilste Rampe an ,
über die das Fahrzeug fahren kann .

4.5.4 . Die „Bodenfreiheit zwischen den Achsen" ist der kleinste Abstand zwischen der Standebene und dem
niedrigsten festen Punkt des Fahrzeugs .

Mehrachsaggregate gelten als eine einzige Achse .

4.5.5 . Die „Bodenfreiheit unter einer Achse" ist durch die Scheitelhöhe eines Kreisbogens bestimmt, der
durch die Mitte der Aufstandsfläche der Reifen einer Achse ( der Innenreifen bei Zwillingsreifen) geht
und den niedrigsten Festpunkt zwischen den Rädern berührt .

Kein starrer Teil des Fahrzeugs darf in den gestrichelten Kreisabschnitt der Zeichnung hineinragen .
Gegebenenfalls ist die Bodenfreiheit mehrerer Achsen in der Reihenfolge ihrer Anordnung anzugeben ,
beispielsweise 280 / 250 / 250 .
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B. FAHRZEUGTYP

1 . Für die Fahrzeugklasse Mj .-

Ein „Typ" umfaßt Fahrzeuge , die sich zumindest hinsichtlich der folgenden wesentlichen Merkmale nicht
unterscheiden:

— Hersteller;

— Typbezeichnung des Herstellers ;
— wesentliche Bau- und Konstruktionsmerkmale von

— Fahrgestell /Bodengruppe ( im Sinne von klar erkennbaren und erheblichen Unterschieden),
— Antriebsmaschine (Motor mit innerer Verbrennung/Elektromotor / Hybridantrieb).

Eine „Variante" eines Typs umfaßt Fahrzeuge innerhalb eines Typs , die sich zumindest hinsichtlich der
folgenden wesentlichen Merkmale nicht unterscheiden :

— Art des Aufbaus (z.B. Stufenhecklimousine , Schräghecklimousine , Coupe , Cabriolet , Kombi
usw.);

— Antriebsmaschine :

— Arbeitsweise (entsprechend Abschnitt 3.2.1.1 in Anhang III );
— Anzahl und Anordnung der Zylinder ;
— Unterschiede in der Motorleistung von mehr als 30% ( die höchste Leistung beträgt mehr als das

1,3-fache der niedrigsten);
— Unterschiede im Hubraum von mehr als 20 % ( der größte Hubraum beträgt mehr als das 1 ,2-fache

des kleinsten );

— Antriebsachsen (Anzahl , Lage , Verbindung untereinander );

— gelenkte Achsen ( Anzahl und Lage).

Eine „Version" einer Variante umfaßt Fahrzeuge , die aus einer Kombination von Merkmalen bestehen ,
welche in den Beschreibungsunterlagen gemäß Anhang III und Anhang VIII aufgeführt sind .

Die vollständige Identifizierung eines Fahrzeugs allein durch die Typ-, Varianten- und Versionsbezeichnung
muß mit einer genauen und eindeutigen Definition aller technischen Merkmale übereinstimmen , die zum
Inverkehrbringen des Fahrzeugs erforderlich sind ; dies gilt insbesondere für den oder die Parameter zur
Festsetzung der Steuern , die für dieses Fahrzeug zu erheben sind . Diese Parameter werden in den
entsprechenden Anhängen über die zum Zweck der Typgenehmigung beizubringenden Beschreibungen
festgelegt .
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ANHANG III

BESCHREIBUNGSBOGEN ZUR FAHRZEUG-TYPGENEHMIGUNG

( Fußnoten siehe Anhang I )

TEIL I

Die nachstehenden Angaben sind , soweit sie in Frage kommen , zusammen mit einem Verzeichnis der beiliegenden
Unterlagen in dreifacher Ausfertigung einzureichen . Liegen Zeichnungen bei , so müssen diese das Format A 4
haben oder - auf das Format A4 gefaltet sein und hinreichende Einzelheiten in geeignetem Maßstab enthalten .
Liegen Photographien bei , so müssen diese hinreichende Einzelheiten enthalten .
Weisen die Systeme , Bauteile oder selbständigen technischen Einheiten elektronisch gesteuerte Funktionen auf, so
sind Angaben zu ihren Leistungsmerkmalen zu machen .

0 . ALLGEMEINES

0.1 . Fabrikmarke ( Firmenname des Herstellers ):

0.2. Typ und allgemeine Handelsbezeichnung(en):

0.3 . Merkmale zur Typidentifizierung , sofern am Fahrzeug vorhanden ( b):
0.3.1 . Anbringungsstelle dieser Merkmale:

0.4 . Fahrzeugklasse (c):

0.5. Name und Anschrift des Herstellers :

0.8 . Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n ):

1 . ALLGEMEINE BAUMERKMALE DES FAHRZEUGS

1.1 . Fotos und /oder Zeichnungen eines repräsentativen Fahrzeugs ( nur bei unterschiedlichen
Aufbauarten ):

1.3 . Anzahl der Achsen und Räder (gegebenenfalls Gleisketten oder Rollbänder):

1.3.2 . Anzahl und Lage der gelenkten Achsen :

1.3.3 . Antriebsachsen (Anzahl , Lage , gegenseitige Verbindung):

1.4 . Fahrgestell (sofern vorhanden ) ( Übersichtszeichnung):

1.6 . Lage und Anordnung der Antriebsmaschine:

1 . 8 . Links- oder Rechtslenker ( '):

2 . MASSEN UND ABMESSUNGEN

2.1 . Radstand oder Radstände ( bei Vollbelastung) ( f):
2.3.1 . Spurweite jeder gelenkten Achse ('):

2.3.2 . Spurweite aller übrigen Achsen ('):

2.4 . Maßbereiche der Fahrzeugabmessungen (Maße über alles )

2.4.2.1 . Länge ('):

2.4.2.2 . Breite ( k ):
2.4.2.3 . Höhe ( bei Leergewicht) (') ( bei Fahrwerk mit Niveauregulierung in normaler Fahrstellung):

2.6 . Masse des Fahrzeugs mit Aufbau in fahrbereitem Zustand (mit Kühlflüssigkeit , Schmiermitteln ,
Kraftstoff, Werkzeug , Ersatzrad und Fahrer (°) (Größt- und Kleinstwert für jede Ausführung):

2.6.1 . Verteilung dieser Masse auf die Achsen (Größt- und Kleinstwert für jede Ausführung):

2.8 . Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand nach Angabe des Herstellers (Größt
und Kleinstwert für jede Ausführung) ( y ):

2.8.1 . Verteilung dieser Masse auf die Achsen (Größt- und Kleinstwert für jede Ausführung):

2.9 . Technisch zulässige maximale Achslast je Achse :
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2.10 . Maximal zulässige Anhängelast

2.10.1 . Anhänger :

2.10.2 . Sattelanhänger :

2.10.3 . Zentralachsanhänger:

2.10.4 . Zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination :

2.10.5 . Fahrzeug ist / ist nicht (' ) für Zuglasten geeignet

2.10.6 . Zulässige Gesamtmasse eines ungebremsten Anhängers :

2.11 . Größte vertikale Belastung

2.11.1 . Stützlast am Kupplungspunkt des Zugfahrzeuges:

3 . ANTRIEBSMASCHINE C )

3.1 . Hersteller :

3.1.1 . Baumusterbezeichnung des Herstellers (gemäß Kennzeichnung am Motor , oder sonstige
Identifizierungsmerkmale ):

3.2 . Verbrennungsmotor

3.2.1.1 . Arbeitsverfahren : Fremdzündung/ Selbstzündung, Viertakt /Zweitakt (')

3.2.1.2 . Anzahl und Anordnung der Zylinder:

3.2.1.3 . Hubvolumen ( s ): cm 3

3.2.1.8 . Nennleistung ('): kW bei min -1

3.2.2 . Kraftstoff: Diesel /Benzin / LPG/ sonstige Kraftstoffarten (')

3.2.4 . Kraftstoffversorgung

3.2.4.1 . Durch Vergaser : ja /nein (')

3.2.4.2 . Durch Kraftstoffeinspritzung ( nur für Selbstzündungsmotoren): ja / nein 0 )

3.2.4.2.1 . Beschreibung des Systems :

3.2.4.2.2 . Arbeitsverfahren : Direkteinspritzung/ Vorkammer/Wirbelkammer (*)

3.2.4.3 . Durch Kraftstoffeinspritzung ( nur für Fremdzündungsmotoren): ja / nein (*)

3.2.7 . Kühlsystem ( Flüssigkeit /Luft ) (')

3.2.8 . Einlaßsystem

3.2.8.1 . Lader: ja / nein (')

3.2.12 . Maßnahmen gegen Luftverunreinigung

3.2.12.2 . Zusätzliche Einrichtungen zur Abgasreinigung (falls vorhanden , und nicht in einem anderen
Abschnitt aufgeführt )

3.2.12.2.1 . Katalysator: ja / nein (*)

3.2.12.2.2 . Sauerstoffsonde: ja / nein (')

3.2.12.2.3 . Lufteinblasung: ja / nein ( l )

3.2.12.2.4 . Abgasrückführung : ja / nein (')

3.2.12.2.5 . Anlage zur Begrenzung der Verdunstungsemissionen: ja / nein (')

3.2.12.2.6 . Partikelfilter: ja / nein (')

3.2.12.2.7 . Andere Einrichtungen :

3.2.13 . Anbringungsstelle des Symbols für den Absorptionskoeffizienten (nur bei Selbstzündungs
motoren ):

3.3 . Elektromotor

3.3.1 . Typ (Wicklungsanordnung, Erregung):
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3.3.1.1 . Größte Stundenleistung : kW

3.3.1.2 . Betriebsspannung: V

3.3.2 . Batterie

3.3.2.4 . Lage :

4 . KRAFTÜBERTRAGUNG ( v )

4.2 . Art ( mechanisch , hydraulisch , elektrisch usw.): .

4.5 . Getriebe

4.5.1 . Typ (Handschaltung/ automatisch / stufenlos (')):

4.6 . Übersetzungsverhältnisse

Getriebegänge
Getriebeübersetzung

( Übersetzungsverhältnisse
zwischen Motor und

Getriebeabtriebswelle)

Übersetzung des
Achsgetriebes

( Übersetzungsverhältnis
zwischen Getriebeabtrieb

und Antriebsrad )

Gesamtübersetzung

Höchstwert für
stufenloses Getriebe

1

2

3

Mindestwert für
stufenloses Getriebe

Rückwärtsgang

4.7. Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs und Angabe des Gangs , in dem diese erreicht wird
( km /h ) (w ):

6 . RADAUFHANGUNG

6.2 . Art und Ausführung der Aufhängung jeder Achse oder jedes Rades : ( z . B. McPherson-Federbeine ,
Schraubenfedern , usw.)

6.2.1 . Niveauregulierung: ja / nein (')

6.6.1 . Rad- / Reifenkombination(en )
( Für Reifen sind die Größenbezeichnungen , die mindesterforderliche Tragfähigkeitskennzahl
und die mindesterforderliche Geschwindigkeitsklasse anzugeben , für Räder die Felgengröße(n )
und Einpreßtiefe(n ))

6.6.1.1 . Achsel :

6.6.1.2 . Achse 2 :

usw .

6.6.2 . Obere und untere Grenzwerte der Abrollradien

6.6.2.1 . Achse 1 :

6.6.2.2 . Achse 2 :
usw .
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7 . LENKUNG

7.2 . Lenkanlage und Betätigungseinrichtung

7.2.1 . Typ der Anlage :

7.2.2 . Verbindung zu den Rädern :

7.2.3 . Gegebenenfalls Art der Lenkhilfe :

8 . BREMSANLAGE

8.9 . Kurzbeschreibung der Bremsanlage (gemäß Anhang IX Abschnitt 1.3 der Richtlinie
71 / 320 / EWG):

9 . AUFBAU

9.1 . Art des Aufbaus :

9.3 . Türen für Insassen , Schlösser und Scharniere

9.3.1 . Anordnung und Anzahl der Türen :

9.10 . Innenausstattung

9.10.3 . Sitze :

9.10.3.1 . Anzahl :

9.10.3.2 . Lage und Anordnung:

9.10.4 . Art der Kopfstütze(n ) ( gegebenenfalls Angabe der Genehmigungsnummer):

9.17 . Gesetzlich vorgeschriebene Schilder

9.17.1 . Fotos und /oder Zeichnungen der Lage der gesetzlich vorgeschriebenen Schilder und Angaben
sowie der Fahrgestellnummer :

9.17.4 . Bestätigung des Herstellers über die Übereinstimmung mit den Anforderungen in Abschnitt 3 des
Anhangs I der Richtlinie 76 / 114 /EWG

9.17.4.1 . Die Bedeutung von Zeichen in der zweiten Gruppe und gegebenenfalls in der dritten Gruppe zur
Erfüllung der Anforderungen in Abschnitt 3.1.1.2 ist zu erläutern:

9.17.4.2 . Falls Zeichen in der zweiten Gruppe zur Erfüllung der Anforderungen in Abschnitt 3.1.1.3
verwendet werden , sind diese Zeichen anzugeben :

11 . VERBINDUNGEN ZWISCHEN ZUGFAHRZEUG UND ANHÄNGER ODER SATTEL
ANHÄNGER

11.1 . Klassenbezeichnung und Typ der Anhängevorrichtungen :

TEIL II

In der nachfolgenden Matrix sind die zulässigen Kombinationen von Merkmalen aufgeführt , für die in Teil I
Mehrfachangaben gemacht wurden . Im Fall von Mehrfachangaben ist jede einzelne Angabe mit einem
Kennbuchstaben zu versehen , der so in die Matrix einzutragen ist , daß deutlich wird , welche Angabe(n ) zu einem
bestimmten Merkmal für welche Version gültig ist ( sind ).

Für jede Variante eines Typs ist eine gesonderte Matrix zu erstellen . Zur Berechnung der Steuern dürfen
Mehrfachangaben für die folgenden Merkmale nicht in einer Version zusammengefaßt werden :

— Radstand ,

— Masse des Fahrzeugs mit Aufbau in fahrbereitem Zustand ,
— Masse des Fahrzeugs ( ohne Fahrer, Kühlflüssigkeit , Schmiermittel und Kraftstoff),

— technisch zulässige maximale Achslast je Achse ,
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— technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand ,
— Hubvolumen ,
— Nennleistung ,
— Typ des Getriebes ,
— Anzahl der Gänge , Übersetzungsverhältnisse und Übersetzung des Achsgetriebes,
— oberer und unterer Grenzwert der Abrollradien der Reifen ( für jede Achse),
— Anzahl der Sitze .

Mehrfachangaben , für die es hinsichtlich ihrer Kombination innerhalb der Variante keine Einschränkungen gibt ,
sind in der Spalte mit der Überschrift „Alle" einzutragen .

Merkmal
Nr. Alle Version 1 Version 2 Usw. Version n

Solange der ursprüngliche Zweck erfüllt bleibt , kann diese Darstellung auch in anderer Form oder Anordnung
gegeben werden .

Jede Variante und jede Version ist durch einen numerischen oder alphanumerischen Code zu bezeichnen , der auch
in der Übereinstimmungsbescheinigung ( Anhang IX ) für das betreffende Fahrzeug anzugeben ist .

TEIL III

Genehmigungsnummern nach Einzelrichtlinien

In der nachfolgenden Tabelle sind die erforderlichen Angaben nach den für diesen Fahrzeugtyp gemäß den
Anhängen IV und XI anzuwendenden Einzelrichtlinien (*) anzugeben . ( Für jeden Genehmigungsgegenstand sind
alle einschlägigen Genehmigungen anzugeben .)

Genehmigungs
gegenstand Genehmigungsnummer Mitgliedstaat , der die

Genehmigung erteilt ( 1 ) Erweiterungsdatum Variante(n)/
Version(en)

•

\

Unterschrift: .

Dienststellung:

Datum:

(*) Genehmigungen für Bauteile brauchen nicht angegeben zu werden, sofern sie in dem jeweiligen Genehmigungsbogen für den
An- oder Einbau enthalten sind .

(') Ist anzugeben, falls diese Angabe nicht aus der Genehmigungsnummer hervorgeht.
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ANHANG IV

AUFSTELLUNG DER FÜR DIE TYPGENEHMIGUNG VON FAHRZEUGEN ANZUWENDENDEN
VORSCHRIFTEN

TEIL I

Aufstellung von besonderen Richtlinien

( Bei der Zuordnung sind jeweils der Geltungsbereich und der letzte Änderungsstand jeder der unten angegebenen
Einzelrichtlinien zu beachten )

Genehmigungsgegenstand Grund
richtlinie Veröffentlicht im ABl . Nr.

Anzuwenden auf Fahrzeugklasse

M , M2 M, N, N2 N, o , o2 o3 o<

1 . Geräuschpegel 70 / 157 / EWG L 42 vom 23 . 2 . 1970 , S. 16 X X X X X X I I
2 . Emissionen 70 /220 / EWG L 76 vom 6 . 4 . 1970 , S. 1 X X X X X X \
3 . Kraftstoffbehälter / Unterfahrschutz 70 / 221 / EWG L 76 vom 6 . 4 . 1970 , S. 23 X X X X X X X X X X

4 . Anbringung hinteres Kennzeichen 70 / 222 /EWG L 76 Vom 6 . 4 . 1970, S. 25 X X X X X X X X X X

5 . Lenkanlagen 70 / 311 / EWG L 133 vom 18 . 6 . 1970 , S. 10 X X X X X X X X X X

6 . Türverriegelungen und -Scharniere 70 / 387 / EWG L 176 vom 10 . 8 . 1970 , S. 5 X X X X X X X X X X

7. Schallzeichen 70 / 388 / EWG L 176 vom 10 . 8 . 1970 , S. 12 X X X X X X

8 . Rückspiegel 71 / 127 / EWG L 68 vom 22. 3 . 1971 , S. 1 X X X X X X

9 . Bremsanlagen 71 / 320 / EWG L 202 vom 6 . 9 . 1971 , S. 37 X X X X X X X X X X

10. Funkentstörung 72 /245 / EWG L 152 vom 6 . 7 . 1972 , S. 15 X X X X X X

11 . Emissionen von Dieselmotoren 72 /306 / EWG L 190 vom 20 . 8 . 1972 , S. 1 X X X X X X

12 . Innenausstattung 74 / 60 /EWG L 38 vom 11 . 2 . 1974 , S. 2 X l
13 . Sicherungseinrichtung 74 /61 /EWG L-38 vom 11 . 2 . 1974 , S. 22 X X X X X X

14 . Lenkanlage bei Unfallstößen 74 /297 / EWG L 165 vom 20 . 6 . 1974 , S. 16 X X

15 . Sitzfestigkeit 74 /408 / EWG L 221 vom 12 . 8 . 1974 . S. 1 X X X X X X

16 . Außenkanten 74 /483 / EWG L 256 vom 2 . 10 . 1974 , S. 4 X

17. Rückwärtsgang und
Geschwindigkeitsmesser 75 /443 / EWG L 196 vom 26 . 7 . 1975 , S. 1 X X X X X X

18 . Fabrikschild 76 / 114 / EWG L 24 vom 30. 1 . 1976 , S. 1 X X X X X X X X X X

19 . Gurtverankerungen 76 / 115 / EWG L 24 vom 30 . 1 . 1976 , S. 6 X X X X X X

20 . Beleuchtungseinrichtungen 76 /756 / EWG L 262 vom 27 . 9 . 1976 , S. 1 X X X X X X X X X X

21 . Rückstrahler 76 /757 / EWG L 262 vom 27 . 9 . 1976 , S. 32 X X X X X X X X X X

22 . Schluß-/Bremsleuchten usw. 76 /758 / EWG L 262 vom 27 . 9 . 1976 , S. 54 X X X X X X X X X X

23 . Fahrtrichtungsanzeiger 76 /759 / EWG L 262 vom 27 . 9 . 1976 , S. 71 X X X X X X X X X X

24 . Kennzeichenbeleuchtung 76 /760 /EWG L 262 vom 27 . 9 . 1976 , S. 85 X X X X X X X X X X

25 . Scheinwerfer (einschließlich Glühlampen ) 76 /761 / EWG L 262 vom 27 . 9 . 1976 , S. 96 X X X X X X l
26 . Nebelscheinwerfer 76 /762 /EWG L 262 vom 27 . 9 . 1976 , S. 122 X X X X X X

27 . Abschleppeinrichtung 77 /389 /EWG L 145 vom 13 . 6 . 1977 , S. 41 X X X X X X

28 . Nebelschlußleuchten 77 /538 / EWG L 220 vom 29 . 8 . 1977 , S. 60 X X X X X X X X X X

29 . Rückfahrscheinwerfer 77 / 539 / EWG L 220 vom 29 . 8 . 1977 , S. 72 X X X X X X X X X X

30 . Parkleuchten 77/540 /EWG L 220 vom 29 . 8 . 1977 , S. 83 . X X X X X X

31 . Rückhaltesysteme 77 / 541 / EWG L 220 vom 29 . 8 . 1977 , S. 95 X X X X X X

32 . Sichtfeld 77 /649 / EWG L 267 vom 19 . 10 . 1977 , S. 1 X l
33 . Kennzeichnung der

Betätigungseinrichtungen 78 / 316 / EWG , L 81 vom 28 . 3 . 1978 , S. 3 X X X X X X I
34 . Entfrostung/Trocknung 78 / 317 / EWG L 81 vom 28 . 3 . 1978 , S. 27 X

35 . Scheibenwischer/ -wascher 78 /318 / EWG L 81 vom 28 . 3 . 1978 , S. 49 X

36 . Heizung 78 /548 / EWG L 168 vom 26 . 6 . 1978 , S. 40 " X I
37 . Radabdeckung 78 /549 / EWG L 168 vom 26 . 6 . 1978 , S. 45 X I
38 . Kopfstützen 78 /932 / EWG L 325 vom 20 . 11 . 1978 , S. 1 X I
39 . Kraftstoffverbrauch 80 / 1268 / EWG L 375 vom 31 . 12 . 1980 , S. 36 X l I
40 . Motorleistung 80 / 1269 / EWG L 375 vom 31 . 12 . 1980 , S. 46 X X X X X X I
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Genehmigungsgegenstand Grund
richtlinie Veröffentlicht im ABl . Nr.

Anzuwenden auf Fahrzeugklasse

M, M2 M 3 N , N2 N3 o , o2 o3 o„

41 . Emissionen von Dieselmotoren 88 /77/EWG L 36 vom 9 . 2 . 1988 , S. 33 X X X X X X

42 . Seitliche Schutzvorrichtungen 89 /297/EWG L 124 vom 5 . 5 . 1989 , S. 1 X X X X

43 . Sicherheitsglas 92 /22/EWG L 129 vom 14 . 5 . 1992 , S. 11 X X X X X X X X X X

44 . Massen und Abmessungen (Pkw) 92 /21 /EWG L 129 vom 14 . 5 . 1992 , S. 1 X l
45 . Reifen 92 /23 /EWG L 129 vom 14 . 5 . 1992 , S. 95 X X X X X X X X X X

46 . Verbindungseinrichtungen 92 / / EWG I X X X X X X X X X X

47 . Spritzschutzvorrichtungen 91 / 226 / EWG L 103 vom 24 . 4 . 1991 , S. 5 X X X X

48 . Massen und Abmessungen
( außer Pkw der Nr. 44 ) 92 / /EWG \ X X X X X X X X X

49. Brandverhalten 92 / /EWG I X

50 . Führerhaus-Außenkanten 92 / /EWG I X X X

5 1 . Geschwindigkeitsbegrenzer 92 /24/EWG L 129 vom 14 . 5 . 1992 , S. 154 X X X

52 . Kraftomnibusse 92 / /EWG \ X X J

TEIL II

Wird aufeine Einzelrichtlinie im Sinne der Artikel 3,4,5,7,8 oder 1 1 Bezug genommen, so gilt eine Genehmigung
nach den folgenden ECE-Regelungen ( unter Beachtung des Geltungsbereichs (')) für den jeweiligen in der Tabelle
des Teils I aufgeführten Genehmigungsgegenstand als gleichwertig mit einer Genehmigung nach der Einzelricht
linie .

Genehmigungsgegenstand Nr. der
ECE-Regelung Änderung Ergänzung Korri

gendum ( 2 )

1 . Geräuschpegel 51 / 59 01 / — 2 / 1 1 /—
2 . Emissionen 83 01 — 1
3 . Unterfahrschutz 58 01 — —

5 . Lenkanlagen 79 — 2 1

6 . Türverriegelungen und -Scharniere 11 02 1 1
7. Schallzeichen 28 — 2 1

8 . Rückspiegel 46 01 2 1

9 . Bremsanlagen 13 06 2 —

10 . Funkentstörung 10 01 — —

11 . Emissionen von Dieselmotoren 24 03 1 —

12 . Innenausstattung 21 01 1 1

13 . Sicherungseinrichtung 18 01 — 1

14 . Lenkanlage bei Unfallstößen 12 03 — —

15 . Sitzfestigkeit 17 04 — —

16 . Außenkanten 26 01 — 1

17. Geschwindigkeitsmesser 39 — 1 —

19 . Gurtverankerungen 14 03 — . 1

20 . Beleuchtungseinrichtungen 48 — 2 —

21 . Rückstrahler 3 02 1 —

22 . Schluß-/Bremsleuchten usw. 7 01 4 2

23 . Fahrtrichtungsanzeiger 6 01 5 2

24 . Kennzeichenbeleuchtung 4 — 4 —

25 . Scheinwerfer (einschließlich Glühlampen) 1 / 2 / 5 01 /03 /02 3 /—/2 1 / 1 /—
8 / 20 / 37 04 /02 /03 4 / 3 / 9 — 1—12

26 . Nebelscheinwerfer 19 02 4 —

28 . Nebelschlußleuchten 38 — 2 —

29 . Rückfahrscheinwerfer 23 — 4 1

30 . Parkleuchten 77 — 2 1 *

31 . Rückhaltesysteme 16 04 5 3

38 . Kopfstützen 25 / 17 03 — /— — /—

39 . Kraftstoffverbrauch 84 — — —

40 . Motorleistung 85 , — _ —

41 . Emissionen von Dieselmotoren 49 02 — 1

42 . Seitliche Schutzvorrichtungen 73 — — —

43 . Sicherheitsglas 43 3 —

45 . Reifen 30 / 54 / 64 02 /—/— 3 /4 / 1 1 / 2 /—

( 1 ) Enthalten die Einzelrichtlinien EinbauVorschriften , so gelten diese auch für Bauteile und technische Einheiten , die entsprechend
den ECE-Regelungen genehmigt wurden .

( 2 ) Korrigenda zu früheren Änderungen und / oder Ergänzungen können ebenfalls Anwendung finden .
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ANHANG V

VERFAHREN DER FAHRZEUG-TYPGENEHMIGUNG

( siehe Artikel 4)

1 . Wird ein Antrag gemäß Artikel 3 Absatz 1 gestellt , hat die Genehmigungsbehörde die Aufgabe ,

a) festzustellen , daß alle Genehmigungen nach Einzelrichtlinien sich auf die jeweils gültigen Anforderungen
in den Einzelrichtlinien beziehen ,

b ) hinsichtlich der eingereichten Dokumentation sich zu vergewissern , daß die Fahrzeugmerkmale und -daten
in Teil I des Fahrzeug-Beschreibungsbogens ebenfalls in den Beschreibungsunterlagen und / oder den
Genehmigungsbogen der Genehmigungen nach den einschlägigen Einzelrichtlinien enthalten sind . Falls
ein Merkmal in Teil I des Beschreibungsbogens in den Beschreibungsunterlagen zu Einzelrichtlinien nicht
angegeben ist , ist zu überprüfen , ob das jeweilige Teil oder Merkmal mit den Angaben in der
Beschreibungsmappe übereinstimmt ,

c) an einer ausgewählten Stichprobe von Fahrzeugen des zu genehmigenden Typs Kontrollen von
Fahrzeugteilen und -systemen durchzuführen oder durchführen zu lassen , um die Übereinstimmung des
Fahrzeugs (der Fahrzeuge ) mit den maßgeblichen Angaben in den Beschreibungsunterlagen zu den
Genehmigungen aller Einzelrichtlinien festzustellen ,

d ) falls erforderlich , Überprüfungen des Anbaus selbständiger technischer Einheiten durchzuführen oder
durchführen zu lassen .

2 . Die Anzahl der gemäß Ziffer 1 Buchstabe c) zu überprüfenden Fahrzeuge ist so zu bemessen , daß eine
angemessene Begutachtung der verschiedenen zu genehmigenden Kombinationen hinsichtlich der nachfol
genden Merkmale ermöglicht wird:

— Motor ,

— Getriebe ,

— Antriebsachsen (Anzahl , Lage , Verbindung untereinander ),
— gelenkte Achsen (Anzahl und Lage),
— Art des Aufbaus ,

— Anzahl der Türen ,

— Links- /Rechtslenker ,

— Anzahl der Sitze ,

— Ausstattungsvarianten .

3 . Wird ein Antrag gemäß Artikel 3 Absatz 2 gestellt , hat die Genehmigungsbehörde die Aufgabe ,

a ) die nach jeder der jeweils vorgeschriebenen Einzelrichtlinien erforderlichen Versuche und Prüfungen zu
veranlassen ,

b) zu überprüfen , ob das Fahrzeug mit den Merkmalen in der Fahrzeug-Beschreibungsmappe übereinstimmt
und ob es die technischen Anforderungen jeder der jeweils vorgeschriebenen Einzelrichtlinien erfüllt ,

c) falls erforderlich , Überprüfungen des Anbaus selbständiger technischer Einheiten durchzuführen oder
durchführen zu lassen .
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ANHANG VI

TEIL I

MUSTER

(Größtformat : A 4 (210 x 297 mm))

EWG-GENEHMIGUNGSBOGEN FÜR FAHRZEUGTYPEN

(gültig für vollständige/vervollständigte (') ( 2 ) Fahrzeuge )

Stempel der BehördeSeite 1

Benachrichtigung über die

— Typgenehmigung (')

— Erweiterung der Typgenehmigung (')

— Verweigerung der Typgenehmigung ( l )

— Entzug der Typgenehmigung (')

eines Fahrzeugtyps gemäß der Richtlinie 70 / 156 / EWG , zuletzt geändert durch Richtlinie 92 / 53 / EWG .

Genehmigungsnummer:

Grund für die Erweiterung:

0. ALLGEMEINES

0.1 . Fabrikmarke ( Firmenname des Herstellers):

0.2 . Typ und Handelsbezeichnungen ):
0.3 . Merkmale zur Typidentifizierung , sofern am Fahrzeug vorhanden :
0.3.1 . Anbringungsstelle dieser Merkmale:

0.4 . Fahrzeugklasse :
0.5 . Name und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs :

Name und Anschrift des Herstellers der letzten Baustufe des Fahrzeugs:

0.8 . Name(n) und Anschrift(en) der Fertigungsstätte(n):

Der Unterzeichnete bestätigt hiermit die Richtigkeit der Herstellerangaben in dem beigefügten Beschreibungs
bogen des (der ) obengenannten Fahrzeugs (Fahrzeuge ) sowie die Gültigkeit der beigefugten Versuchsergebnisse in
bezug auf den Fahrzeugtyp . Die Genehmigungsbehörde hat ein ( die) Exemplar(e) zur Besichtigung ausgewählt , das
(die) vom Hersteller als Baumuster des Fahrzeugtyps vorgestellt wurde(n ).

Der Fahrzeugtyp erfüllt/erfüllt nicht (') die technischen Anforderungen aller einschlägigen in Anhang IV/
Anhang XI (') der Richtlinie 70 / 156 / EWG vorgeschriebenen Einzelrichtlinien.

Die Typgenehmigung wird erteilt / verweigert / entzogen ( l ).

(Ort) (Datum)

(Unterschrift )

Anlagen : ( Inhaltsverzeichnis zu den ) Beschreibungsunterlagen .
Versuchsergebnisse (siehe Anhang VIII ).
Name(n), Unterschriftsprobe(n) und Dienststellung(en ) der zur Unterzeichnung von Übereinstim
mungsbescheinigungen berechtigten Personen .

NB: Wenn dieses Muster für eine Typgenehmigung nach Artikel 8 Absatz 2 verwendet wird, so darf es nicht den
Titel „EWG-Genehmigungsbogen für Fahrzeugtypen" tragen , ausgenommen in dem in Absatz 2 Buchstabe c )
genannten Fall , wenn die Kommission den Bericht genehmigt hat .

(') Nichtzutreffendes streichen .
( 2 ) Siehe Seite 2 .
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Seite 2

Dieser Genehmigung liegen die nachfolgend aufgeführten Genehmigungen für unvollständige Fahrzeuge
zugrunde:

Stufe 1 : Hersteller des Basisfahrzeugs: :

Genehmigungsnummer:

Datum :

Stufe 2 : Hersteller :

Genehmigungsnummer:

Datum:
*

Stufe 3 : Hersteller : . .

Genehmigungsnummer:

Datum :
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TEIL II

MUSTER

(Größtformat : A 4 (210 x 297 mm))

EWG-GENEHMIGUNGSBOGEN FÜR FAHRZEUGTYPEN

(gültig für unvollständige ( 2 ) Fahrzeuge)

Seite 1

Benachrichtigung über die

Stempel der Behörde

— Typgenehmigung ( x )

— Erweiterung der Typgenehmigung ( s )

— Verweigerung der Typgenehmigung (')

— Entzug der Typgenehmigung (')

eines Fahrzeugtyps gemäß der Richtlinie 70 / 156 /EWG , zuletzt geändert durch die Richtlinie 92 /53 /EWG .

Genehmigungsnummer:

Grund für die Erweiterung:

0 . ALLGEMEINES

0.1 . Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers ):

0.2 . Typ und Handelsbezeichnungen):

0.3 . Merkmale zur Typidentifizierung , sofern am Fahrzeug vorhanden :

0.3.1 . Anbringungsstelle dieser Merkmale:

0.4 . Fahrzeugklasse :

0.5 . Name und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs :

Name und Anschrift des Herstellers der letzten Baustufe des Fahrzeugs :

0.8 . . Name(n ) und Anschrift(en ) der Fertigungsstätte(n):

Der Unterzeichnete bestätigt hiermit die Richtigkeit der Herstellerangaben in dem beigefügten Beschreibungsbo
gen des (der) obengenannten Fahrzeugs ( Fahrzeuge) sowie die Gültigkeit der beigefügten Versuchsergebnisse in
bezug auf den Fahrzeugtyp . Die Genehmigungsbehörde hat ein (die ) Exemplar(e ) zur Besichtigung ausgewählt , das
( die ) vom Hersteller als Baumuster des Fahrzeugtyps vorgestellt wurde(n).

Der Fahrzeugtyp erfüllt/erfüllt nicht ( 1 ) die technischen Anforderungen der in der Tabelle auf Seite 2 aufgeführten
Einzelrichtlinien .

Die Typgenehmigung wird erteilt / verweigert /entzogen (').

( Ort) (Datum )

( Unterschrift)

Anlagen : ( Inhaltsverzeichnis zu den ) Beschreibungsunterlagen .
Versuchsergebnisse (siehe Anhang VIII).
Name(n), Unterschriftsprobe(n ) und Dienststellung(en ) der zur Unterzeichnung von Übereinstim
mungsbescheinigungen berechtigten Personen .

NB: Wenn dieses Muster für eine Typgenehmigung nach Artikel 8 Absatz 2 verwendet wird , so darf es nicht den
Titel „EWG-Genehmigungsbogen für Fahrzeugtypen" tragen , ausgenommen in dem in Absatz 2 Buch
stabe c) genannten Fall , wenn die Kommission den Bericht genehmigt hat .

(') Nichtzutreffendes streichen .
( 2 ) Siehe Seite 2 .



10 . 8 . 92 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 225 /49

Seite 2

Dieser Genehmigung liegt ( liegen ) die nachfolgend aufgefiihrte(n ) Genehmigung(en ) zugrunde:

Stufe 1 : Hersteller des Basisfahrzeugs :

Genehmigungsnummer:

Datum :

Stufe 2 : Hersteller :

Genehmigungsnummer:

Datum : ,

Stufe 3 : Hersteller :

Genehmigungsnummer:

Datum :

Aufstellung der Vorschriften , die auf den genehmigten Typ eines unvollständigen Fahrzeugs anzuwenden sind

( Der Geltungsbereich und letzte Änderungsstand jeder der unten angegebenen Einzelrichtlinien ist zu
beachten )

Lfd .
Nr. Genehmigungsgegenstand Richtlinie Zuletzt geändert durch

( Es sind nur diejenigen Genehmigungsgegenstände anzugeben , für die eine Genehmigung gemäß einer Einzel '
richtlinie erteilt wurde .)
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ANHANG VII

NUMERIERUNGSSCHEMA (')

( siehe Artikel 4 Absatz 3 )

1 . Bei einer Genehmigung für ein System , ein Bauteil oder eine selbständige technische Einheit besteht die
Nummer aus fünf Abschnitten , die durch das Zeichen getrennt sind .

Abschnitt 1 : der Kleinbuchstabe „e", gefolgt von den Kennbuchstaben oder der Kennziffer des Mitglied
staats , der die Genehmigung erteilt hat:

„ 1 " für Deutschland ,

«2" für Frankreich ,

„3" für Italien ,

„4" für die Niederlande ,

„6" für Belgien ,

„9" für Spanien ,

« 11 " für das Vereinigte Königreich ,

« 13" für Luxemburg ,

„ 18" für Dänemark,

„21 " für Portugal ,

„EL" für Griechenland,

„IRL" für Irland ;

Abschnitt 2 :

Abschnitt 3 :

die Nummer der Grundrichtlinie ;

die Nummer der letzten Änderungsrichtlinie , nach der die Genehmigung erteilt wurde . Falls
in einer Richtlinie unterschiedliche Zeitpunkte für die Anwendbarkeit genannt werden und
hierbei auf unterschiedliche technische Vorschriften verwiesen wird , ist ein Buchstabe
anzufügen . Aus dem Buchstaben geht die spezielle technische Anforderung hervor , auf deren
Grundlage die Genehmigung erteilt wurde .

eine vierstellige laufende Nummer (mit ggf. vorangestellten Nullen ) für die Grundgenehmi
gung. Die Reihenfolge beginnt mit 0001 für jede Grundrichtlinie;

eine zweistellige laufende Nummer ( mit ggf. vorangestellter Null ) für den Nachtrag. Die
Reihenfolge beginnt mit 01 für jede Nummer einer Grundgenehmigung.

Abschnitt 4 :

Abschnitt 5 :

2 . Bei einer Fahrzeuggenehmigung entfällt Abschnitt 2 .

3 . Beispiel : Die dritte von Frankreich erteilte Genehmigung nach der Richtlinie über Bremsanlagen ( noch ohne
Nachtrag):

e 2*71 /320*88 / 194*0003*00

oder e2*88 /77*91 / 542A*0003*00 im Fall einer Richtlinie mit 2 Anwendungsstufen A und B.

4. Beispiel : Der zweite Nachtrag zur vierten vom Vereinigten Königreich erteilten Fahrzeuggenehmigung:

e 1191 /??? *0004*02

(') Bauteile und selbständige technische Einheiten sind gemäß den Angaben in den jeweiligen Einzelrichtlinien zu kenn
zeichnen .
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ANHANG VIII

VERSUCHSERGEBNISSE

( von der Genehmigungsbehörde auszufüllen und dem Fahrzeug-Genehmigungsbogen beizufügen )

Es ist stets anzugeben , auf welche Variante oder Version sich die Angaben beziehen , je Version ist nur ein Ergebnis
zulässig.

1 . Ergebnisse der Geräuschpegelmessungen

Variante /Version:

Fahrgeräusch (dB(A) / E ):

Standgeräusch (dB{A) / E):

bei (min -1 ):

2 . Ergebnisse der Emissionsmessungen unter Angabe des Testverfahrens (Die Ergebnisse sind in den
Maßeinheiten auszudrücken , die dem verwendeten Testverfahren entsprechen.) (*)

2.1 . Mit Dieselmotor

Variante /Version:

CO :

HC:

NOx :

Partikel :

2.2 . Mit Ottomotor

Variante /Version:

CO (Typ I):

CO ( % ) (Typ II):

HC :

NOx :

3 . Ergebnisse der Kraftstoffverbrauchsmessungen ( in 1 / 100 km)
Variante /Version :

im Stadtzyklus :

bei 90 km/h :

bei 120 km/h :

(*) g /km ermittelt gemäß Anhang III der Richtlinie 91 /441 / EWG ( ABl . Nr . L 242 vom 30 . 8 . 1991 , S. 1 ),
oder g /km ermittelt gemäß Anhang lila der Richtlinie 88 / 76 /EWG ( ABl . Nr. L 36 vom 9 . 2 . 1988 , S. 1 ),
oder g/ km ermittelt gemäß Anhang III der Richtlinie 88 /76 / EWG ( ABl . Nr . L 36 vom 9 . 2 . 1988 , S. 1 ).
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ANHANG IX

TEIL I

MUSTER

(Größtformat: A4 (210 x 297 mm))

EWG-UBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

(gültig für vollständige /vervollständigte (') Fahrzeuge)

Seite 1

Der Unterzeichner:

(Vor- und Zuname )

bestätigt hiermit , daß das Fahrzeug

0.1 . Fabrikmarke:

(Firmenname des Herstellers)

0.2 . Typ und Handelsbezeichnung(en):

Variante ( 2 ):

Version ( 2 ):

0.4 . Fahrzeugklasse:

0.5 . Name und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs:

Name und Anschrift des Herstellers der letzten Baustufe des Fahrzeugs 0 ):

0.6 . Anbringungsstelle des Fabrikschilds : :

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

auf der Grundlage des (der) in nachstehenden Genehmigungen (>) beschriebenen Fahrzeugtyps (-typen )

Basisfahrzeug: Hersteller :

Genehmigungsnummer:
Datum :

Stufe 2 : Hersteller :

Genehmigungsnummer:
Datum :

mit dem in der Genehmigung Nr
vom beschriebenen vollständigen /vervollständigten ( ! ) Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt .
Das Fahrzeug kann zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr ohne weitere Genehmigungen zugelassen
werden .

(Ort (Datum)

( Unterschrift) (Dienststellung)

Anlagen ( nur für Fahrzeugtypen , die in mehreren Stufen gefertigt werden): Übereinstimmungsbescheinigung für
jede Fertigungsstufe .

(') Nichtzutreffendes streichen .
( 2 ) Der numerische oder alphanumerische Kennzeichnungscode ist ebenfalls anzugeben .
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Seite 2

1 . Anzahl der Achsen : und Räder:

2 . Antriebsachsen :

3 . Radstand : mm

4 . Spurweite(n ): 1 mm 2 mm 3 mm

5 . Länge: mm

6 . Breite : mm

7 . Höhe: mm

8 . Hinterer Überhang: mm
9 . Masse des fahrbereiten Fahrzeugs mit Aufbau : kg

10 . Leermasse des Fahrzeugs (ohne Fahrer und Flüssigkeiten ): kg

11 . Technisch zulässige Gesamtmasse: kg

11.1 . Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1 kg 2 kg 3 kg

12 . Technisch zulässige maximale Achslast: 1 kg 2 kg 3 kg

13 . Größte Anhängelast (gebremst): kg ( ungebremst): kg

14 . Zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : kg

15 . Größte vertikale Stützlast : kg
16 . Hersteller der Antriebsmaschine:

17 . Baumuster :

18 . Arbeitsverfahren : Direkteinspritzung: ja / nein (*)

19 . Anzahl und Anordnung der Zylinder :
20 . Hubvolumen : cm3

21 . Kraftstoff:

22 . Nennleistung: kW bei min 1

23 . Kupplung ( Typ):

24 . Getriebe ( Typ):

25 . Übersetzungsverhältnisse: 1 2 3 4 • 5 6
26 . Antriebsübersetzung :

27 . Bereifung und Räder : Achse 1 : Achse 2 : Achse 3 :
28 . Art der Lenkhilfe :

29 . Kurzbeschreibung der Bremsanlage :

30. Art des Aufbaus :

31 . Anzahl und Anordnung der Türen :

32 . Anzahl und Lage der Sitze : ;

33 . Genehmigungszeichen der Anhängevorrichtung:

34 . Höchstgeschwindigkeit : km / h

35 . Geräuschpegel : Standgeräusch : dB(A ) Fahrgeräusch : dB(A)

36 . Abgasverhalten ( 2 ): CO : g/ km HC : g /km
NOx : g/ km HC + NOx : g/ km Partikel : g / km

37 . Fiskalleistung bzw . Steuerklasse : Italien : Frankreich : Spanien:
Belgien: Deutschland : Luxemburg: Dänemark : Niederlande:
Griechenland : Vereinigtes Königreich : Irland: Portugal :

38 . Bemerkungen :

(') Nichtzutreffendes streichen .
( 2 ) Unter Angabe des Testverfahrens .
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TEIL II

MUSTER

(Größtformat : A 4 (210 x 297 mm))

EWG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

(gültig für unvollständige Fahrzeuge)

Seite 1

Der Unterzeichner :

(Vor- und Zuname)

bestätigt hiermit , daß das Fahrzeug

0. 1 . Fabrikmarke:

(Firmenname des Herstellers)

0.2. Typ und Handelsbezeichnung(en):

Variante ( 2 ):

Version ( 2):

0.4. Fahrzeugklasse :

0.5 . Name und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs :

Name und Anschrift des Herstellers der letzten Baustufe des Fahrzeugs ( 1 ):

0.6 . Anbringungsstelle des Fabrikschilds :

Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

auf der Grundlage des (der) in nachstehenden Genehmigungen ( l ) beschriebenen Fahrzeugtyps (-typen)

Basisfahrzeug: Hersteller :

Genehmigungsnummer:

Datum :

Stufe 2: Hersteller :

Genehmigungsnummer:

Datum :

mit dem in der Genehmigung Nr .
vom beschriebenen unvollständigen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt. Das Fahrzeug kann
zur fortwährenden ' Teilnahme am Straßenverkehr ohne weitere Genehmigungen nicht zugelassen werden .

(Ort) (Datum )

( Unterschrift) (Dienststellung)

Anlagen : Übereinstimmungsbescheinigung für jede Fertigungsstufe .

(') Nichtzutreffendes streichen.
(2 ) Der numerische und alphanumerische Kennzeichnungscode ist ebenfalls anzugeben .
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Seite 2

1 . Anzahl der Achsen : und Räder:

2 . Antriebsachsen :

3 . Radstand : mm

4 . Spurweite(n ): 1 mm 2 mm 3 mm
5 . Länge: mm
6 . Breite : mm

6.1 . Höchstzulässige Breite des vervollständigten Fahrzeugs : mm
7 . Höhe: mm

7.1 . Schwerpunkthöhe: mm
7.2 . Höchstzulässige Schwerpunkthöhe des vervollständigten Fahrzeugs: mm
8 . Hinterer Überhang: mm
9 . Masse des fahrbereiten Fahrzeugs mit Aufbau : kg

10 . Leermasse des Fahrzeugs (ohne Fahrer und Flüssigkeiten ): kg
11 . Technisch zulässige Gesamtmasse: kg
11.1 . Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1 kg 2 kg 3 kg
12 . Technisch zulässige maximale Achslast : 1 kg 2 kg 3 kg
13 . Größte Anhängelast (gebremst): kg (ungebremst): kg
14 . Zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: kg
15 . Größte vertikale Stützlast : kg
16 . Hersteller der Antriebsmaschine:

17 . Baumuster:

18 . Arbeitsverfahren : Direkteinspritzung: ja / nein (*)
19 . Anzahl und Anordnung der Zylinder :
20 . Hubvolumen: cm3

21 . Kraftstoff:

22 . Nennleistung: kW bei min" 1
23 . Kupplung (Typ ):
24 . Getriebe (Typ):
25 . Übersetzungsverhältnisse : 1 2 3 4 5 6
26 . Antriebsübersetzung:
27 . Bereifung und Räder: Achse 1 : Achse 2: Achse 3 :
28 . Art der Lenkhilfe :

29 . Kurzbeschreibung der Bremsanlage:

30 . Art des Aufbaus:

31 . Anzahl und Anordnung der Türen:
32 . Anzahl und Lage der Sitze :
33 . Genehmigungszeichen der Anhängevorrichtung :
34 . Höchstgeschwindigkeit : km/h
35 . Geräuschpegel : Standgeräusch : dB(A) Fahrgeräusch : dB(A)
36 . Abgasverhalten ( 2 ): CO : g/km HC : g/km

NOx : g/km HC + NOx: g/km Partikel : g / km
37 . Fiskalleistung bzw. Steuerklasse : Italien : Frankreich : Spanien :

Belgien : Deutschland: Luxemburg: Dänemark : Niederlande:
Griechenland: Vereinigtes Königreich : Irland: Portugal :

38 . Bemerkungen:

(') Nichtzutreffendes streichen .
(2 ) Unter Angabe des Testverfahrens .
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ANHANG X

VERFAHREN HINSICHTLICH DER ÜBEREINSTIMMUNG DER PRODUKTION

1 . ANFANGSBEWERTUNG

1.1 . Vor Erteilung einer Typgenehmigung prüft die Genehmigungsbehörde eines Mitgliedstaats , ob die
notwendigen Maßnahmen getroffen wurden und Verfahren vorhanden sind , um eine wirksame
Kontrolle der Übereinstimmung der hergestellten Bauteile , Systeme, selbständigen technischen
Einheiten oder Fahrzeuge jeweils mit dem genehmigten Typ sicherzustellen .

1.2 . Die Anforderungen in Abschnitt 1 . 1 werden in der Regel von der Genehmigungsbehörde überprüft , sie
können jedoch auch im Auftrag der Behörde, die die Typgenehmigung erteilt , von der Genehmigungs
behörde eines anderen Mitgliedstaats überprüft werden . In diesem Fall erstellt letztere eine Über
einstimmungsbescheinigung , welche die Bereiche und Produktionsanlagen umfaßt , die für das ( die) zu
genehmigende(n ) Produkt(e ) von Bedeutung sind .

1.3 . Die Genehmigungsbehörde erkennt auch eine Registrierung des Herstellers in bezug auf das (die) zu
genehmigende(n ) Produkt(e ) nach der harmonisierten Norm EN 29002 oder eine Akkreditierung
gemäß einem gleichwertigen Standard als Erfüllung der Anforderungen nach Abschnitt 1.1 an . Der
Hersteller liefert detaillierte Informationen über die Registrierung und sorgt dafür , daß die
Genehmigungsbehörde über jede Änderung der Geltungsdauer oder des Geltungsbereichs unterrichtet
wird.

1.4 . Auf Antrag der Behörde eines anderen Mitgliedstaats übermittelt die Genehmigungsbehörde unver
züglich die in Abschnitt 1 .2 letzter Satz beschriebene Übereinstimmungserklärung oder teilt mit , daß sie
nicht in der Lage ist , eine solche Bescheinigung zu liefern .

2 . UBEREINSTIMMUNG DER PRODUKTION

2.1 . Jedes Fahrzeug, System , Bauteil oder jede selbständige technische Einheit , welche(s ) aufgrund dieser
Richtlinie oder einer Einzelrichtlinie genehmigt wurde , muß so hergestellt sein , daß es ( sie ) mit dem
genehmigten Typ übereinstimmt und die Vorschriften der vorliegenden Richtlinie oder einer
Einzelrichtlinie erfüllt , die in der vollständigen Auflistung in Anhang IV oder Anhang XI enthalten
ist .

2.2 . Die Genehmigungsbehörde eines Mitgliedstaats , die eine Typgenehmigung erteilt , überprüft hinsicht
lich jeder Genehmigung in Abstimmung mit dem Hersteller , daß geeignete Vorkehrungen getroffen
wurden und schriftlich fixierte Prüfverfahren vorhanden sind , damit in festgelegten Abständen die
Versuche oder geeignete Überprüfungen einschließlich der Prüfungen durchgeführt werden können ,
die gegebenenfalls in Einzelrichtlinien festgelegt sind , um eine fortgesetzte Übereinstimmung mit dem
genehmigten Typ zu gewährleisten .

2.3 . Insbesondere obliegt es dem Inhaber einer Genehmigung:

2.3.1 . sicherzustellen , daß Verfahren für eine wirksame Kontrolle der Übereinstimmung von Erzeugnissen
(Fahrzeugen , Systemen , Bauteilen oder selbständigen technischen Einheiten ) mit dem genehmigten Typ
zur Verfügung stehen ;

2.3.2 . Zugang zu Prüfeinrichtungen zu haben , die für die Kontrolle der Übereinstimmung mit dem jeweils
genehmigten Typ erforderlich sind;

2.3.3 . sicherzustellen , daß die Prüfergebnisse aufgezeichnet werden und die Aufzeichnungen und dazuge
hörige Unterlagen über einen mit der Genehmigungsbehörde zu vereinbarenden Zeitraum verfügbar
bleiben . Dieser Zeitraum soll 10 Jahre nicht überschreiten ;

2.3.4 . die Ergebnisse jeder Art von Prüfungen genau zu untersuchen , um die Beständigkeit der Produkt
merkmale unter Berücksichtigung der in der Serienproduktion üblichen Streuungen nachweisen und
gewährleisten zu können ;

2.3.5 . sicherzustellen , daß für jeden Produkttyp zumindest die in der vorliegenden Richtlinie vorgeschriebe
nen Kontrollen durchgeführt werden sowie die Prüfungen , die in den jeweiligen Einzelrichtlinien der
vollständigen Auflistung in den Anhängen IV oder XI aufgeführt sind;

2.3.6 . sicherzustellen , daß alle Stichproben oder jedes Prüfteil , die (das) bei einer bestimmten Prüfung den
Anschein einer Nichtübereinstimmung geliefert hat (haben), Veranlassung gibt (geben ) für eine weitere
Musterentnahme und Prüfungen. Dabei sind alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen , um die
Übereinstimmung der Fertigung wiederherzustellen .
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2.3.7 . Im Fall einer Fahrzeuggenehmigung beschränken sich die in Abschnitt 2.3.5 erwähnten Kontrollen auf
die Überprüfung des korrekten Bauzustands entsprechend den Genehmigungsunterlagen .

2.4. Die Behörde , die die Typgenehmigung erteilt hat , kann die in den einzelnen Produktionsstätten
angewandten Verfahren zur Kontrolle der Übereinstimmung jederzeit überprüfen . Bei der Häufigkeit
solcher Überprüfungen sind gegebenenfalls gemäß den Abschnitten 1.2 oder 1.3 getroffene Verein
barungen zu berücksichtigen , und es ist sicherzustellen , daß die entsprechenden Überprüfungen nach
einem Zeitraum wiederholt werden , der von der Genehmigungsbehörde angesichts der vorliegenden
Erfahrungen bemessen wird .

2.4.1 . Bei jeder Inspektion werden dem Prüfbeamten die Prüf- und Herstellungsunterlagen zur Verfügung
gestellt .

2.4.2 . Sofern die Art der Prüfung dafür geeignet ist , kann der Prüfbeamte beliebige Stichproben auswählen ,
die dann in dem Herstellerlabor geprüft werden (oder durch den Technischen Dienst , sofern dies in
einer Einzelrichtlinie vorgeschrieben ist). Die Mindestanzahl von Mustern kann aufgrund der
Ergebnisse der herstellerseitigen Prüfungen festgelegt werden .

2.4.3 . Erscheint die Qualität der Prüfungen als nicht zufriedenstellend oder erscheint es angebracht , die
Gültigkeit der aufgrund Abschnitt 2.4.2 durchgeführten Prüfungen zu überprüfen , so wählt der
Prüfbeamte Muster aus , die an den Technischen Dienst zu übermitteln sind , der die Typprüfung
durchgeführt hat .

2.4.4 . Die Genehmigungsbehörde kann alle Prüfungen oder Versuche durchführen , die in der vorliegenden
Richtlinie oder in den betreffenden Einzelrichtlinien gemäß der vollständigen Auflistung in Anhang IV
oder Anhang XI vorgeschrieben sind .

2.4.5 . Führen die Ergebnisse einer Inspektion zu Beanstandungen , stellt die Genehmigungsbehörde sicher,
daß alle notwendigen Maßnahmen getroffen werden , um die Übereinstimmung der Fertigung so
schnell wie möglich wieder herzustellen .
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ANHANG XI

EIGENSCHAFTEN VON FAHRZEUGEN MIT BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG
UND DIESBEZÜGLICHE VORSCHRIFTEN

(siehe Artikel 4 )

Fahrzeuge der Klasse M|

Lfd.
Nr. Genehmigungsgegenstand Richtlinie

Nr.
Beschußgeschützte

Fahrzeuge

Spezialfahrzeuge
— Krankenwagen
— Wohnmobile
— Leichenwagen

1.1 . Geräuschpegel 70 / 157 / EWG X X
1.2 . Emissionen 70 /220 /EWG A X
1.3 . Kraftstoffbehälter /Unterfahrschutz 70/221 / EWG X X
1.4 . Anbringung hinteres Kennzeichen 70 /222 / EWG X X
1.5 . Lenkanlagen 70/ 3 11 /EWG X X
1.6 . Türverriegelungen und -Scharniere 70 /387 /EWG X C
1.7 . Schallzeichen 70 /388 / EWG A X
1.8 . Rückspiegel 71 / 127 /EWG B X
1.9 . Bremsanlagen 71 / 320 / EWG X X

1.10 . Funkentstörung 72/245 / EWG X X
1.11 . Emissionen von Dieselmotoren 73 / 306 / EWG X X
1.12 . Innenausstattung 74 /60 / EWG A D
1.13 . Sicherungseinrichtung 74 / 61 / EWG X X
1.14 . Lenkanlage bei Unfallstößen 74 /297 /EWG N/ A X/G
1.15 . Sitzfestigkeit 74/408 / EWG X E
1.16 . Außenkanten 74/483 /EWG A A
1.17. Geschwindigkeitsmesser und Rückwärtsgang 75 /443 /EWG X X
1.18 . Fabrikschild 76 / 114/EWG X X
1.19 . Gurtverankerungen 76 / 115 /EWG A E
1.20 . Beleuchtungseinrichtungen 76 /756 /EWG A A
1.21 . Rückstrahler 76 /757/ EWG X X
1.22 . Vorder- / Schluß- / Bremsleuchten 76 /758 /EWG X X
1.23 . Fahrtrichtungsanzeiger 76 /759 / EWG X X
1.24 . Kennzeichenbeleuchtung 76 /760 / EWG X X
1.25 . Scheinwerfer (einschließlich Glühlampen ) 76 / 761 / EWG X X

1.26 . Nebelscheinwerfer 76 /762 / EWG X X
1.27 . Abschleppeinrichtung 77 / 389 / EWG A F
1.28 . Nebelschlußleuchten 77 / 538 / EWG X X
1.29 . Rückfahrscheinwerfer 77 /539 / EWG X X

1.30. Parkleuchten 77 /540/ EWG X X
1.31 . Rückhaltesysteme 77/541 / EWG A E
1.32 . Sichtfeld 77/649 / EWG B X
1.33 . Kennzeichen der Betätigungseinrichtungen 78 /316 /EWG X X
1.34 . Entfrostung/Trocknung 78 /317/ EWG A X
1.35 . Scheibenwischer/ -wascher 78 /318 / EWG A X
1.36 . Heizung 78 /548 /EWG X X
1.37 . Radabdeckung 78 /549 / EWG X X
1.38 . Kopfstützen 78 / 932 /EWG X E
1.39 . Kraftstoffverbrauch 80 / 1268 /EWG N/A N/A
1.40 . Motorleistung 80 / 1269 /EWG X X
1.41 . Sicherheitsglas 92 / N/ A X
1.42. Massen und Abmessungen (Pkw ) 92 / X X
1.43 . Reifen 92/ N/ A X
1.44 . Verbindungseinrichtungen 92/ X X

N/A: Diese Richtlinie gilt nicht für diesen Fahrzeugtyp (keine Vorschriften).
X: Keine Ausnahme von den Vorschriften .
A : Ausnahmen zulässig, soweit die besondere Zweckbestimmung eine vollumfängliche Erfüllung verhindert .
B : Der Lichtdurchlässigkeitsfaktor ist mindestens 60% , der Verdeckungswinkel durch die A-Säulen ist nicht größer als 10 Grad .
C:- Die Vorschriften sind nur auf diejenigen Türen anzuwenden, die Zugang zu Sitzen gestatten, die zum üblichen Gebrauch während der Fahrt bestimmt

sind .
D: Die Vorschriften sind nur auf denjenigen Teil des Fahrzeugs anzuwenden , der sich vor dem hintersten und zum üblichen Gebrauch während der Fahrt

bestimmten Sitz befindet .
E : Die Vorschriften sind nur auf diejenigen Sitze anzuwenden , die zum üblichen Gebrauch während der Fahrt bestimmt sind .
F : Nur an der Vorderseite erforderlich .
G: Gilt nicht für Wohnmobile auf der Grundlage von Fahrgestellen mit Führerhaus der Fahrzeugklassen Nj und N2 , deren Höchstmasse 1 500 kg

überschreitet.
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ANHANG XII

A. HÖCHSTZULÄSSIGE STÜCKZAHLEN FÜR KLEINSERIEN UND FÜR AUSLAUFENDE SERIEN

( siehe Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a )

Die Stückzahl von jährlich in einem Mitgliedstaat zuzulassenden , zu verkaufenden oder in Betrieb zu nehmenden
Fahrzeugen einer Typfamilie ( Begriffsbestimmung siehe unten) ist in Abhängigkeit von der Fahrzeugklasse wie
folgt begrenzt :

Klasse Einheiten

M , ( 500 )

Eine „Typfamilie" umfaßt Fahrzeuge , die sich hinsichtlich der folgenden wesentlichen Merkmale nicht unter
scheiden :

— Hersteller ,

— wesentliche Bau- und Konstruktionsmerkmale von

— Fahrgestell /Bodengruppe ( im Sinne von klar erkennbaren und erheblichen Unterschieden),
— Antriebsmaschine (Verbrennungsmotor / Elektromotor/Hybridantrieb ) .

B. HÖCHSTZULÄSSIGE STÜCKZAHLEN FÜR AUSLAUFENDE SERIEN

( siehe Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b)

Bei der Klasse Mi beträgt die Höchstzahl von in jedem Mitgliedstaat gemäß dem Verfahren des Artikels 8 Absatz 2
Buchstabe b) in Verkehr gebrachten Fahrzeugen eines oder mehrerer Typen weniger oder gleich 10% der
Fahrzeuge aller betreffenden Typen , die im Vorjahr in diesem Mitgliedstaat in Verkehr gebracht wurden .

Die Übereinstimmungsbescheinigung der gemäß diesem Verfahren in Verkehr gebrachten Fahrzeuge enthält eine
entsprechende Eintragung.
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ANHANG XIII

AUFSTELLUNG VON NACH EINZELRICHTLINIEN ERTEILTEN GENEHMIGUNGEN

Stempel der Behörde

Listen-Nr .:

für den Zeitraum von : bis :

Für jede Genehmigung, die innerhalb des obigen Zeitraums erteilt , verweigert oder entzogen wurde, sind folgende
Angaben zu machen :

Hersteller :

Genehmigungsnummer :

Gegebenenfalls Grund für die Erweiterung:

Fabrikmarke :

Typ :

Ausgabedatum :

Erstes Ausgabedatum ( bei Erweiterungen ):
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ANHANG XIV

VERFAHREN FÜR DIE MEHRSTUFEN-TYPGENEHMIGUNG

( siehe Artikel 4 )

1 . ALLGEMEINES

1.1 . Zu einem reibungslosen Ablauf des Mehrstufen-Typgenehmigungsverfahrens ist eine gemeinsame
Vorgehensweise aller beteiligter Hersteller erforderlich . Zu diesem Zweck stellen die Genehmigungsbe
hörden vor der Erteilung einer Genehmigung gemäß einer zweiten oder nachfolgenden Fertigungsstufe
sicher , daß die beteiligten Hersteller geeignete Vereinbarungen hinsichtlich der Weitergabc und des
gegenseitigen Austauschs von Unterlagen und Informationen getroffen haben , mit dem Ziel , daß der
vervollständigte Fahrzeugtyp die technischen Anforderungen aller einschlägigen Einzelrichtlinien nach
Anhang IV oder Anhang XI erfüllt . Die genannten Unterlagen umfassen Einzelheiten über erteilte
Genehmigungen für Systeme, Bauteile und selbständige technische Einheiten sowie über Fahrzeugteile, die
Bestandteil des unvollständigen Fahrzeugs sind , für die jedoch noch keine Genehmigung erteilt ist .

1 . 2 . Typgenehmigungen nach diesem Anhang werden gemäß dem jeweiligen Fertigungsstand des Fahrzeugtyps
erteilt und schließen alle Genehmigungen ein , die gemäß früheren Fertigungsständen erteilt wurden .

1.3 . Jeder Hersteller in einem Mehrstufen-Genehmigungsverfahren trägt die Verantwortung für die Genehmi
gung und Übereinstimmung der Produktion aller von ihm hergestellten oder in einer früheren
Fertigungsstufe zugefugten Systeme , Bauteile oder selbständigen technischen Einheiten . Er trägt keine
Verantwortung für in einer früheren Stufe bereits genehmigte Gegenstände , außer wenn wesentliche Teile
durch ihn so verändert werden , daß die zuvor erteilte Genehmigung ungültig wird .

2 . VERFAHREN

Wird ein Antrag gemäß Artikel 3 Absatz 3 gestellt , hat die Genehmigungsbehörde die Aufgabe ,

a) festzustellen , daß alle einschlägigen Genehmigungen nach Einzelrichtlinien sich auf die jeweils gültigen
Anforderungen in den Einzelrichtlinien beziehen ,

b ) sich zu vergewissern , daß alle dem Fertigungsstand des Fahrzeugs entsprechenden Angaben in der
Beschreibungsmappe enthalten sind ,

c) hinsichtlich der eingereichten Dokumentation sich zu vergewissern , daß die Fahrzeugmerkmale und
-daten in Teil I der Fahrzeug-Beschreibungsmappe ebenfalls in den Beschreibungsunterlagen und /oder
den Genehmigungsbogen der Genehmigungen nach den einschlägigen Einzelrichtlinien enthalten sind .
Falls bei einem vervollständigten Fahrzeug ein Merkmal in Teil I der Beschreibungsmappe in den
Beschreibungsunterlagen zu Einzelrichtlinien nicht angegeben ist , ist zu überprüfen , ob das jeweilige
Teil oder Merkmal mit den Angaben in der Beschreibungsmappe übereinstimmt ,

d ) an einer ausgewählten Stichprobe von Fahrzeugen des zu genehmigenden Typs Kontrollen von
Fahrzeugteilen und -systemen durchzuführen oder durchführen zu lassen , um die Übereinstimmung
des (der ) Fahrzeugs ( Fahrzeuge) mit den maßgeblichen Angäben in den Beschreibungsunterlagen
entsprechend den Genehmigungen der einschlägigen Einzelrichtlinien festzustellen ,

e ) falls erforderlich , Überprüfungen des Anbaus selbständiger technischer Einheiten durchzuführen oder
durchführen zu lassen .

3 . Die Anzahl der gemäß Absatz 2 Buchstabe d ) zu überprüfenden Fahrzeuge ist so zu bemessen , daß eine
angemessene Begutachtung der verschiedenen zu genehmigenden Kombinationen hinsichtlich des
jeweiligen Fertigungsstands und der nachfolgenden Merkmale ermöglicht wird :

— Motor ,

— Getriebe ,

— Antriebsachsen ( Anzahl , Lage , Verbindung untereinander),

— gelenkte Achsen (Anzahl und Lage),

— Art des Aufbaus ,

— Anzahl der Türen ,

'— Links- / Rechtslenker ,

— Anzahl der Sitze ,

— Ausstattungsvarianten .
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4 . KENNZEICHNUNG DER FAHRZEUGE

Jeder Hersteller einer zweiten oder nachfolgenden Fertigungsstufe bringt an den Fahrzeugen zusätzlich zu
dem in der Richtlinie 76 / 114 / EWG , letzter Änderungsstand , vorgeschriebenen Fabrikschild ein weiteres
Schild nach dem in der Anlage zu diesem Anhang gezeigten Muster an . Dieses Schild ist an einer gut
sichtbaren und leicht zugänglichen Stelle fest an einem Teil anzubringen , das normalerweise im Laufe der
Verwendung des Fahrzeugs nicht ersetzt zu werden braucht . Das Schild muß gut lesbar sein und
unauslöschlich die folgenden Angaben in der nachstehenden Reihenfolge enthalten :

— Name des Herstellers ,

— Nummer der EWG-Typgenehmigung,

— Genehmigungsstufe,

— laufende Seriennummer des Fahrzeugs ,
— höchstzulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs ('),

— höchstzulässige Gesamtmasse des Zuges (wenn das Fahrzeug als Zugfahrzeug verwendet werden
kann ) ('),

— höchstzulässige Achslast je Achse , angegeben in der Reihenfolge von vorn nach hinten ('),
— bei Sattelanhängern die höchstzulässige Last auf den Sattelzapfen (*).

Anlage

MUSTER DES ZUSATZLICHEN HERSTELLERSCHILDES

Das nachstehende Beispiel ist als Hinweis gedacht :

HENSSLER KAROSSERIEWERKE

e 2 91 / 289*2609 01

Stufe 3

1 856

1 500 kg

2 500 kg

1—700 kg

2—810 kg"

(') Nur anzugeben, falls der Wert sich gegenüber der vorherigen Genehmigungsstufe geändert hat .
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RICHTLINIE 92 / 54 /EWG DES RATES

vom 22 . Juni 1992

zur Änderung der Richtlinie 77 / 143 /EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die technische Überwachung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug

anhänger (Bremsen)

für die Bremswirksamkeit , Drucklufteinstellung , Schwell
dauer usw. festzulegen . Ziel der Bremsprüfung muß es sein ,
anhand objektiver Kriterien zu beurteilen , ob das Fahrzeug
bei der Prüfung , bis zu seinem höchstzulässigen Gewicht
beladen , verkehrssicher ist .

Alle Fahrzeuge, die den technischen Vorschriften der Richt
linie 71 / 320 / EWG des Rates vom 26 . Juli 1971 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über die Bremsanlagen bestimmter Klassen von Kraftfahr
zeugen und deren Anhänger ( s ) genügen, müssen als den
Anforderungen entsprechend gelten .

Die Mitgliedstaaten können die Bestimmungen zur Überprü
fung der Bremsausrüstung auch auf andere, in der vorliegen
den Richtlinie nicht erfaßte Fahrzeugtypen und Prüfpunkte
ausdehnen .

Die Mitgliedstaaten können die Überprüfung der Bremsaus
rüstung strenger gestalten oder die Zeitabstände zwischen
den Überprüfungen verkürzen —

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 75 ,

auf Vorschlag der Kommission ( l ),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Richtlinie 77 / 143 /EWG ( 4 ) schreibt für alle in ihrem
Anhang I genannten Fahrzeuggruppen eine regelmäßige
technische Überwachung vor .

In der genannten Richtlinie sind Einzelrichtlinien für die
Überwachung der Fahrzeuge in bezug auf die in Anhang II
der Richtlinie aufgeführten Punkte vorgesehen ; ferner wurde
ein Technischer Ausschuß eingesetzt , dessen Stellungnahme
die Kommission einholt, bevor sie Maßnahmen zur Anpas
sung der technischen Überwachung an den technischen
Fortschritt trifft .

Die meisten Mitgliedstaaten haben Verfahren zur Überprü
fung der Bremsausrüstung von schweren Nutzfahrzeugen
festgelegt .

Mehrere Mitgliedstaaten haben außerdem zur Überprüfung
leichterer Fahrzeuge, insbesondere Personenkraftwagen ,
eigene Vorschriften erlassen , die mit dem in dieser Richtlinie
festgelegten Schema in Einklang stehen .

Eine Bewertung der bei Erteilung der Betriebserlaubnis
angewandten Prüfverfahren für die Bremsausrüstung bei
allen Fahrzeugtypen zeigt , daß die Anwendung der gleichen
Verfahren im Rahmen der technischen Überwachung schwer
möglich ist .

Die technische Überwachung von im Verkehr befindlichen
Fahrzeugen sollte relativ einfach , schnell und kostengünstig
sein .

Angesichts der Vielfalt der Prüfvorrichtungen und -verfahren
in der Gemeinschaft ist es gegenwärtig nicht sinnvoll , Werte

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II der Richtlinie 77 / 143 / EWG wird wie folgt
geändert :

1 . Der Einleitungssatz und die beiden Spalten von Rubrik 1
(Bremsvorrichtung) werden durch den Text im Anhang
der vorliegenden Richtlinie ersetzt .

2 . Nach Rubrik 1 sind in den beiden Spalten folgende
Überschriften einzufügen :

FAHRZEUGE DER FAHRZEUGE DER
FAHRZEUGGRUPPEN FAHRZEUGGRUPPEN

1,2 , 3 UND 4 5 UND 6

Artikel 2

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie(!) ABl . Nr. C 189 vom 20 . 7 . 1991 , S. 16 .

( 2 ) ABl . Nr. C 94 vom 13 . 4 . 1992 .
(■3 ) ABl . Nr. C 49 vom 24 . 2 . 1992 , S. 64 .
( 4 ) ABl . Nr. L 47 vom 18.2 . 1977 , S. 47 . Richtlinie zuletzt geändert

durch die Richtlinie 91 /328 /EWG (ABl . Nr. L 178 vom 6 . 7 .
1991 , S. 29 ).

( s ) ABl . Nr. L 202 vom 6 . 9 . 1971 , S. 37 . Richtlinie zuletzt geändert
durch die Richtlinie 91 /422 /EWG der Kommission (ABl . Nr .
L 233 vom 22 . 8 . 1991 , S. 2 ).
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Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Luxemburg am 22 . Juni 1992 .

binnen eines Jahres nach ihrer Annahme nachzukommen . Sie
setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis .

Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Unterabsatz 1
erlassen , nehmen sie in diesen selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richt
linie Bezug . Sie regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

( 2 ) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wort
laut der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit , die sie auf
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Joaquim FERREIRA DO AMARAL
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ANHANG

„ANHANG II

Die Untersuchung erstreckt sich mindestens auf die nachstehend aufgeführten Punkte , sofern sich diese auf die
Ausrüstung beziehen , die in dem betreffenden Mitgliedstaat für das zu prüfende Fahrzeug obligatorisch ist .

Die in diesem Anhang aufgeführten Untersuchungen können ohne Ausbau der Fahrzeugteile erfolgen .

Für den Fall , daß das Fahrzeug an den nachstehend aufgeführten Prüfpunkten Mängel aufweist , legen die
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ein Verfahren fest , in dem die Bedingungen für eine Benutzung des
Fahrzeugs im Straßenverkehr bis zum erfolgreichen Durchlaufen einer neuerlichen technischen Untersuchung
festgelegt werden .

FAHRZEUGE DER FAHRZEUGGRUPPEN 1 , 2 , 3 , 4 , 5 UND 6

1 . BREMSVORRICHTUNG

Die technische Überwachung der Bremsvorrichtung des Fahrzeugs umfaßt die nachstehend genannten Punkte . Die hierbei erzielten
Werte müssen , soweit dies praktikabel ist , den technischen Anforderungen der Richtlinie 71 / 320 /EWG genügen .

MängelPrüfpunkte

1.1 . Mechanischer Zustand und Funktion

1.1.1 . Bremsnockenhebel , Fußbremshebel

1.1.2 . Zustand des Pedals und Weg der Bremsbetätigungseinrich
tung

1.1.3 . Vakuumpumpe oder Kompressor und Behälter

— schwergängig
— Lagerung ausgeschlagen
— Verschleiß/Spiel zu groß

— übermäßig, oder keine ausreichende Wegreserve vorhan
den

— Freigängigkeit der Bremse beinträchtigt
— Antirutschvorrichtung auf dem Bremspedal fehlt , ist locker

oder abgenutzt

— übermäßige Schwelldauer
— Luftdruck bzw . Vakuum für mindestens 2 Bremsungen nach

Ansprechen der Warneinrichtung (oder ungenauer Mano
meteranzeige ) unzureichend

— spürbarer Druckabfall durch Luftaustritt oder hörbarer
Luftaustritt

— Druckwarnanzeige bzw . Manometer arbeitet fehlerhaft oder
ist schadhaft

— Betätigungseinrichtung gebrochen oder beschädigt , über
mäßiger Verschleiß

— Ventil arbeitet fehlerhaft

— Betätigungseinrichtung unsicher an Ventilspindel befestigt
oder Ventilkörper ungenügend gesichert

— Verbindungen locker oder Leckage im System
— Funktion ungenügend

— Feststellratsche hält nicht ausreichend

— übermäßiger Verschleiß an Hebellagerung oder an Ratschen
vorrichtung

— übermäßiger Hebelweg infolge falscher Einstellung

1.1.4 . Druckwarnanzeige , Manometer

1.1.5 . Handbremsventil

1.1.6 . Feststellbremse , -bremshebel , -ratsche
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Prüfpunkte

1.1.7 . Bremsventile ( Fußventile , Druckregler , Regelventile usw.)

1.1.8 . Kupplungsköpfe für Anhängerbremsen

1.1.9 . Energievorratsbehälter , Druckluftbehälter

1 .1 . 10 . Bremskraftverstärker , Hauptbremszylinder ( hydraulische An
lagen )

1.1.11 . Bremsleitungen

Mängel

— beschädigt , übermäßiger Luftaustritt
— übermäßiger Ölaustritt aus Kompressor
— unsicher befestigt/ unsachgemäß montiert
— Austritt von Hydraulikbremsflüssigkeit

— Absperrhähne oder selbstabsperrendes Kupplungskopfventil
schadhaft

— unsicher befestigt / unsachgemäß montiert
— übermäßige Leckage

— beschädigt , korrodiert , undicht
— Entwässerungseinrichtung ohne Funktion
— unsicher befestigt / unsachgemäß montiert

— Bremskraftverstärker schadhaft oder ohne Wirkung
— Hauptbremszylinder schadhaft oder undicht
— Hauptbremszylinder unsicher befestigt
— Bremsflüssigkeitsvorrat unzureichend
— Abdeckung für Ausgleichsbehälter des Hauptbremszylinders

fehlt

— Bremsflüssigkeitswarnlicht leuchtet oder ist defekt
— Warnanzeige für Bremsflüssigkeitsstand arbeitet fehlerhaft

— Ausfall- oder Bruchgefahr
— undichte Leitungen oder Kupplungskopfanschlüsse
— beschädigt oder übermäßig korrodiert
— falsche Verlegung

— Ausfall- oder Bruchgefahr
— Beschädigung , Scheuerstellen , Bremsschläuche zu kurz ,

verdreht eingebaut
— undichte Schläuche oder Anschlüsse

— Ausbeulung des Schlauchs unter Druck
— Porosität

— übermäßiger Verschleiß
— verschmutzt ( Öl , Fett usw.)

— übermäßiger Verschleiß, übermäßige Riefenbildung, Risse ,
ungenügend gesichert oder gebrochen

— verschmutzt ( Öl , Fett usw .)
— Bremsträger ungenügend gesichert

— Stelle beschädigt , verknotet
— übermäßiger Verschleiß oder übermäßige Korrosion
— Seil- oder Zugstangenverbindung ungenügend gesichert
— Seilführung schadhaft
— Beeinträchtigungen der Freigängigkeit der Bremsanlage
— übermäßige Hebel-, Zugstangen- oder Gestängewege infolge

falscher Einstellung oder übermäßigen Verschleißes

— gerissen oder beschädigt
— undicht

— unsicher befestigt / unsachgemäß montiert
— übermäßig korrodiert
— übermäßiger Weg des Betätigungskolbens oder der Mem

brane

— Staubschutz fehlt oder ist übermäßig beschädigt

1.1.12 . Bremsschläuche

1.1.13 . Bremsbeläge-, -klotze

1.1.14 . Bremstrommeln , Bremsscheiben

1.1.15 . Bremsseile , Bremszugstangen , Bremshebel , Bremsgestänge

1.1.16 . Zuspanneinrichtungen (einschließlich Federspeicherbremsen )
oder hydraulische Radbremszylinder
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MängelPrüfpunkte

1.1.17 . Bremskraftregler Gestänge defekt
falsch eingestellt
festgefressen , unwirksam
fehlt

festgefressen oder zu großer Weg infolge übermäßigen
Verschleißes oder falscher Einstellung
schadhaft

unsichere Verbindungen oder Befestigungen
schadhaft

1.1.18 . Automatische Gestängesteller

1.1.19 . Retarder (soweit vorhanden oder erforderlich )

1 .2 . Betriebsbremse

Wirkung und Wirksamkeit

1.2.1 . Wirkung (schrittweise Steigerung bis zur maximalen Brems
kraft )

wenig oder keine Bremskraft an einem oder mehreren
Rädern

Bremskraft an einem Rad 70 % der größten an einem anderen
Rad derselben Achse gemessenen Bremskraft (sofern
Straßenversuch erforderlich : übermäßige Abweichung des
Fahrzeugs von der Geraden )
Bremskraft nicht abstufbar ( Rupfen )
Verlustzeit der Bremse an einem der Räder zu lang
übermäßige Bremskraftschwankungen , weil Scheiben oder
Trommeln unrund

Wirksamkeit der Bremsen ungenügend , Mindestabbremsung
nicht erreicht

1.2.2 . Wirksamkeit

1.3 . Hilfsbremse

Wirkung und Wirksamkeit ( falls getrennte Anlage)

1.3.1 . Wirkung Bremse(n ) einseitig ohne Wirkung
Bremskraft an einem Rad 70 % der größten an einem anderen
Rad derselben Achse gemessenen Bremskraft
Bremskraft nicht abstufbar ( Rupfen )
automatische Bremsanlage bei Anhängern unwirksam

Wirksamkeit der Bremse ungenügend, Mindestabbremsung
nicht erreicht

1.3.2 . Wirksamkeit

1.4 . Feststellbremse

Wirkung und Wirksamkeit

1.4.1 . Wirkung

1.4.2 . Wirksamkeit

Bremse einseitig ohne Wirkung

Wirksamkeit der Bremse ungenügend , Mindestabbremsung
nicht erreicht

1.5 . Retarder oder Motorbremse

Wirkung
Bremskraft nicht abstufbar ( Retarder)
schadhaft

1.6 . Blockierverhinderer — Warneinrichtung arbeitet fehlerhaft
— schadhaft".
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RICHTLINIE 92 /55 /EWG DES RATES

vom 22 . Juni 1992

zur Änderung der Richtlinie 77 / 143 / EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die technische Überwachung der Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug

anhänger (Auspuffgase )

Eine falsche Einstellung und unzureichende Wartung des
Motors schaden nicht nur dem Motor , sondern auch der
Umwelt , weil sie zu einer Zunahme von Kraftstoffverbrauch
und Verschmutzung führen .

Es ist von Bedeutung, daß umweltfreundliche Beförderungs
mittel entwickelt werden .

Bei Motoren mit Selbstzündung (Dieselmotoren) gilt die
Messung der Rauchgastrübung als ausreichender Indikator
für den Wartungszustand des Fahrzeugs bezüglich der
Abgasemissionen .

Bei Motoren mit Fremdzündung (Ottomotoren) gilt die
Messung der Kohlenmonoxidemissionen im Leerlauf am
Auspuff als. ausreichender Indikator für den Wartungszu
stand des Fahrzeugs bezüglich der Abgasemissionen .

Bei unregelmäßiger Wartung dürfte ein hoher Prozentsatz
der Fahrzeuge bei der Abgasuntersuchung wegen Überschrei
tung der vorgeschriebenen Emissionsgrenzwerte zurückge
wiesen werden .

Die Prüfkriterien für die regelmäßige Abgasuntersuchung bei
Kraftfahrzeugen mit Ottomotor , für deren Betiebserlaubnis
die Ausrüstung mit modernen Abgasreinigungsanlagen wie
Dreiwege-Katalysatoren mit Lambdasondenregelung erfor
derlich ist , werden strenger sein als bei konventionellen
Fahrzeugen .

Diese Richtlinie soll angepaßt werden , um künftigen bau
lichen Veränderungen der Fahrzeuge, die die technische
Überwachung erleichtern , und Fortschritten bei den Unter
suchungsverfahren, durch die die tatsächlichen Einsatzbe
dingungen des Fahrzeugs besser reproduziert werden , Rech
nung zu tragen —

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 75 ,

auf Vorschlag der Kommission ( J ),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 2 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Richtlinie 77/ 143 /EWG ( 4 ) schreibt für alle in ihrem
Anhang I genannten Fahrzeuggruppen eine regelmäßige
technische Überwachung vor .

In der genannten Richtlinie sind Einzelrichtlinien für die
Überwachung der Fahrzeuge in bezug auf die in Anhang II
der Richtlinie aufgeführten Punkte vorgesehen; ferner wurde
ein Technischer Ausschuß eingesetzt , dessen Stellungnahme
die Kommission einholt , bevor sie Maßnahmen zur Anpas
sung der technischen Überwachung an den technischen
Fortschritt trifft .

Zweck der vorliegenden Richtlinie ist es , das Emissionsni-.
veau von Kraftfahrzeugen während ihrer gesamten Lebens
dauer mittels regelmäßiger Abgasuntersuchungen niedrig zu
halten und zu gewährleisten, daß die größten Luftverschmut
zer unter den Fahrzeugen so lange aus dem Verkehr gezogen
werden , wie sie nicht ordnungsgemäß gewartet sind .

Die meisten Mitgliedstaaten haben Verfahren zur Kontrolle
der Trübung der Rauchgasemissionen von schweren Nutz
fahrzeugen festgelegt .

Mehrere Mitgliedstaaten haben für Abgasuntersuchungen
bei leichteren Kraftfahrzeugen , insbesondere Personenkraft
wagen , eigene Vorschriften erlassen .

Eine Bewertung der bei der Erteilung der Betriebserlaubnis
angewandten Prüfverfahren für die gasförmigen Emissionen
und den Dieselrauch bei allen Fahrzeugtypen zeigt , daß die
Anwendung der gleichen Verfahren im Rahmen der techni
schen Überwachung schwer möglich ist .

Die technische Überwachung von im Verkehr befindlichen
Kraftfahrzeugen sollte relativ einfach , schnell und kosten
günstig sein .

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Anhang II der Richtlinie 77/ 143 /EWG wird wie folgt
geändert :

1 . Die beiden Spalten von Nummer 8.2 (Auspuffabgasent
wicklung) werden durch den Text im Anhang der
vorliegenden Richtlinie ersetzt .

2 . Nach Nummer 8.2 sind in den beiden Spalten folgende
Überschriften einzufügen :

(') ABI . Nr. C 189 vom 20 . 7 . 1991 , S. 20 .
( 2 ) ABl . Nr . C 150 vom 15 . 6 . 1992 .
( 3 ) ABl . Nr. C 49 vom 24 . 2 . 1992 , S. 64 .
( 4 ) ABl . Nr. L47 vom 18 . 2 . 1977 , S. 47 . Richtlinie zuletzt geändert

durch die Richtlinie 91 / 328 / EWG ( ABl . Nr. L 178 vom 6 . 7 .
1991 , S. 29 ).

FAHRZEUGE DER
FAHRZEUGGRUPPEN

1.2 : 3 UND 4

FAHRZEUGE DER
FAHRZEUGGRUPPEN

5 UND 6
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einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten
der Bezugnahme .

(4 ) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wort
laut der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit , die sie auf
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen .

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Artikel 2

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen die
erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften , um
dieser Richtlinie binnen eines Jahres nach ihrer Annahme
nachzukommen . Sie setzen die Kommission unverzüglich
davon in Kenntnis .

( 2) Sie wenden diese Vorschriften spätestens an ab

— 1 . Januar 1994 für die in Anhang II Nummer 8.2.1
Buchstabe a) genannten Fahrzeuge,

— 1 . Januar 1996 für die in Anhang II Nummer 8.2.2
genannten Fahrzeuge,

— 1 . Januar 1997 für die in Anhang II Nummer 8.2.1
Buchstabe b) genannten Fahrzeuge .

( 3 ) Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Absatz 1
erlassen , nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch

Geschehen zu Luxemburg am 22 . Juni 1992 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

Joaquim FERREIRA DO AMARAL
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ANHANG

„FAHRZEUGE DER FAHRZEUGGRUPPEN 1 , 2, 3 , 4, 5 und 6

8.2 . Auspuffabgase

8.2.1 . Kraftfahrzeuge mit Motoren mit Fremdzündung (Ottomotoren),

a) deren Auspuffabgase nicht durch eine moderne Abgasreinigungsanlage wie einen Dreiwege-Kata
lysator mit Lambdasondenregelung gereinigt werden:
1 . Sichtprüfung der Auspuffanlage auf Dichtheit ;
2 . gegebenenfalls Sichtprüfung der Abgasreinigungsanlage auf Vorhandensein der erforderlichen

Ausrüstung.

Nach einer angemessenen , den Empfehlungen des Fahrzeugherstellers entsprechenden Warm
laufzeit des Motors wird der Kohlenmonoxid-(CO-)Gehalt in den Auspuffabgasen im Leerlauf
(ohne Last ) gemessen .

Der CO-Gehalt in den Auspuffabgasen darf höchstens dem vom Fahrzeughersteller angege
benen Wert entsprechen. Liegen hierzu keine Angaben vor oder entscheiden die Prüfstellen in
den Mitgliedstaaten , diese Angaben nicht als Referenzwerte zu verwenden , so darf der
CO-Gehalt in den Auspuffabgasen höchstens betragen :
— bei Fahrzeugen , die zwischen dem Zeitpunkt , ab dem die Mitgliedstaaten deren Überein

stimmung mit der Richtlinie 70 / 220 / EWG (^ vorgeschrieben haben , und dem 1 . Oktober
1986 erstmals zugelassen bzw . in Betrieb genommen wurden :
4,5 Vol . %

— bei Fahrzeugen , die nach dem 1 . Oktober 1986 erstmals zugelassen bzw. in Betrieb
genommen wurden :
3,5 Vol . %

b ) deren Auspuffabgase durch eine moderne Abgasreinigungsanlage wie einen Dreiwege-Katalysator
mit Lambdasondenregelung gereinigt werden :
1 . Sichtprüfung der Auspuffanlage auf Dichtheit und Vollständigkeit;

2 . Sichtprüfung der Abgasreinigungsanlage auf Vorhandensein der erforderlichen Ausrüstung;

3 . Ermittlung des Wirkungsgrades der Abgasreinigungsanlage des Fahrzeugs , indem in den
Auspuffabgasen der Lambda-Wert und der CO-Gehalt gemäß Nummer 4 oder gemäß den
sonstigen vom Fahrzeughersteller angegebenen , bei der Erteilung der Betriebserlaubnis
genehmigten Verfahren nachgemessen werden . Für jede Untersuchung wird eine vom
Fahrzeughersteller empfohlene Warmlaufzeit des Motors eingehalten .

4 . Emissionen am Auspuff — Grenzwerte
— Messungen bei Leerlauf des Motors :

Der CO-Gehalt in den Auspuffabgasen • darf höchstens dem vom Fahrzeughersteller
angegebenen Wert entsprechen . Liegen hierzu keine Angaben vor, so darf der CO-Wert
0,5 Vol . % nicht überschreiten .

— Messungen bei erhöhter Leerlaufdrehzahl ohne Last von mindestens 2 000 U /min:
CO-Gehalt: höchstens 0,3 Vol . %

Lambda: 1 ± 0,03 oder gemäß Herstellerangaben .

8.2.2 . Kraftfahrzeuge mit Motoren mit Selbstzündung (Dieselmotoren)

Die Messung der Trübung der Rauchgasemissionen erfolgt durch Anhebung der Motordrehzahl bei
Leerlaufstellung des Getriebes ( ohne Last), das heißt der Motor wird von der Leerlauf- bis zur
Abregeldrehzahl beschleunigt . Die Trübung darf den vom Fahrzeughersteller gemäß der Richtlinie
72/ 306 / EWG ( 2 ) auf dem Kennzeichen angegebenen Wert nicht überschreiten . Liegen hierzu keine

(') Richtlinie 70 / 220/ EWG des Rates vom 20. März 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsiaaten über
Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Abgase von Kraftfahrzeugmotoren mit Fremdzündung ( ABl . Nr. L 76
vom 9 . 3 . 1970, S. 1 ). Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 91 / 441 / EWG ( ABl . Nr. L 242 vom 30. 8 . 1991 ,
S. 1 ).

( 2 ) Richtlinie 72 / 306 / EWG des Rates vom 2 . August 1972 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über
Maßnahmen gegen die Emission verunreinigender Stoffe aus Dieselmotoren zum Antrieb von Fahrzeugen (ABl . Nr . L 1 90 vom
20. 8 . 1972, S. 1 ). Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 89 /491 / EWG der Kommission ( ABl . Nr . L 238 vom
15 . 8 . 1989, S. 43 ).
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Angaben vor oder entscheiden die Prüfstellen in den Mitgliedstaaten , diese Angaben nicht als
Referenzwert zu verwenden , so dürfen beim Absorptionsbeiwert folgende Werte nicht überschritten
werden:

— Saugmotoren : 2,5 m " 1
— Turbomotoren: 3,0 m -1
oder entsprechende Werte bei Verwendung eines Prüfgeräts einer anderen als der bei der Erteilung der
EWG-Betriebserlaubnis verwendeten Art .

Fahrzeuge , die vor dem 1 . Januar 1980 erstmals zugelassen bzw. in Betrieb genommen wurden , sind
von diesen Bestimmungen befreit .

8.2.3 . Prüfeinrichtungen

Mit den für die Prüfung von Otto- bzw. Dieselmotoren eingesetzten Einrichtungen muß es möglich
sein , genau festzustellen , ob das jeweilige Fahrzeug die vorgeschriebenen bzw. vom Hersteller
angegebenen Grenzwerte einhält .

8.2.4 . Sollten die in dieser Richtlinie festgesetzten Grenzwerte von einem Fahrzeugtyp bei der Erteilung der
EWG-Betriebserlaubnis nicht eingehalten werden können , so können die Mitgliedstaaten für diesen
Fahrzeugtyp auf der Grundlage eines entsprechenden Nachweises des Herstellers höhere Grenzwerte
festlegen . Sie unterrichten hiervon unverzüglich die Kommission , die ihrerseits die übrigen Mitglied
staaten unterrichtet."
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RICHTLINIE 92/ 61 / EWG DES RATES

vom 30 . Juni 1992

über die Betriebserlaubnis für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf Artikel 100a ,

auf Vorschlag der Kommission ( J ),

in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament ( 2 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Es müssen Maßnahmen getroffen werden , damit der Binnen
markt schrittweise bis spätestens 31 . Dezember 1992 ver
wirklicht wird . Der Binnenmarkt umfaßt einen Raum ohne
Binnengrenzen , in dem der freie Waren-, Personen-, Dienst
leistungs- und Kapitalverkehr gewährleistet ist .

In jedem Mitgliedstaat müssen die zwei- und dreirädrigen
Fahrzeuge bestimmten zwingend vorgeschriebenen techni
schen Merkmalen entsprechen ; diese Bestimmungen sind von
Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden . Dadurch wird
der Warenverkehr in der Europäischen Gemeinschaft behin
dert .

Diese Hemmnisse für die Verwirklichung und das Funktio
nieren des Binnenmarktes lassen sich beseitigen , wenn alle
Mitgliedstaaten anstelle ihrer nationalen Rechtsvorschriften
gleiche Vorschriften erlassen .

Die Einhaltung der technischen Vorschriften wird herkömm
licherweise von den Mitgliedstaaten kontrolliert , bevor die
Fahrzeuge, für die sie gelten , in den Verkehr gebracht
werden . Diese Kontrolle erstreckt sich auf die verschiedenen
Fahrzeugtypen .

Es ist erforderlich , die für diese Fahrzeuge (Kleinkrafträder ,
Krafträder , dreirädrige und vierrädrige Fahrzeuge) geltenden
Begriffsbestimmungen genau und einheitlich festzulegen ,
insbesondere die Begriffsbestimmungen des Kleinkraftrades ,
da in den zwölf Mitgliedstaaten für diesen Fahrzeugtyp etwa
fünfzehn verschiedene Begriffsbestimmungen bestehen .
Diese zahlreichen Begriffsbestimmungen , die praktisch
ebenso vielen Fahrzeugklassen entsprechen , stellen erhebli
che Handelshemmnisse dar , da die Produktion dem Land , in
dem sie in Verkehr gebracht wird , angepaßt werden muß.
Daraus ergibt sich eine Zersplitterung des Marktes für
Kleinkrafträder .

Nach Prüfung der Teile und Merkmale dieser Fahrzeuge
wurden unter Berücksichtigung der derzeit verfügbaren
Technologien lediglich die in Anhang I aufgeführten als für

Regelungszwecke geeignet angesehen . Aufder Grundlage der
technischen Fortschritte und Entwicklungen sind , falls erfor
derlich , zusätzliche Teile und Merkmale den in Anhang I
aufgeführten hinzuzufügen .

Aufgrund technologischer Neuerungen und des technischen
Fortschritts ist es angezeigt , spätestens drei Jahre nach dem
Beginn der Anwendung dieser Richtlinie zu prüfen , welche
Teile und Merkmale insbesondere unter dem Gesichtspunkt
der passiven Sicherheit zu den in Anhang I aufgeführten
Teilen und Merkmalen hinzugefügt werden sollen .

Die für die einzelnen Teile und Merkmale dieser Fahrzeuge
geltenden harmonisierten technischen Vorschriften werden
in Einzelrichtlinien zusammengefaßt . Die Kontrolle der
Einhaltung dieser Vorschriften sowie die Anerkennung der
von den anderen Mitgliedstaaten durchgeführten Kontrollen
durch jeden Mitgliedstaat erfordern die Einführung eines
gemeinschaftlichen Betriebserlaubnisverfahrens für jeden
Fahrzeugtyp .

Dieses Verfahren soll es jedem Mitgliedstaat ermöglichen
festzustellen , ob jeder Fahrzeugtyp den in den Einzelricht
linien vorgesehenen und auf dem Betriebserlaubnisbogen
angegebenen Kontrollen unterzogen wurde . Ferner soll es
den Herstellern ermöglicht werden , eine Übereinstimmungs
bescheinigung für alle Fahrzeuge auszustellen , die dem
genehmigten Typ entsprechen . Ein mit dieser Bescheinigung
versehenes Fahrzeug kann in Verkehr gebracht , verkauft und
zugelassen werden , um im gesamten Gebiet der Gemein
schaft benutzt zu werden .

Unbeschadet des Artikels 169 des Vertrages ist es zweckmä
ßig , im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den zustän
digen Behörden der Mitgliedstaaten Bestimmungen vorzuse
hen , um die Lösung technischer Streitfragen zu erleichtern ,
die über die Übereinstimmung der Produktion mit dem
Typ , für den die Betriebserlaubnis erteilt wurde , entstehen
könnten .

Da auch solche Fahrzeuge, die einem genehmigten Typ
entsprechen, unter Umständen Nachteile aufweisen könn
ten , die die Sicherheit des Straßenverkehrs gefährden , ist es
zweckmäßig, ein Verfahren vorzusehen , das geeignet ist ,
dieser Gefahr vorzubeugen .

Der technische Fortschritt macht eine rasche Anpassung der
in den Einzelrichtlinien aufgeführten technischen Vorschrif
ten erforderlich ; um die Durchführung der hierfür erforder
lichen Maßnahmen zu erleichtern , muß ein Verfahren
geschaffen werden , das eine enge Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedstaaten und der Kommission im Rahmen des
Ausschusses für die Anpassung der Richtlinien über die
Beseitigung der technischen Handelshemmnisse bei Kraft
fahrzeugen an den technischen Fortschritt vorsieht .

Für die Bauteile und technischen Einheiten dieser Fahrzeuge
müssen vergleichbare Verfahren gelten .

(') ABl . Nr. C 110 vom 25 . 4. 1991 , S. 3 .
( 2 ) ABl . Nr. C 13 vom 20 . 1 . 1992 , S. 31 , und ABl . Nr. C 176 vom

13 . 7 . 1992 .
( 3 ) ABl . Nr . C 14 vom 20 . 1 . 1992 , S. 31 .
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Die Sicherheit im Straßenverkehr , der Schutz der Umwelt
und der Verbraucherschutz erfordern unter anderem für die
Fahrzeuge und Bauteile , die Gegenstand dieser Richtlinie
sind , von einem hohen Niveau ausgehende Bau- und Ferti
gungsvorschriften . Da durch diese Vorschriften zugleich die
Einheitlichkeit des Marktes gewährleistet sein soll , ist als
Grundlage eine vollständige Harmonisierung notwendig —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

— dreirädrige Kraftfahrzeuge , d . h . mit drei symmetrisch
angeordneten Rädern ausgestattete Kraftfahrzeuge mit
einem Motor und Hubraum von mehr als 50 cm3 bei
innerer Verbrennung und/oder einer bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/ h .

( 3 ) Diese Richtlinie gilt auch für vierrädrige Kraftfahr
zeuge mit folgenden Merkmalen :

a ) Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge mit einer Leermasse
von weniger als 350 kg, ohne Masse der Batterien im
Fall von Elektrofahrzeugen , mit einer bauartbedingten
Höchstgeschwindigkeit von 45 km/ h oder weniger
und einem Hubraum für Fremdzündungsmotoren von
50 cm 3 oder weniger ( bzw . einer maximalen Nenn
leistung von 4 kW oder weniger für andere Motortypen),
eingestuft als Kleinkrafträder .

b ) Vierrädrige Kraftfahrzeuge — außer solchen nach Buch
stabe a ) — mit einer Leermasse von 400 kg oder weniger
( 550 kg für Fahrzeuge zur Güterbeförderung), ohne
Masse der Batterien im Fall von Elektrofahrzeugen , mit
einer maximalen Motornennleistung von 15 kW oder
weniger , eingestuft als dreirädrige Kraftfahrzeuge .

Für unter Buchstabe b ) genannte Kraftfahrzeuge gilt diese
Richtlinie erst ab dem 1 . Juli 1994 , sofern die Voraussetzun
gen nach Artikel 15 Absatz 3 erfüllt sind .

KAPITEL I

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

Artikel 1

( 1 ) Diese Richtlinie gilt für alle zur Teilnahme am Stra
ßenverkehr bestimmten zweirädrigen und dreirädrigen
Kraftfahrzeuge mit oder ohne Doppelrad sowie deren Bau
teile oder technische Einheiten .

Diese Richtlinie gilt nicht für die nachstehend genannten
Fahrzeuge:

— Fahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwin
digkeit von bis zu 6 km / h ,

— fußgängergeführte Fahrzeuge ,

— Fahrzeuge, die zur Benutzung durch körperbehinderte
Personen bestimmt sind ,

— Fahrzeuge, die für den sportlichen Wettbewerb auf der
Straße oder im Gelände bestimmt sind ,

— Fahrzeuge , die vor dem Beginn der Anwendung dieser
Richtlinie bereits in Betrieb waren ,

— landwirtschaftliche Maschinen oder landwirtschaftliche
oder sonstige Zugmaschinen ,

— hauptsächlich für Freizeitzwecke konzipierte Gelände
fahrzeuge mit drei symmetrisch angeordneten Rädern ,
wobei diese ein Vorderrad und zwei Hinterräder um
fassen ,

sowie für deren Bauteile oder technische Einheiten , sofern
diese nicht zum Einbau in Kraftfahrzeuge im Sinne dieser
Richtlinie bestimmt sind .

( 2 ) Die Fahrzeuge nach Absatz 1 werden in die nachste
henden Klassen unterteilt :

— Kleinkrafträder, d . h . zweirädrige oder dreirädrige
Kraftfahrzeuge mit einem Motor und Hubraum von
höchstens 50 cm 3 bei innerer Verbrennung und einer
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von höchstens
45 km / h ;

— Krafträder, d . h . zweirädrige Kraftfahrzeuge mit oder
ohne Beiwagen mit einem Motor und Hubraum von mehr
als 50 cm3 bei innerer Verbrennung und/oder einer
bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als
45 km/ h ;

Artikel 2

Im Sinne dieser Richtlinie bedeuten :

1 . „Fahrzeugtyp " Fahrzeuge, die der gleichen Klasse ange
hören ( zweirädriges Kleinkraftrad ; dreirädriges Klein
kraftrad; Kraftrad ; Kraftrad mit Beiwagen ; dreirädri
ges Kraftfahrzeug, vierrädriges Kraftfahrzeug) und von
demselben Hersteller produziert wurden , das gleiche
Fahrgestell und die gleiche vom Hersteller zugeordnete
Typenbezeichnung haben .

Für einen Fahrzeugtyp kann es Varianten und Versio
nen geben ;

2 . „ Variante" Fahrzeuge des gleichen Typs, die Unter
schiede aufweisen können hinsichtlich

— der Form des Aufbaus ,

— der Masse in fahrbereitem Zustand und der tech
nisch zulässigen Höchstmasse ( Unterschied von
über 20% ),

— der Funktionsweise der Antriebsmaschine (Fremd
zündung, Selbstzündung , Elektroantrieb , Hybrid
antrieb ),

— des Arbeitsverfahrens (2- oder 4-Takt),

— des Hubraums ( Unterschied von über 30% ),

— der Anzahl und der Anordnung der Zylinder ,

— der Leistung ( Unterschied von über 30% ),
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Aufstandsflächen der Reifen auf der Fahrbahn kleiner
als 460 mm ist. Ein solches Doppelrad wird als ein Rad
angesehen ;

9 . „Fahrzeug mit Hybridantrieb" "Fahrzeuge , die über zwei
unterschiedliche Antriebssysteme verfügen , z . B. über
einen elektrischen Antrieb und über einen Verbren
nungsmotor ;

10 . „Hersteller" die Person oder Stelle , die gegenüber der
Genehmigungsbehörde für alle Belange des Betriebser
laubnis- oder Bauartgenehmigungsverfahrens sowie für
die Sicherstellung der Übereinstimmung der Produk
tion verantwortlich ist . Es ist nicht von Bedeutung, daß
sie direkt an allen Herstellungsphasen des Fahrzeugs
beteiligt ist , das Gegenstand des Betriebserlaubnisver
fahrens ist , oder daß sie direkt an allen Herstellungs
phasen des Bauteils oder der technischen Einheit betei
ligt ist , das / die Gegenstand des Genehmigungsverfah
rens ist;

1 1 . „ Technischer Dienst" die Organisation oder Stelle , die
offiziell als Prüflabor anerkannt worden ist und die
Prüfungen oder Kontrollen für die Genehmigungsbe
hörde eines Mitgliedstaats durchführt . Diese Aufgaben
können auch von der Genehmigungsbehörde selbst
wahrgenommen werden.

— der Betriebsweise (bei elektrischem Antrieb ),

— der Anzahl und Leistung der Antriebsbatterien .

Bei den Varianten kann es Versionen geben ;

3 . „ Version" Fahrzeuge des gleichen Typs und gegebenen
falls der gleichen Variante , die Unterschiede aufweisen
hinsichtlich

— der Kraftübertragung ( automatisches oder nicht
automatisches Getriebe , Übersetzungsverhältnisse ,
Betätigungsweise der Gangschaltung usw.),

— des Hubraums ( Unterschied geringer oder gleich
30% ),

— der Leistung (Unterschied geringer oder gleich
30% ),

— der Masse in fahrbereitem Zustand und der tech
nisch zulässigen Höchstmasse ( Unterschied gerin
ger oder gleich 20 % ),

— anderer geringfügiger vom Hersteller angebrachter
Änderungen und der im Anhang II aufgeführten
wesentlichen Merkmale ;

4 . „ Technische Einheit" das Element oder Wesensmerk
mal , das die Anforderungen einer Einzelrichtlinie erfül
len muß und den Bestandteil eines Fahrzeugs bilden
soll . Für technische Einheiten kann gesondert , jedoch
nur in Verbindung mit einem oder mehreren bestimm
ten Fahrzeugtypen eine Bauartgenehmigung erteilt wer
den ;

5 . „Bauteil" das Element oder Wesensmerkmal , das die
Anforderungen einer Einzelrichtlinie erfüllen muß und
den Bestandteil eines Fahrzeugs bilden soll . Für Bauteile
kann unabhängig von einem Fahrzeug eine Bauartge
nehmigung erteilt werden. Bei einer technischen Einheit
oder einem Bauteil kann es sich um — ersteingebaute
oder ersatzweise eingebaute — Originalteile des Typs
(der Typen), mit dem (denen) das Fahrzeug bei Ertei
lung der Betriebserlaubnis ausgerüstet war, oder um
für den Austausch bestimmte Nicht-Originalteile han
deln ;

6 . „Betriebserlaubnis" eine Verwaltungsmaßnahme,
durch die ein Mitgliedstaat feststellt , daß ein Fahrzeug
typ sowohl den technischen Vorschriften der Einzel
richtlinien als auch der Nachprüfung der vom Herstel
ler nach der im Anhang I enthaltenen umfassenden Liste
zu machenden Angaben entspricht ;

7 . „Bauartgenehmigung" eine Verwaltungsmaßnahme,
durch die ein Mitgliedstaat feststellt , daß eine techni
sche Einheit (Bauartgenehmigung für eine technische
Einheit ) oder ein Bauteil (Bauartgenehmigung für ein
Bauteil ) den technischen Vorschriften der einschlägigen
Einzelrichtlinie gemäß der umfassenden Liste in
Anhang I genügt . Die Betriebserlaubnis oder die Bau
artgenehmigung kann im Fall von Änderungen, Varian
ten oder Versionen Erweiterungen umfassen ;

8 . „Doppelrad" zwei auf einer Achse montierte Räder , bei
denen der Abstand zwischen den Mittelpunkten der

KAPITEL II

Verfahren für die Erteilung der Betriebserlaubnis bzw. der
Bauartgenehmigung

Artikel 3

Der Antrag auf Erteilung der Betriebserlaubnis oder der
Bauartgenehmigung wird vom Hersteller in einem Mitglied
staat gestellt . Dem Antrag auf Erteilung der Betriebserlaub
nis sind ein Beschreibungsbogen nach dem Muster des
Anhangs II und dem Antrag auf Erteilung einer Bauart
genehmigung ein Beschreibungsbogen nach einem Anhang
oder einer Anlage zu der für die technische Einheit oder das
betreffende Bauteil geltenden Einzelrichtlinie sowie die in
diesem Bogen bezeichneten Unterlagen beizufügen . Für ein
und denselben Typ eines Fahrzeugs , einer technischen Ein
heit oder eines Bauteils kann der entsprechende Antrag
jeweils nur in einem Mitgliedstaat gestellt werden .

Artikel 4

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erteilen die Betriebserlaubnis für
einen Fahrzeugtyp , die Bauartgenehmigung für technische
Einheiten oder die Bauartgenehmigung für Bauteile , wenn
diese nachstehende Bedingungen erfüllen :

a ) Der Fahrzeugtyp erfüllt die technischen Vorschriften der
Einzelrichtlinien und entspricht den Angaben des Her
stellers gemäß der umfassenden Liste nach Anhang I.

b ) Die technische Einheit oder das Bauteil genügt den
technischen Vorschriften der einschlägigen Einzelrichtli
nie und entspricht den Angaben des Herstellers gemäß
der umfassenden Liste nach Anhang I.
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(2 ) Vor Erteilung der Betriebserlaubnis oder der Bauart
genehmigung treffen die zuständigen Behörden des Mitglied
staats — erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit den
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats , in dem die Produk
tion oder die Einfuhr in die Gemeinschaft erfolgt — die
notwendigen Maßnahmen , um sicherzustellen , daß die Vor
schriften des Anhangs VI eingehalten werden, damit die neu
hergestellten , in Verkehr gebrachten , verkauften , zum Ver
kehr zugelassenen oder in Betrieb genommenen Fahrzeuge
mit dem Typ übereinstimmen , für den die Betriebserlaubnis
erteilt worden ist , und die neu hergestellten , in Verkehr
gebrachten und verkauften technischen Einheiten und Bau
teile mit dem Typ übereinstimmen , für den die Bauartgeneh
migung erteilt wurde .

(3 ) Die in Absatz 2 genannten zuständigen Behörden
tragen — erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit den
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats , in dem die Produk
tion oder die Einfuhr in die Gemeinschaft erfolgt — dafür
Sorge , daß die Vorschriften des Anhangs VI auf Dauer
eingehalten sind .

(4 ) Liegen einem Antrag auf Erteilung der Betriebserlaub
nis eine oder mehrere von einem oder mehreren anderen Mit
gliedstaaten ausgestellte Bauartgenehmigungsbescheinigun
gen bei , so ist der die Betriebserlaubnis erteilende Mitglied
staat gehalten , diese anzuerkennen ; dadurch entfällt für die
Bauteile bzw. technischen Einheiten, für die die Bauart
genehmigung bereits erteilt wurde, die Prüfung nach
Absatz 1 Buchstabe b ).

(5 ) Jeder Mitgliedstaat ist für die von ihm erteilten
Bauartgenehmigungen verantwortlich . Die zuständigen
Behörden des Mitgliedstaats , der die Betriebserlaubnis für
einen Fahrzeugtyp erteilt hat , führen die Überprüfung der
Übereinstimmung der Produktion durch , erforderlichenfalls
in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der
anderen Mitgliedstaaten , die die Bauartgenehmigungen für
die Bauteile oder technischen Einheiten erteilt haben.

( 2 ) Die zuständigen Behörden eines jeden Mitgliedstaats
wenden die Bestimmungen des Absatzes 1 hinsichtlich der

- Bauartgenehmigungsbescheinigungen für jeden Typ einer
technischen Einheit oder eines Bauteils an , für den sie die
Bauartgenehmigung erteilen oder verweigern .

Artikel 7

( 1 ) Für jedes entsprechend dem genehmigten Typ herge
stellte Fahrzeug wird vom Hersteller eine Übereinstim
mungsbescheinigung nach dem Muster des Anhangs IV-A
ausgestellt . Die Mitgliedstaaten können jedoch zum Zweck
der Besteuerung des Fahrzeugs oder zur Ausstellung der
Zulassungsunterlagen verlangen, daß die Übereinstim
mungsbescheinigung Angaben enthält , die nicht in Anhang
IV-A erwähnt sind, vorausgesetzt , sie sind ausdrücklich im
Beschreibungsbogen aufgeführt .

( 2 ) Für jede technische Einheit oder jedes Bauteil , bei
denen es sich nicht um Originalteile handelt , die aber in
Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ hergestellt
worden sind , wird vom Hersteller eine Übereinstimmungs
bescheinigung nach dem Muster des Anhangs IV-B ausge
stellt . Diese Bescheinigung ist nicht erforderlich , wenn es sich
bei technischen Einheiten oder bei den Bauteilen um Origi
nalteile handelt .

( 3 ) Können eine technische Einheit oder ein Bauteil , für
die eine Bauartgenehmigung erteilt werden soll , nur in
Verbindung mit anderen Bestandteilen des Fahrzeugs ihre
Funktion erfüllen oder einem besonderen technischen Merk
mal entsprechen und kann somit die Einhaltung einer oder
mehrerer technischer Vorschriften nur nachgeprüft werden ,
wenn die technische Einheit oder das Bauteil in Verbindung
mit anderen — simulierten oder tatsächlich vorhandenen —
Bestandteilen des Fahrzeugs funktionieren , so ist die Gültig
keit der Bauartgenehmigung für die technische Einheit oder
das Bauteil entsprechend einzuschränken . In diesem Fall sind
die sich auf die Verwendung beziehenden Einschränkungen
und die etwaigen Einbauvorschriften in der Bauartgenehmi
gungsbescheinigung für eine technische Einheit oder ein
Bauteil zu erwähnen . Bei der Erteilung der Betriebserlaubnis
für ein Fahrzeug ist die Einhaltung dieser Einschränkungen
und Vorschriften nachzuprüfen.

(4 ) Unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 2 hat
der Inhaber einer nach Artikel 4 erteilten Bauartgenehmi
gung für eine technische Einheit oder ein Bauteil auf allen in
Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ hergestellten
technischen Einheiten oder Bauteilen seine Fabrik- oder
Handelsmarke , die Typenbezeichnung und — sofern dies in
der Einzelrichtlinie vorgeschrieben ist — das Genehmigungs
zeichen nach Artikel 8 anzubringen . In letzterem Fall braucht
er die in Absatz 2 genannte Bescheinigung nicht auszu
stellen .

( 5 ) Der Inhaber einer Bauartgenehmigungsbeschei
nigung, die Verwendungseinschränkungen nach Absatz 3
enthält , hat zu allen hergestellten technischen Einheiten oder
Bauteilen ausführliche Angaben zu diesen Einschränkungen
und etwaige Einbauvorschriften mitzuliefern .

( 6 ) Der Inhaber einer Bauartgenehmigung für eine nicht
originale technische Einheit , die für einen oder mehrere

Artikel 5

( 1 ) Für jeden Fahrzeugtyp , für den die zuständige
Behörde eines Mitgliedstaats die Betriebserlaubnis erteilt ,
füllt diese alle entsprechenden Rubriken des Betriebserlaub
nisbogens nach Anhang III aus .

(2) Für jeden Typ einer technischen Einheit oder eines
Bauteils , für den die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats
die Bauartgenehmigung erteilt , füllt diese Behörde die Rubri
ken der Bauartgenehmigungsbescheinigung aus , die in einem
Anhang oder in einer Anlage zu der jeweiligen für die
technische Einheit oder das Bauteil geltenden Einzelrichtlinie
beigefügt ist .

Artikel 6

( 1 ) Die zuständigen Behörden eines jeden Mitgliedstaats
übermitteln den zuständigen Behörden der anderen Mitglied
staaten binnen eines Monats eine Abschrift der Betriebser
laubnisbescheinigung für jeden Fahrzeugtyp , für den sie die
Betriebserlaubnis erteilen oder verweigern .
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Fahrzeugtypen erteilt wurde, muß für jede technische Einheit
ausführliche Angaben mitliefern , mit denen sich diese Fahr
zeuge bestimmen lassen .

Artikel 8

( 1 ) Jedes Fahrzeug, das in Übereinstimmung mit dem
. genehmigten Typ hergestellt wurde, muß ein Betriebserlaub

niszeichen tragen, das sich zusammensetzt aus :

— der Betriebserlaubnisnummer ,

— dem Buchstaben „e", gefolgt von der Nummer oder dem
Zeichen des Mitgliedstaats , der die Betriebserlaubnis
erteilt hat ,

— den Identifizierungsnummern des Fahrzeugs mit einem
numerischen oder alphanumerischen Code .

( 2) Jede technische Einheit und jedes Bauteil , die in
Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ hergestellt
wurden , müssen , sofern die entsprechende Einzelrichtlinie
das vorsieht , ein Genehmigungszeichen tragen , das den
Bestimmungen nach Anhang V entspricht .

Die in diesem Genehmigungszeichen enthaltenen Angaben
dürfen jedoch durch Zusatzangaben ergänzt werden , mit
denen sich bestimmte spezifische Merkmale der betreffenden
technischen Einheit oder des betreffenden Bauteils feststellen
lassen ; diese Zusatzangaben sind gegebenenfalls in den für
diese technischen Einheiten oder Bauteile geltenden Einzel
richtlinien näher zu erläutern .

zuständigen Behörden der übrigen Mitgliedstaaten diese
neuen Unterlagen innerhalb eines Monats nach deren Aus
stellung.

(4 ) Wird die Betriebserlaubnisbescheinigung bzw. die
Bauartgenehmigungsbescheinigung wegen des Entzugs oder
der endgültigen Einstellung der Fertigung des genehmigten
Typs eines Fahrzeugs , einer technischen Einheit oder eines
Bauteils ungültig, so teilen die zuständigen Behörden des
Mitgliedstaats , der die Betriebserlaubnis bzw. die Bauart
genehmigung erteilt hat , dies den zuständigen Behörden der
anderen Mitgliedstaaten innerhalb eines Monats mit.

Artikel 10

( 1 ) Stellt der Mitgliedstaat , der die Betriebserlaubnis oder
die Bauartgenehmigung erteilt hat , fest , daß Fahrzeuge,
technische Einheiten oder Bauteile nicht mit dem genehmig
ten Typ übereinstimmen , so trifft er die erforderlichen
Maßnahmen , um die Übereinstimmung der Produktion mit
dem genehmigten Typ erneut sicherzustellen . Die zuständi
gen Behörden dieses Mitgliedstaats unterrichten die entspre
chenden Behörden der übrigen Mitgliedstaaten über die
getroffenen Maßnahmen , die gegebenenfalls bis zum Entzug
der Betriebserlaubnis oder der Bauartgenehmigung gehen
können .

( 2) Stellt ein Mitgliedstaat fest , daß Fahrzeuge, technische
Einheiten oder Bauteile nicht dem genehmigten Typ entspre
chen , so kann er den Mitgliedstaat , der die Betriebserlaubnis
bzw. Bauartgenehmigung erteilt hat , ersuchen , die festge
stellten Abweichungen zu überprüfen . Der Mitgliedstaat , der
die Betriebserlaubnis bzw. Bauartgenehmigung erteilt hat ,
führt die verlangte Kontrolle binnen sechs Monaten ab
Eingang des Ersuchens durch . Wird eine Nichtübereinstim
mung festgestellt , so treffen die zuständigen Behörden des
Mitgliedstaats , der die Betriebserlaubnis bzw . Bauartge
nehmigung erteilt hat , die in Absatz 1 bezeichneten Maßnah
men .

( 3 ) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten unter
richten sich gegenseitig binnen eines Monats über den Entzug
einer erteilten Betriebserlaubnis oder Bauartgenehmigung
und die Gründe hierfür.

(4 ) Bestreitet der Mitgliedstaat , der die Betriebserlaubnis
oder die Bauartgenehmigung erteilt hat , die ihm gemeldete
Nichtübereinstimmung, so bemühen sich die betreffenden
Mitgliedstaaten um eine Beilegung des Streitfalls . Die Kom
mission wird laufend hierüber unterrichtet . Erforderlichen
falls führt sie geeignete Konsultationen durch , um zu einer
Lösung zu gelangen .

Artikel 11

Im Rahmen mehrseitiger oder zweiseitiger Übereinkünfte
zwischen der Gemeinschaft und Drittländern kann der Rat
auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit
die Gleichwertigkeit von Bedingungen oder Bestimmungen
für die Bauartgenehmigung von Fahrzeugen , von Bauteilen
und technischen Einheiten gemäß dieser Richtlinie und den
Einzelrichtlinien mit internationalen oder Drittland-Rege
lungen anerkennen .

Artikel 9

( 1 ) Der Hersteller ist für den Bau jedes Fahrzeugs oder die
Fertigung jeder technischen Einheit oder jedes Bauteils in
Übereinstimmung mit dem Typ , für den die Betriebserlaub
nis bzw. die Bauartgenehmigung erteilt wurde , verantwort
lich . Die endgültige Einstellung der Produktion sowie jede
Änderung der im Beschreibungsbogen enthaltenen Angaben
sind den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats , die diese
Betriebserlaubnis oder Bauartgenehmigung ausgestellt ha
ben , vom Inhaber der Betriebserlaubnis oder der Bauartge
nehmigung mitzuteilen .

( 2) Sind die zuständigen Behörden des in Absatz 1
genannten Mitgliedstaats der Auffassung , daß eine derartige
Änderung des Produkts keine Änderung der vorhandenen
Betriebserlaubnisbescheinigung bzw . der Bauartgenehmi
gungsbescheinigung oder die Ausstellung einer neuen
Bescheinigung erforderlich macht , so unterrichten sie den
Hersteller entsprechend.

( 3 ) Stellen die zuständigen Behörden des in Absatz 1
genannten Mitgliedstaats fest, daß durch eine Änderung der
Angaben auf dem Beschreibungsbogen erneute Nachprüfun
gen oder neue Versuche gerechtfertigt sind , so unterrichten
sie den Hersteller entsprechend und nehmen die Prüfungen
vor. Falls die Nachprüfungen und Versuche eine Änderung
der Betriebserlaubnisbescheinigung oder der Bauartgenehmi
gungsbescheinigung oder die Ausstellung einer neuen
Bescheinigung erfordern , übermitteln diese Behörden den
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Artikel 12

Stellt ein Mitgliedstaat fest, daß Fahrzeuge, technische
Einheiten oder Bauteile des genehmigten Typs die Sicherheit
des Straßenverkehrs gefährden, so kann er für die Dauer von
höchstens sechs Monaten in seinem Gebiet deren Verkauf,
Verkehrszulassung oder Benutzung verbieten . Er unterrich
tet die übrigen Mitgliedstaaten und die Kommission entspre
chend unter Angabe der Gründe für seine Entscheidung .

Artikel 13

Jede Entscheidung aufgrund der zur Durchführung dieser
Richtlinie erlassenen Vorschriften , durch die eine Betriebs
erlaubnis oder Bauartgenehmigung verweigert oder entzo
gen, der Verkauf oder die Benutzung eines Fahrzeugs , einer
technischen Einheit oder eines Bauteils untersagt wird , ist
eingehend zu begründen. Sie ist dem Beteiligten unter Angabe
der in den Mitgliedstaaten vorgesehenen Rechtsmittel und
Rechtsmittelfristen zuzustellen .

Artikel 14

( 1 ) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission und
den anderen Mitgliedstaaten spätestens zu dem in Artikel 18
genannten Termin die Namen und Anschriften
a ) der Genehmigungsbehörden und gegebenenfalls die

Gebiete, für die diese zuständig sind , sowie

b ) der Technischen Dienste , die sie als Prüflaboratorien
anerkannt haben , unter Angabe der Prüfumfänge, zu
deren Durchführung jeder dieser Dienste berechtigt ist .
Die benannten Dienste müssen den harmonisierten Nor
men über den Betrieb von Prüflaboratorien ( EN 45001 )
unter Beachtung der nachfolgenden Bedingungen genü
gen :

i ) Ein Hersteller kann nicht als Technischer Dienst
anerkannt werden , außer in Fällen , in denen dies in
den Einzelrichtlinien ausdrücklich vorgesehen ist .

ii ) Für die Zwecke dieser Richtlinie gilt es nicht als
außergewöhnlich , wenn ein Technischer Dienst mit
Zustimmung der Genehmigungsbehörden Einrich
tungen außerhalb der eigenen Prüfstelle benützt .

(2 ) Es wird davon ausgegangen , daß der benannte Tech
nische Dienst der harmonisierten Norm genügt ; die Kommis
sion kann jedoch gegebenenfalls die Mitgliedstaaten um
Unterlagen zur Stützung dieser Annahme ersuchen .

Dienste in Drittländern können nur im Rahmen eines zwei
oder mehrseitigen Abkommens zwischen der Gemeinschaft
und dem Drittland als anerkannter Technischer Dienst
benannt werden .

Fahrzeuge nicht verbieten , wenn sie dieser Richtlinie entspre
chen . Nur bei Fahrzeugen , die den Vorschriften dieser
Richtlinie entsprechen, ist eine Erstzulassung möglich .

(2 ) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen , den
Verkauf und die Benutzung neuer technischer Einheiten und
Bauteile nicht verbieten , wenn sie dieser Richtlinie entspre
chen. Nur technische Einheiten und Bauteile , die dieser
Richtlinie entsprechen , dürfen in den Mitgliedstaat zur
Benutzung in den Verkehr gebracht und zum ersten Mal
verkauft werden .

( 3 ) Die spezifischen Anforderungen für die in Artikel 1
Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe b) genannten Fahrzeuge
werden nach dem in Artikel 16 genannten Verfahren festge
legt .

In der Zwischenzeit können die Mitgliedstaaten ihre natio
nalen Rechtsvorschriften für diesen Fahrzeugtyp beibehal
ten .

(4 ) In Abweichung von den Absätzen 1 und 2 gilt folgen
des :

a) Die Mitgliedstaaten , die für Kleinkrafträder hinsichtlich
des Vorhandenseins von Pedalen und / oder des Antriebs
systems sowie der Massenbegrenzung besondere natio
nale Vorschriften besitzen , können diese höchstens drei
Jahre lang nach dem Beginn der Anwendung dieser
Richtlinie weiterhin anwenden ;

b ) die Mitgliedstaaten können Fahrzeuge , technische Ein
heiten und Bauteile von der Einhaltung einer oder
mehrerer Vorschriften der Einzelrichtlinien befreien ,
wenn diese bestimmt sind für

— die Herstellung von Kleinserien von jährlich höch
stens 200 Einheiten je Fahrzeugtyp , Bauteiletyp oder
Typ einer technischen Einheit ,

— die Streitkräfte , Organe zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung , den Katastrophenschutz und
öffentliche Arbeiten .

Diese Ausnahmeregelungen sind den anderen Mitglied
staaten innerhalb eines Monats nach ihrer Gewährung
mitzuteilen ;

c) die nationalen Betriebserlaubnisse und Bauartgenehmi
gungen , die vor dem Beginn der Anwendung dieser
Richtlinie oder der Einzelrichtlinien — welche die ent
sprechenden nationalen Vorschriften ersetzen — erteilt
wurden , bleiben im Gebiet der Mitgliedstaaten , die diese
erteilt haben , für einen Zeitraum von höchstens vier
Jahren nach dem Zeitpunkt gültig , an dem die nationalen
Vorschriften durch diese Richtlinie bzw . die entspre
chenden Einzelrichtlinien ersetzt werden .

Der gleiche Zeitraum von vier Jahren wird auch auf
Fahrzeugtypen , technische Einheiten und Fahrzeugteile
erstreckt , die den nationalen Vorschriften derjenigen
Mitgliedstaaten entsprechen , die vor Anwendung dieser
Richtlinie oder der Einzelrichtlinien andere Rechtssy
steme anwandten als die der Betriebserlaubnis oder der
Bauartgenehmigung.

KAPITEL III

Bedingungen für den freien Warenverkehr und Übergangs
bestimmungen

Artikel 15

( 1 ) Die Mitgliedstaaten dürfen das Inverkehrbringen, den
Verkauf, die Verkehrszulassung und die Benutzung neuer
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ment , dem Rat und dem Wirtschafts- und Sozialausschuß
Bericht über den Stand der Durchführung dieser Richt
linie.

Die Kommission legt nach entsprechenden Konsultationen
ihre Schlußfolgerungen hinsichtlich möglicher Änderungen
dieser Richtlinie gegebenenfalls zusammen mit Änderungs
vorschlägen vor .

Unter diese Ausnahmeregelung fallende Fahrzeuge kön
nen während dieses Zeitraums in den Verkehr gebracht ,
verkauft, in Betrieb genommen und zeitlich unbegrenzt
benutzt werden .

Das Inverkehrbringen , der Verkauf und die Verwendung
von technischen Einheiten und Bauteilen , die für diese
Fahrzeuge bestimmt sind , ist zeitlich unbegrenzt .

( 5 ) Das Recht der Mitgliedstaaten, unter Einhaltung des
Vertrages Anforderungen vorzuschreiben , die sie zum Schutz
der Benutzer bei der Verwendung der betreffenden Fahr
zeuge für erforderlich halten , wird durch diese Richtlinie
nicht berührt, sofern dafür keine Änderungen an den Fahr
zeugen notwendig werden .

KAPITEL V

Schlußbestimmungen

Artikel 18

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften , um dieser Richtlinie spätestens am
1 . Januar 1994 nachzukommen . Sie setzen die Kommission
unverzüglich davon in Kenntnis .

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen , neh
men sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis
bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug . Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der
Bezugnahme .

Artikel 19

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

KAPITEL IV

Verfahren zur Anpassung an den technischen Fortschritt

Artikel 16

Änderungen , die zur Anpassung an den technischen Fort
schritt

— der Anhänge I bis VI ,

— der Bestimmungen der Einzelrichtlinien nach Anhang I ,
die jeweils ausdrücklich in jeder dieser Richtlinien zu
bezeichnen sind ,

erforderlich sind , werden nach dem Verfahren des Arti
kels 13 der Richtlinie 70 / 156 / EWG (') erlassen . Geschehen zu Luxemburg am 30. Juni 1992 .

Artikel 17

Spätestens zwei Jahre nach dem in Artikel 18 festgelegten
Termin erstattet die Kommission dem Europäischen Paria

Im Namen des Rates

Der Präsident

Arlindo MARQUES CUNHA

(') ABl . Nr . L 42 vom 23 . 2 . 1970 , S. 1 . Richtlinie zuletzt geändert
durch die Richtlinie 87 /403 /EWG (ABl . Nr. L 220 vom 8 . 8 .
1987 , S. 44).
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ANHANG I

Die Teile und technischen Merkmale eines Fahrzeugs sind in der nachstehenden Aufstellung (umfassende Liste ) mit
der Angabe „Ü" versehen , wenn ihre Übereinstimmung mit den Herstellerangaben überprüft werden muß, und mit
der Angabe „ER", wenn ihre Übereinstimmung mit den Gemeinschaftsvorschriften überprüft werden muß.

Rubrik
Nr. Rubrik Angabe

1 . Fabrikmarke Ü

2 . Typ /Variante/ Version Ü

3 . Name und Anschrift des Fahrzeugherstellers Ü

4 . Gegebenenfalls Name und Anschrift des Beauftragten des Fahrzeugherstellers Ü

5 . Fahrzeugklasse (*) Ü

6 . Anzahl der Räder und ihre Anordnung im Fall von dreirädrigen Fahrzeugen Ü

7 .

8 .

Schemazeichnung des Rahmens

Name und Anschrift des Motorherstellers (falls nicht mit dem Fahrzeughersteller
identisch )

Ü

Ü

9 . Fabrikmarke und Bezeichnung des Motors ü

10 . Zündung ü

11 . Arbeitsverfahren des Motors (**) ü

12 . Kühlung des Motors ü

13 . Schmiersystem des Motors (**) ü

14 . Anzahl und Anordnung der Zylinder ( oder Kammern bei einem Kreiskolben
motor) ü

15 . Bohrung , Hub , Hubraum oder Brennkammerinhalt ( bei Kreiskolbenmoto
ren ) (**) ü

16 . Vollständiges Steuerungsdiagramm des Motors (**) ü

17 . Volumetrisches Verdichtungsverhältnis ( * * ) ü

18 . Maximales Drehmoment und Nennleistung des Motors
— bei Fremdzündungs- oder Selbstzündungsmotoren ER

— bei Elektromotoren Ü

19 . Maßnahmen gegen unbefugte Eingriffe bei Kleinkrafträdern und Krafträdern ER

20 . Kraftstoffbehälter (**) ER

21 . Antriebsbatterie(n) , Ü

22 . Vergaser oder anderes System der Kraftstoffzuführung (Typ und Fabrik
marke) (**) Ü

23 . Elektrische Anlage (Nennspannung) Ü

24 . Lichtmaschine (Art und Nennleistung) (**) ü

25 . Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit ER

26 . Massen und Abmessungen ER

27 . Anhängeeinrichtungen und deren Anbringung ER

28 . Maßnahmen gegen Luftverunreinigungen ( * * ) ER
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Rubrik
Nr. Rubrik Angabe

29 . Bereifung ER

30 . Kraftübertragung Ü

31 . Bremsanlage ER

32 . Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen am Fahrzeug ER

33 . Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen , deren zwingend vorgeschriebenes
oder wahlweises Vorhandensein in den Anbauvorschriften nach Abschnitt 32
festgelegt ist ER

34 . Vorrichtung für Schallzeichen ER

35 . Anbringungsstelle des hinteren Kennzeichens ER

36 . Elektromagnetische Verträglichkeit ER

37 . Schallpegel und Auspuffanlage (**) ER

38 . Rückspiegel ER

39 . Außere Fahrzeugteile ER

40 . Ständer ( ausgenommen Fahrzeuge mit drei oder mehr Rädern ) ER

41 . Einrichtungen zum Schutz gegen unbefugte Benutzung des Fahrzeugs ER

42 . Sicherheitsglas , Scheibenwischer , Scheibenwaschanlage, Entfrostungs- und Trock
nungsanlagen für dreirädrige Mopeds sowie dreirädrige und vierrädrige Kraftfahr
zeuge mit Aufbau ER

43 . Haltegriffe für Soziusfahrer von zweirädrigen Fahrzeugen ER

44 . Verankerungen für Sicherheitsgurte und Sicherheitsgurte für dreirädrige Mopeds
sowie dreirädrige und vierrädrige Kraftfahrzeuge mit Aufbau ER

45 . Geschwindigkeitsanzeiger und Kilometerzähler bei Krafträdern und dreirädrigen
und vierrädrigen Kraftfahrzeugen Ü

46 . Kennzeichnung der Betätigungseinrichtungen , Warn- und Kontrolleuchten ER

47 . Amtlich vorgeschriebene Beschriftungen (Inhalt , Anbringungsstelle und -art ) ER

(*) Bei Fahrzeugen mit Hybridantrieb , die aufgrund der Auslegung der beiden Antriebsarten sowohl von der Definition des
Kleinkraftrads als auch von der des Kraftrads bzw. Dreirad- oder Vierradfahrzeugs erfaßt werden , gelten die letztgenannten
Begriffsbestimmungen .

(**) Elektrisch angetriebene Fahrzeuge unterliegen nicht den Bestimmungen dieser Rubrik . Dies gilt nicht für Fahrzeuge mit
Hybridantrieb, bei denen der Antrieb zum einen elektrisch und zum anderen mittels Verbrennungsmotor erfolgt .

Hinweis

In Einzelrichtlinien werden spezielle Vorschriften für Kleinkrafträder mit niedriger Leistung vorgesehen , d . h . für
Kleinkrafträder , die mit Pedalen und einem Hilfsmotor mit einer Leistung bis zu 1 kW ausgerüstet sind und deren
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit bis zu 25 km /h beträgt . Diese besonderen Vorschriften erstrecken sich
insbesondere auf die Teile und Merkmale der Rubriken Nrn . 18 , 19 , 29 , 32 , 33 , 34 , 41 , 43 und 46 dieses
Anhangs .
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ANHANG II

BESCHREIBUNGSBOGEN ( a )

(Muster )

Die nachstehenden Angaben zu dem Fahrzeug , der technischen Einheit oder dem Bauteil , wofür eine
Betriebserlaubnis bzw . Bauartgenehmigung beantragt wird , sind zusammen mit einem Verzeichnis der beiliegen
den Unterlagen in dreifacher Ausfertigung einzureichen . Liegen Zeichnungen bei , so müssen diese das Format A4
haben oder auf dieses Format gefaltet sein und hinreichende Einzelheiten in geeignetem Maßstab enthalten .
Beigefugte Fotografien müssen ebenfalls hinreichende Einzelheiten enthalten . Bei mikroprozessorgesteuerten
Funktionen sind sachdienliche Angaben über ihre Funktionsweise zu machen . Jeder Beschreibungsbogen muß eine
vom Antragsteller zugeteilte fortlaufende Nummer tragen .

A. ANGABEN ÜBER KLEINKRAFTRÄDER, KRAFTRÄDER SOWIE DREIRÄDRIGE UND
VIERRÄDRIGE FAHRZEUGE

0 . Allgemeines

0.1 . Fabrikmarke:

0.2 . Typ (gegebenenfalls Varianten und Versionen angeben : jede Variante bzw . Version muß
anhand eines numerischen oder alphanumerischen Codes zu identifizieren sein):

0.3 . Typenmerkmale , sofern am Fahrzeug vorhanden ( b):

0.3.1 . Anbringungsstelle dieser Kennmerkmale :

0.4 . Fahrzeugklasse ( c ): ;

0.5 . Name und Anschrift des Herstellers :

0.6 . Gegebenenfalls Name und Anschrift des Beauftragten des Herstellers :

0.7 . Anbringungsstelle und Anbringungsart der amtlich vorgeschriebenen Fahrzeugangaben am
Fahrgestell :

0.7.1 . Die Baureihe dieses Typs beginnt mit der Nummer :

0.8 . Anbringungsstelle und Anbringungsart des Bauartgenehmigungszeichens für die Bauteile und
technischen Einheiten :

1 . Allgemeine Baumerkmale des Fahrzeugs

1.1 . Fotografien und /oder Zeichnungen eines Fahrzeugtyps:

1.2 . Maßzeichnung des gesamten Fahrzeugs:

1.3 . Anzahl der Achsen und Räder (gegebenenfalls Anzahl der Gleisketten oder Rollbänder )

1.4 . Lage und Anordnung des Motors:

2 . Massen (in kg) ( d )

2.1 . Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand :

2.1.1 . Verteilung dieser Masse auf die Achsen :

2.2 . Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand einschließlich Fahrer :

2.2.1 . Verteilung dieser Masse auf die Achsen :

2.3 . Technisch zulässige Höchstmasse nach Angabe des Herstellers :

2.3.1 . Verteilung dieser Masse auf die Achsen:

7 1 7 Tcrhnisrli 7iiläs<;ifn> Arhslast ip Achse :
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2.4 . Anfahrvermögen an Steigungen mit der vom Hersteller angegebenen technisch zulässigen
Höchstmasse :

2.5 . Zulässige Anhängelast ( falls zutreffend):

3 . Antriebsmaschine ( e )

3.0 . Hersteller :

3.1 . Fabrikmarke :

3.1.1 . Typ ( auf dem Motor angegeben oder sonstige Kennmerkmale ):

3.2 . Fremdzündungsmotor oder Selbstzündungsmotor

3.2.1 . Besondere Angaben zum Motor

3.2.1.1 . Arbeitsverfahren : Fremdzündung/Selbstzündung , Viertakt/Zweitakt (')

3.2.1.2 . Anzahl , Anordnung und Zündfolge der Zylinder :

3.2.1.2.1 . Bohrung: mm (')
3.2.1.2.2 . Hub : mm (')

3.2.1.3 . Hubvolumen : cm3 ( g )

3.2.1.4 . Volumetrisches Verdichtungsverhältnis ( 2 ):

3.2.1.5 . Zeichnungen des Zylinderkopfes, des ( der) Kolben(s ), der Kolbenringe und des (der)
Zylinder(s ):

3.2.1.6 . Leerlaufdrehzahl ( 2 ): min -1

3.2.1.7. Höchstleistung: kW bei min -1

3.2.1.8 . Größtes Drehmoment : Nm bei min -1

3.2.2 . Kraftstoff: Diesel / Benzin / Kraftstoffgemisch /Flüssiggas/ andere Arten (')

3.2.3 . Kraftstoffbehälter

3.2.3.1 . Fassungsvermögen ( 2 ):

3.2.3.2 . Zeichnung des Kraftstoffbehälters mit Angabe des verwendeten Materials :

3.2.3.3 . Zeichnung, aus der die Lage des Kraftstoffbehälters am Fahrzeug deutlich ersichtlich ist : . .

3.2.4 . Kraftstoffzuführung

3.2.4.1 . Durch Vergaser : ja / nein ( J )

3.2.4.1.1 . Fabrikmarke(n ):

3.2.4.1.2 . Typ(en):

3.2 .4.1.3 . Anzahl :

3.2.4.1.4 . Einstellelemente ( 2 )
entweder

3.2.4.1.4.1 . Düsen :

3.2.4.1.4.2 . Schwimmerstand :

3.2.4.1.4.3 . Masse des Schwimmers :

3.2.4.1.4.4 . Schwimmernadel :

oder

3.2.4.1.4.5 . Kurve der Kraftstoffzufuhr in Abhängigkeit von Luftstrom und Einstellungen , die zur
Einhaltung dieser Kurve erforderlich sind :

3.2.4.1.5 . Kaltstartsystem : manuell / automatisch (')
3.2.4.1.5.1 . Arbeitsverfahren :



10 . 8 . 92 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 225 / 83

3.2.4.2 . Durch Kraftstoffeinspritzung ( nur für Selbstzündungsmotoren ): ja / nein (')

3.2.4.2.1 . Beschreibung des Systems:
3.2.4.2.2 . Arbeitsverfahren :

Direkteinspritzung/Vorkammer/Wirbelkammer ( 1 )

3.2.4.2.3 . Einspritzpumpe
entweder

3.2.4.2.3.1 . Fabrikmarke(n):
3.2.4.2.3.2 . Typ(en ):

oder

3.2.4.2.3.3 . Maximale Kraftstoffzufuhr (') ( 2 ): m3 je Hub oder Takt bei einer Pumpendrehzahl von :
min ~ 1 oder Mengenkennfeld:

3.2.4.2.3.4 . Einspritzzeitpunkt ( 2 ):
3.2.4.2.3.5 . Kurve der Einspritzzeitpunktverstellung ( 2 ):
3.2.4.2.3.6 . Kalibrierverfahren: Prüfstand / Motor (')

3.2.4.2.4 . Regler
3.2.4.2.4.1 . Typ:
3.2.4.2.4.2 . Abregeldrehzahl
3.2.4.2.4.2.1 . Abregeldrehzahl unter Last : min " 1
3.2.4.2.4.2.2 . Abregeldrehzahl bei Nullast : min -1
3.2.4.2.4.3 . Leerlaufdrehzahl : min -1

3.2.4.2.5 . Einspritzleitungen
3.2.4.2.5.1 . Länge: mm
3.2.4.2.5.2 . Innendurchmesser: mm

3.2.4.2.6 . Einspritzdüse(n )
entweder

3.2.4.2.6.1 . Fabrikmarke(n ):
3.2.4.2.6.2 . Typ(en):

oder

3.2.4.2.6.3 . Öffnungsdruck ( 2 ): kPa
oder Kennlinie ( 2 ):

3.2.4.2.7. Kaltstartsystem (falls vorhanden )
entweder

3.2.4.2.7.1 . Fabrikmarke(n ):

3.2.4.2.7.2 . Typ(en ):
oder

3.2.4.2.7.3 . Beschreibung:

3.2.4.2.8 . Zusätzliche Starthilfe ( falls vorhanden )
entweder

3.2.4.2.8.1 . Fabrikmarke(n ):
3.2.4.2.8.2. Typ(en):

oder

3.2.4.2.8.3 . Beschreibung des Systems:

3.2.4.3 . Durch Kraftstoffeinspritzung ( nur für Fremdzündungsmotoren ) : j a / nein ( 1 )
entweder

3.2.4.3.1 . Beschreibung des Systems:

3.2.4.3.2 . Arbeitsverfahren : Einspritzung in den Ansaugkrümmer (Zentraleinspritzung/Mehrpunktein
spritzung) ( 1 ) / Direkteinspritzung/andere Verfahren (') ( genau angeben ):
oder

3.2.4.3.2.1 . Fabrikmarke^) der Einspritzpumpe:
3.2.4.3.2.2 . Typ(en ) der Einspritzpumpe:
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3.2.4.3.3 . Einspritzdüsen : Öffnungsdruck ( 2 ): kPa
oder Kernfeld ( 2 ):

3.2.4.3.4. Einspritzzeitpunkt: .

3.2.4.3.5 . Kaltstartsystem
3.2.4.3.5.1 . Arbeitsverfahren :

3.2.4.3.5.2 . Grenzwert des Betriebsbereichs /Einstellwerte ( 5 ) ( 2 ):

3.2.4.4 . Kraftstoffpumpe: ja / nein ( J )

3.2.5 . Elektrische Anlage

3.2.5.1 . Nennspannung: V , Anschluß an Masse: positiv / negativ (')

3.2.5.2 . Lichtmaschine

3.2.5.2.1 . Typ:

3.2.5.2.2 . Nennleistung : W

3.2.6 . Zündung

3.2.6.1 . Fabrikmarke(n):

3.2.6.2 . Typ(en):

3.2.6.3 . Arbeitsverfahren :

3.2.6.4 . Zündverstellkurve oder spezifischer Arbeitspunkt ( 2 ):

3.2.6.5 . Statische Zündzeitpunkteinstellung ( 2 ): Grad vor dem oberen Totpunkt

3.2.6.6 . Unterbrecherkontaktabstand ( 2 ): mm

3.2.6.7 . Schließwinkel der Zündung ( 2): Grad

3.2.6.8 . Funkentstörung:

3.2.6.8.1 . Verfahren und Zeichnung der Funkentstöranlage :

3.2.6.8.2 . Nennwerte der Gleichstromwiderstände und bei Widerstandzündkabeln des Nennwiderstan
des je Meter:

3.2.7 . Kühlung ( Flüssigkeitskühlung/Luftkühlung) (')

3.2.7.1 . Nenneinstellwert des Motortemperaturreglers :

3.2.7.2. Bei Flüssigkeitskühlung

3.2.7.2.1 . Art der Kühlflüssigkeit :

3.2.7.2.2 . Umwälzpumpe(n): ja / nein ( ! )

3.2.7.3 . Bei Luftkühlung

3.2.7.3.1 . Gebläse: ja / nein (')

3.2.8 . Einlaßsystem

3.2.8.1 . Ladeluftverdichter : ja / nein (')

3.2.8.1.1 . Fabrikmarke(n ):

3.2.8.1.2. Typ(en ):

3.2.8.1.3 . Beschreibung des Systems ( Beispiel : höchster Ladedruck kPa , Abblasventil — sofern
vorhanden — usw.)

3.2.8.2 . Ladeluftkühler : ja / nein (')

3.2.8.3 . Beschreibung und Zeichnungen der Ansaugleitungen und ihres Zubehörs ( Ansaugluftsammler ,
Vorwärmvorrichtung, zusätzliche Lufteinlässe usw.):

3.2.8.3.1 . Beschreibung des Ansaugkrümmers (mit Zeichnungen und / oder Fotografien):
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3.2.8.3.2 . Luftfilter , Zeichnungen : oder
3.2.8.3.2.1 . Fabrikmarke(n ):

3.2.8.3.2.2 . Typ(en ):

3.2.8.3.3 . Ansauggeräuschdämpfer , Zeichnungen : oder
3.2.8.3.3.1 . Fabrikmarke(n ):

3.2.8.3.3.2. Typ(en):

3.2.9 . Auspuffanlage

3.2.9.1 . Zeichnung der gesamten Auspuffanlage :

3.2.10 . Mindestquerschnittsfläche der Ansaug- und Auslaßöffnungen :

3.2.11 . Ventilsteuerzeiten oder gleichwertige Daten

3.2.1 1 .1 . Maximaler Ventilhub , Öffinungs- und Schließwinkel bezogen auf die Totpunkte oder Angaben
über Steuerzeiten bei alternativen Systemen :

3.2.11.2 . Bezugs- und / oder Einstellbereiche ('):

3.2.12 . Maßnahmen gegen Luftverunreinigung

3.2.12.1 . Rückführung der Kurbelgehäusegase bei Viertaktmotoren (Beschreibung und Zeichnungen ):

3.2.12.2 . Zusätzliche Einrichtungen zur Abgasreinigung ( falls vorhanden und nicht in einem anderen
Abschnitt aufgeführt ): ,

3.2.12.2.1 . Beschreibung und/oder Zeichnungen :

3.2.13 . Anbringungsstelle des Absorptionsbeiwerts (nur bei Selbstzündungsmotoren):

3.3 . Bei Elektromotoren

3.3.1 . Bauart (Wicklungsart , Erregungsart): :

3.3.1.1 . Größte Stundenleistung : kW

3.3.1.2 . Betriebsspannung: Volt

3.3.2 . Batterie

3.3.2.1 . Anzahl der Zellen :

3.3.2.2 . Masse : kg

3.3.2.3 . Kapazität: Ah ( Amperestunden )

3.3.2.4 . Lage:

3 .4 . Bei anderen Motoren oder Motorkombinationen spezifische Angaben über deren Bauelemente:

3.5 . Zulässige Temperaturen gemäß, Herstellerangabe

3.5.1 . Kühlsystem

3.5.1.1 . Flüssigkeitskühlung
Höchsttemperatur an der Austrittsstelle : °C

3.5.1.2 . Luftkühlung

3.5.1.2.1 . Bezugspunkt :

3.5.1.2.2 . Höchsttemperatur am Bezugspunkt : °C

3.6 . Schmiersystem

3.6.1 . Beschreibung des Systems

3.6.1.1 . Lage des Schmiermittelbehälters ( falls vorhanden):

3.6.1.2 . Zuführungssystem ( durch Pumpe /Einspritzung in den Einlaß/ Mischung mit dem Kraftstoff
usw.) ('):
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3.6.2 . Schmiermittel dem Kraftstoff beigemischt

3.6.2.1 . Mischungsverhältnis :

3.6.3 . Ölkühler : ja / nein (')

3.6.3.1 . Zeichnung(en): oder

3.6 . 3.1.1 . Fabrikmarke(n):

3.6.3.1.2. Typ(en):

4 . Kraftübertragung ( h )

4.1 . Systemzeichnung der Kraftübertragung:

4.2. Art ( mechanisch , hydraulisch , elektrisch usw.):

4.3 . Kupplung ( Art):

4.4 . Schaltgetriebe

4.4.1 . Art: automatisch /mechanisch {})

4.4.2 . Betätigungsart : handgeschaltet/ fußgeschaltet (*)

4.5 . Ubersetzungsverhältnisse

N R1 R2 R3 Rt

Kleinstwert

1

2

3

Höchstwert

Rückwärtsgang

N = Getriebegang/ Getriebestufe .
R1 = Übersetzungsverhältnis im ersten Gang (Verhältnis zwischen Motordrehzahl und der Drehgeschwin

digkeit der GetriebeantriebsweHe).
R2 = Übersetzungsverhältnis im zweiten Gang ( Verhältnis zwischen der Drehgeschwindigkeit der

Getriebeantriebswelle und der Drehgeschwindigkeit der zweiten Getriebewelle).
R3 = Letztes Übersetzungsverhältnis ( Verhältnis zwischen der Drehgeschwindigkeit der Getriebeantriebs

welle und der Drehgeschwindigkeit der Antriebsräder).
Rt = Gesamtübersetzung.

4.6 . Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs und Gang , in dem diese erreicht wird (in km/h ) ( ):

4.7 . Geschwindigkeitsmesser und Kilometerzähler: ja / nein 0 )

4.7.1 . Fabrikmarke(n):

4.7.2 . Typ(en):

5 . Radaufhängung

5.1 . Zeichnung der Radaufhängung:

5.2 . Reifen ( Reifenklasse , Reifengröße und maximale Tragfähigkeit) und Felgen der Normalaus
rüstung:

5.2.1 . Nennwert für den Abrollumfang:

5.2.2 . Vom Hersteller empfohlener Reifendruck: kPa

5.2.3 . Reifen-Felgenkombination(en):
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6 . Lenkung

6.1 . Lenkanlage und Betätigungseinrichtung

6.1.1 . Typ der Lenkanlage :

7 . Bremsanlage

7.1 . Schema der Bremsanlage :

7.2 . Bremsen vorn und hinten , Scheibenbremse und /oder Trommelbremse ( ! )

7.2.1 . Fabrikmarke(n):

7.2.2 . Typ(en):

7.3 . Zeichnungen der Einzelteile der Bremse

7.3.1 . Bremsbacken und /oder Bremszangen (')

7.3.2. Bremsbeläge und / oder Bremsklötze (')

7.3.3 . Handhebel und/oder Bremspedal (')

7.3.4 . Bremsflüssigkeitsbehälter ( falls vorhanden):

7.4 . Andere Einrichtungen (falls vorhanden): Zeichnung und Beschreibung:

8 . Beleuchtungs- lind Lichtsignaleinrichtungen

8.1 . Aufstellung aller Einrichtungen (Anzahl , Fabrikmarke(n), Modell , Genehmigungszeichen ,
größte Lichtstärke der Scheinwerfer für Fernlicht , Lichtfarbe , entsprechende Kontrolleuchte):

8.2 . Zeichnung der Lage der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen:

8.3 . Warnblinkanlage ( falls vorhanden):

8.4 . Zusätzliche Einrichtungen für Sonderfahrzeuge :

9 . Ausrüstung

9.1 . Anhängeeinrichtung (falls vorhanden)

9.1.1 . Typ(en): Haken /Zugöse / andere Einrichtungen (')

9.1.2. . Fotografien und /oder Zeichnungen , die Anbaulage und Konstruktion der Anhängeeinrich
tung(en ) zeigen :

9.2 . - Anordnung und Kennzeichnung der Betätigungseinrichtungen, Kontrolleuchten und Anzeige
leuchten

9.2.1 . Fotografien und/oder Zeichnungen der Anordnung der Symbole, der Betätigungseinrichtun
gen , Kontrolleuchten und Anzeigeleuchten :

9.3 . Vorgeschriebene Beschriftungen/Fahrzeugdaten

9.3.1 . Fotografien und /oder Zeichnungen , aus denen die Anbringungsstelle der vorgeschriebenen
Beschriftungen und der Fahrgestellnummer ersichtlich sind:

9.3.2 . Fotografien und/oder Zeichnungen , aus denen der amtliche Teil der Beschriftungen ersichtlich
ist (mit Angabe der Abmessungen):

9.3.3 . Fotografien und / oder Zeichnungen der Fahrgestellnummer ( mit Angabe der Abmessungen):

9.4 . Schutzvorrichtung(en) gegen eine unzulässige Benutzung

9.4.1 . Art der Vorrichtung(en ):

9.4.2. Kurzbeschreibung der verwendeten Vorrichtung(en): . . .
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, 9.5 . Vorrichtung(en) für Schallzeichen

9.5.1 . Kurzbeschreibung der verwendeten Vorrichtung(en ) und Bestimmung:

9.5.2 . Fabrikmarke(n):

9.5.3 . Typ(en):

9.5.4 . Name und Anschrift des ( der) Hersteller(s):

9.5.5 . Genehmigungszeichen :

9.5.6 . Zeichnung zur Darstellung der Anbringungsstelle der Vorrichtung(en) für Schallzeichen im
Verhältnis zum Fahrzeugaufbau :

9.5.7 . Genaue Angaben über die Befestigungsart und den Teil des Fahrzeugaufbaus , an dem die
Vorrichtung(en) für Schallzeichen angebracht werden soll(en ):

9.6 . Anbringungsstelle für das hintere amtliche Kennzeichen am Kraftrad (gegebenenfalls unter
schiedliche Varianten angeben ; je nach Fall können Zeichnungen verwendet werden):

9.6.1 . Neigungswinkel gegenüber der Senkrechten :

B. NUR FÜR ZWEIRÄDRIGE KLEINKRAFTRÄDER UND KRAFTRÄDER
BEIZUBRINGENDE ANGABEN

1 . Ausrüstung

1.1 . Rückspiegel ( nachstehende Angaben sind für jeden einzelnen Rückspiegel beizubringen )

1.1.1 . Fabrikmarke :

1.1.2 . Genehmigungszeichen : . . ;

1.1.3 . Variante :

1.1.4 . Zeichnungen ), aus der ( denen ) die Anordnung des (der) Rückspiegels ) am Fahrzeug
hervorgeht:

1.1.5 . Genaue Angaben über die Befestigüngsart und den Teil des Fahrzeugaufbaus , an dem der
Rückspiegel angebracht ist :

1.2 . Ständer

1.2.1 . Mittel- und / oder Seitenständer

1.2.2 . Zeichnung, aus der die Anordnung des Ständers ( der Ständer) am Fahrzeug hervorgeht: . . .

1.3 . Befestigung von Beiwagen bei Krafträdern (falls vorhanden):

1.3.1 . Fotografien und/oder Zeichnungen der Anbaustelle und der Konstruktion :

1.4 . Haltegrifffür Soziusfahrer

1.4.1 . Typ : Halteriemen und / oder Haltegriffe

1.4.2 . Fotografien und/oder Zeichnungen der Anbringungsstelle :

C. NUR FÜR DREIRÄDRIGE KLEINKRAFTRÄDER SOWIE DREIRÄDRIGE UND VIER
RÄDRIGE FAHRZEUGE BEIZUBRINGENDE ANGABEN

1 . Abmessungen und Massen ( in mm und kg) (gegebenenfalls auf Skizze verweisen)

1.1 . Bei der Ausrüstung eines Fahrgestells ohne Aufbau einzuhaltende Abmessungen

1.1.1 . Länge:

1.1.2 . Breite :

1.1.3 . Höhe unbelastet :

1.1.4 . Überstand vorn :

1.1.5 . Überstand hinten :
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1.1.6 . Grenzen , innerhalb deren sich der Schwerpunkt eines mit Aufbau ausgerüsteten Fahrzeugs
befinden muß:

1.2. Massen ( d )

1.2.1 . Höchste Nutzlast nach Angabe des Herstellers :

2 . Ausrüstungen

2.1 . Aufoau

2.1.1 . Art des Aufbaus:

2.1.2 . Maßstäbliche Innenansicht ( Übersichtszeichnung):

2.1.3 . Maßstäbliche Außenansicht ( Übersichtszeichnung):

2.1.4 . Werkstoffe und Bauweise :

2.1.5 . Türen für die Insassen , Schlösser und Scharniere :

2.1.6 . Anordnung, Abmessungen , Öffnungsrichtung und größter Öffnungswinkel der Türen :

2.1.7 . Zeichnung der Schlösser und Scharniere und ihrer Lage in den Türen :

2.1.8 . Technische Beschreibung der Schlösser und Scharniere :

2.2. Windschutzscheibe und sonstige Scheiben

2.2.1 . Windschutzscheibe

2.2.1.1 . Verwendete Werkstoffe :

2.2.2 . Sonstige Scheiben

2.2.2.1 . Verwendete Werkstoffe :

2.3 . Scheibenwischer der Windschutzscheibe

2.3.1 . Ausführliche technische Beschreibung (einschließlich Fotografien oder Zeichnungen ):

2.4. Scheibenwäscher der Windschutzscheibe

2.4.1 . Ausführliche technische Beschreibung (einschließlich Fotografien oder Zeichnungen ):

2.5 . Entfrostungs- und Trocknungseinrichtungen

2.5.1 . Ausführliche technische Beschreibung (einschließlich Fotografien oder Zeichnungen ):

2.6 . Rückspiegel ( für jeden einzelnen Rückspiegel gesondert anzugeben )

2.6.1 . Fabrikmarke:

2.6.2 . Genehmigungszeichen :

2.6.3 . Variante :

2.6.4 . Zeichnung(en), aus der (denen) die Anordnung der Rückspiegel am Fahrzeug hervorgeht :

2.6.5 . Genaue Angaben über die Befestigungsart und den Teil des Fahrzeugaufbaus , an dem der
Rückspiegel angebracht ist :

2.7. Sitze

2.7.1 . Anzahl :

2.7.2 . Lage:

2.7.3 . Koordinaten oder Zeichnung des R-Punktes (')

2.7.3.1 . Fahrersitz :

2.7.3.2 . Übrige Sitzplätze :
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2.7.4. Nomineller Rückenlehnenwinkel

2.7.4.1 . Fahrersitz :

2.7.4.2 . Übrige Sitzplätze :

2.7.5 . Sitz verstellbereich ( gegebenenfalls )

2.7.5.1 . Fahrersitz :

2.7.5.2 . Übrige Sitzplätze :

2.8 . Innenraumheizung (falls vorhanden)

2.8.1 . Kurzbeschreibung des Fahrzeugtyps mit Bezug auf das Heizsystem , sofern bei diesem die
Abwärme der Motorkühlflüssigkeit genutzt wird :

2.8.2. Ausführliche Beschreibung des Fahrzeugtyps mit Bezug auf das Heizsystem , falls die Kühlluft
oder die Abgase der Antriebsmaschine als Wärmequelle genutzt werden , einschließlich:

2.8.2.1 . Schematische Gesamtdarstellung des Heizsystems , aus der dessen Lage im Fahrzeug sowie die
Anordnung der Schalldämpferanlage ersichtlich sind (einschließlich Angaben über die Lage der
Trennstellen ):

2.8.2.2 . Eine Anordnungszeichnung des Wärmetauschers für Heizsysteme , bei denen die Abgase als
Wärmequelle genutzt werden , oder der Teile , wo der Wärmeaustausch stattfindet (bei
Heizsystemen, die die Motorkühlluft als Wärmequelle nutzen):

2.8.2.3 . Schnittzeichnung des Wärmeaustauschers bzw . der Teile, wo der Wärmeaustausch stattfindet ,
mit Angaben der Wandstärken , der Werkstoffe und der Oberflächenbeschaffenheit :

2.8.2.4 . Zu den sonstigen wesentlichen Bauteilen des Heizsystems wie Ventilator sind Angaben über
Bauart sowie technische Daten zu machen : .

2.9 . Sicherheitsgurte

2.9.1 . Anzahl und Lage der Sicherheitsgurte sowie Angabe der Plätze , wo diese Ausrüstungsteile
angebracht werden können :

D /P Vollständiges Gegebenenfalls
Genehmigungszeichen Variante

Vordersitze

Rücksitze

Mittlerer Rücksitz bzw . mittlerer Vordersitz

Sonderausstattung ( beispielsweise höhenverstellbare Sitze , Gurtstraffer usw.)

D = Fahrerseite

P = Beifahrerseite vorn
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2.10 . Gurtverankerungen

2.10.1 . Anzahl und Stelle der Gurtverankerungen :

2.10.2 . Fotografien und /oder Zeichnungen des Aufbaus , aus denen die Anbringungsstelle und
Abmessungen der vorhandenen und effektiven Gurtverankerungen einschließlich des R-Punk
tes hervorgehen :

2.10.3 . Zeichnungen der Gurtverankerungen und Teile des Fahrzeugaufbaus , an denen diese befestigt
sind ( mit Angabe der Werkstoffe ):

2 . 10.4 . Bezeichnung der Gurttypen ( *), die an den Verankerungen , mit denen das Fahrzeug ausgerüstet
ist , angebracht werden dürfen :

Befestigungsstelle der Verankerung

am

Fahrzeugaufbau
an der

Sitzstruktur

Vorn

Rechter Sitz
untere Verankerungen

[_ obere Verankerung

außen
innen

Mittelsitz
J' untere Verankerungen

[_ obere Verankerung

rechts
links

Linker Sitz
T untere Verankerungen

[_ obere Verankerung

außen
innen

Hinten

Rechter Sitz
f untere Verankerungen

[ obere Verankerung

außen
innen

Mittelsitz
f untere Verankerungen

[_ obere Verankerung

rechts
links

Linker Sitz
f untere Verankerungen

[_ obere Verankerung

außen
innen

2.10.5 . Beschreibung eines besonderen Sicherheitsgurttyps , wenn sich ein Verankerungspunkt in der
Rückenlehne befindet oder eine Energievernichtungsvorrichtung vorhanden ist :

(*) „A" für Dreipunktgurt .
„B" für Beckengurt.
„S" für besondere Gurttypen; in diesem Fall ist die Beschaffenheit dieser Typen unter „Anmerkungen" zu beschreiben .
„Ar", „Br" oder „Sr" für Gurte mit AufrollVorrichtung .
„Are", „Bre* oder „Sre" für Gurte mit Aufrollvorrichtung und Energieaufnahmevorrichtung an zumindest einer Veranke
rung .
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Fußnoten

( 1 ) Unzutreffendes streichen .

( 2 ) Toleranzwert(e ) angeben . y
( a) Bei allen Einrichtungen , für die eine Bauartgenehmigung erteilt wurde , darf die Beschreibung durch

Verweisung auf diese Genehmigung ersetzt werden . Desgleichen erübrigt sich die Beschreibung bei allen
Teilen , deren Bauweise aus den beigefügten Diagrammen oder Zeichnungen klar ersichtlich ist . Bei jeder
Rubrik , wo Zeichnungen oder Fotografien beizubringen sind, bitte die Nummern der entsprechenden Anlagen
angeben .

( b ) Werden für einen Typ Identifizierungskennmerkmale verwendet , so dürfen diese nur an den Fahrzeugen ,
technischen Einheiten oder Bauteilen erscheinen , für die nach der entsprechenden Einzelverordnung eine
Betriebserlaubnis bzw . Bauartgenehmigung erteilt wurde .
Enthält das Typenkennmerkmal Schriftzeichen , die zur Beschreibung der von diesem Beschreibungsbogen
betroffenen Typen von Fahrzeugen , technischen Einheiten oder Bauteilen nicht von Bedeutung sind , so sind
diese Schriftzeichen in den betreffenden Unterlagen durch das Symbol darzustellen (Beispiel :
ABC??123 ??).

( c ) Klasseneinteilung nach folgenden Kategorien :
— zweirädriges Kleinkraftrad ,
— dreirädriges Kleinkraftrad und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge ,
— Kraftrad ,
— Kraftrad mit Beiwagen ,
— dreirädriges und vierrädriges Kraftfahrzeug .

(d ) 1 . Leermasse: Masse des zum normalen Gebrauch fahrbereiten Fahrzeugs mit nachstehender Ausrü
stung:
— ausschließlich zu der in Frage kommenden normalen Verwendung erforderlichen Zusatzausrü

stung,
— vollständige elektrische Anlage einschließlich der vom Hersteller gelieferten Beleuchtungs- und

Lichtsignaleinrichtung,
— aufgrund der Rechtsvorschriften erforderliche Instrumente und Einrichtungen , für die die Leermasse

des Fahrzeugs gemessen wird ,
— angemessener Füllstand an Flüssigkeiten zur Gewährleistung des einwandfreien Funktionierens

sämtlicher Teile des Fahrzeugs.
Anmerkung: Kraftstoff und Kraftstoff/ Ölgemisch sind von der Messung ausgenommen ; Elemente wie
Batterieflüssigkeit , Hydraulikflüssigkeit , Kühlflüssigkeit und Motoröl sind dagegen einzubeziehen .

2 . Masse in fahrbereitem Zustand: Leermasse , zuzüglich nachstehender Massen :
— Kraftstoff: Kraftstoffbehälter zu 90% des vom Hersteller angegebenen Fassungsvermögens gefüllt ,
— normalerweise vom Hersteller zusätzlich zu dem für das normale Funktionieren mitgelieferten

Zubehör (Werkzeugtasche , Gepäckträger, Windschutzscheibe , Schutzausrüstung usw.).
Anmerkung: Für Fahrzeuge , die mit einem Kraftstoff/ Ölgemisch betrieben werden , gilt folgendes:
a ) Werden Kraftstoff und Öl vorgemischt , ist die Bezeichnung „Kraftstoff" so auszulegen , daß sie auch

ein solches Kraftstoff/ Ölvorgemisch beinhaltet .
b) Erfolgt die Zuführung von Kraftstoff und Öl getrennt , ist die Bezeichnung „Kraftstoff" so

auszulegen, daß hierunter ausschließlich das Benzin verstanden wird . Das Öl ist in diesem Fall
bereits bei der Bestimmung der Leermasse berücksichtigt .

3 . Technisch zulässige Höchstmasse: Die vom Hersteller für bestimmte Benutzungsbedingungen unter
Berücksichtigung von Faktoren wie Materialfestigkeit , Tragfähigkeit der Reifen usw . errechnete
Masse.

4 . Größte Nutzlast nach Angabe des Herstellers: Die durch Subtraktion der unter 2 definierten Masse mit
Fahrer von der unter 3 definierten Masse.

5 . Die Masse des Fahrers wird pauschal mit 75 kg angenommen .
( e) Im Fall nicht herkömmlicher Motoren und Systeme hat der Hersteller Angaben zu machen , die denen dieser

Rubrik gleichwertig sind .
( f) Dieser Wert ist auf den nächsten Zehntelmillimeter aufzurunden bzw . abzurunden .
( g) Dieser Wert ist mit n = 3,1416 zu errechnen und auf den nächstliegenden cm3-Wert aufzurunden bzw.

abzurunden .

( h ) Die verlangten Angaben sind gegebenenfalls für alle Varianten beizubringen .
(') Eine Abweichung von 5 % ist zulässig .
(') Der „R-Punkt" oder „Sitzbezugspunkt" ist der vom Hersteller angegebene Bezugspunkt , der

— im Verhältnis zur Struktur des Fahrzeugs bestimmte Koordinaten hat ;
— der theoretischen Lage des Drehpunktes Rumpf/ Oberschenkel ( H-Punkt ) bei jeder vom Fahrzeughersteller

für die einzelnen Sitzplätze angegebenen tiefsten und am weitesten zurückgeschobenen normalen Fahr
oder Benutzungsstellung entspricht;

— bei allen nicht vorn gelegenen Sitzplätzen , an denen der „H-Punkt" nicht mit Hilfe des „dreidimensionalen
Bezugssystems" oder anderer Bestimmungsverfahren festgelegt werden kann , nach Zustimmung der
zuständigen Behörden als Bezugsgröße gelten kann .
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ANHANG III

BETRIEBSERLAUBNISBOGEN

( Muster)

A. VERFAHRENSWEISE

Bei der Ausstellung eines Betriebserlaubnisbogens im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens ist folgender
maßen vorzugehen :

1 . Auf der Grundlage der Angaben im Beschreibungsbogen werden die in Abschnitt B des Betriebserlaub
nisbogens vorgesehenen Rubriken ausgefüllt .

2 . Die Richtigkeit der entsprechenden Angaben im Beschreibungsbogen wird überprüft , wenn hinter der
betreffenden Rubrik des Betriebserlaubnisbogens der Vermerk Ü steht ; sind die Angaben richtig , wird das
erste der beiden folgenden Kästchen angekreuzt ; sind die Angaben nicht richtig , wird das zweite dieser
beiden Kästchen angekreuzt .

3 . Die Übereinstimmung des betreffenden Bauteils oder Fahrzeugmerkmals mit den Vorschriften der jeweils
geltenden Einzelrichtlinie wird nachgeprüft , wenn hinter der betreffenden Rubrik der Vermerk ER steht ;
wird die Übereinstimmung festgestellt , ist wiederum das erste Kästchen anzukreuzen . Herrscht dagegen
keine Übereinstimmung, ist das zweite Kästchen anzukreuzen .

4. Nach Durchführung der unter 2 und 3 genannten Nachprüfungen wird die Betriebserlaubnisbescheini
gung gemäß Abschnitt C ausgefüllt .

B. BETRIEBSERLAUBNISBOGEN Nr .

Nummer
der Rubrik Rubrik Angabe Ja Nein

1 . Allgemeines I
1.1 . Fabrikmarke: Ü □ □

1.2 . Typ (gegebenenfalls Varianten und Versionen): Ü □ □

1.3 . Name und Anschrift des Herstellers : Ü □ □

1.4 . Gegebenenfalls Name und Anschrift des Beauftragten des
Herstellers : Ü □ □

2 . Allgemeine Baumerkmale des Fahrzeugs
2.1 . Fahrzeugklasse : Ü □ □

2.2 . Bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit : ER □ □

2.3 . Räder :

2.3.1 . Anzahl : Ü □ □

2.3.2. Symmetrische oder asymmetrische Anordnung ( bei Dreirad
fahrzeugen): Ü □ □

2.4 . Struktur des Rahmens: Ü □ □

3 . Massen und Abmessungen ER □ □

4 . Motor

4.1 . Name und Anschrift des Motorherstellers (wenn vom Fahr
zeughersteller verschieden ): Ü □ □

4.2 . Fabrikmarke: Ü □ □

4.3 . Ausführungsart ( Fremdzündungsmotor oder Selbstzündungs
motor und/oder Elektromotor): Ü □ □

4.4 . Fremdzündungsmotor oder Selbstzündungsmotor :
4.4.1 . Arbeitsverfahren : ü □ □

4.4.2 . Kühlung: ü □ □

4.4.3 . Schmierung: ü □ □

4.4.4 . Anzahl und Anordnung der Zylinder oder Brennkammern ( bei
Kreiskolbenmotoren): ü □ □
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Nummer
der Rubrik Rubrik Angabe Ja Nein

4.4.5 . Bohrung, Hub , Hubvolumen bzw . Volumen der Brennkam
mern ( bei Kreiskolbenmotoren): Ü □ □

4.4.6 . Vollständiges Steuerungsdiagramm: Ü □ □
4.4.7 . Volumetrisches Verdichtungsverhältnis ( Kolben und Kolben

dichtungen ) Ü □ □
4.4.8 . Nettohöchstleistung und größtes Drehmoment des Motors: ER □ □
4.4.9 . Kraftstoffbehälter : ER □ □
4.4.10 . Vergaser oder anderes Kraftstoffzufuhrsystem : Ü □ □
4.4.11 . Elektrische Anlage (Nennspannung): Ü □ □
4.4.12 . Lichtmaschine (Art und Höchstleistung): Ü □ □
4.4.13 . Maßnahmen gegen Luftverunreinigung: ER □ □

4.5 . Elektrische Antriebsmaschine:

4.5.1 . Betriebs-Nennspannung: Ü □ □
4.5.2 . Antriebsbatterie(n ): Ü □ □
4.5.3 . Nettohöchstleistung und größtes Drehmoment : Ü □ □
4.5.4. Kühlung: Ü □ □

5 . Kraftübertragung ü □ □

6 . Reifen ER □ □

7. Bremsanlage ER □ □

8 . Anbau der Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen ER □ □

9 . Beleuchtungs- und Lichtsignaleinrichtungen ER □ □

10. Verschiedenes

10.1 . Vorrichtung für Schallzeichen: ER -□ □

10.2 . Anbringungsstelle des hinteren amtlichen Kennzeichens: ER □ □

10.3 . Elektrische und elektromagnetische Störungsquellen: ER □ □

10.4 . Schallpegel und Auspuffanlage v ausgenommen Elektrofahr
zeuge: ER □ □

10.5 . Rückspiegel : ER □ □

10.6 . Äußere Fahrzeugteile : ER □ □

10.7 . Ständer (außer drei- und vierrädrige Kraftfahrzeuge ) ER □ □

10.8 . Vorrichtungen zum Schutz gegen unbefugte Benutzung des
Fahrzeugs: ER □ □

10.9 . Sicherheitsglas , Scheibenwischer, Scheibenwäscher, Entfro
stungs- und Trocknungsanlagen für dreirädrige und vierrädrige
Kraftfahrzeuge mit Aufbau : ER □ □

10.10 . Haltegriffe für Soziusfahrer auf zweirädrigen Fahrzeugen : ER □ □

10.11 . Sicherheitsgurtverankerungen und Sicherheitsgurte für dreiräd
rige und vierrädrige Kraftfahrzeuge mit Aufbau ER □ □

10.12 . Geschwindigkeitsanzeiger und Kilometerzähler für Krafträder
und dreirädrige und vierrädrige Kraftfahrzeuge : Ü □ □

10.13 . Kennzeichnung der Betätigungseinrichtungen , Kontrolleuchten
und Anzeigeleuchten : ER □ □

10.14 . Vorgeschriebene Angaben am Fahrzeug ( Inhalt , Anbringungs
stelle und -art): ER □ □

10.15 . Maßnahmen gegen unbefugten Eingriff an Kleinkrafträdern
und Krafträdern : ER □ □

10.16. Anhängeeinrichtungen und ihre Anbringung: ER □ □
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C. BESCHEINIGUNG ÜBER DEN BETRIEBSERLAUBNISBOGEN Nr .

Hiermit wird bescheinigt , daß die im Beschreibungsbogen Nr enthaltenen Angaben des Herstel
lers dem in Nr. 1 dieses Betriebserlaubnisbogens aufgeführten und als Prototyp einer Fahrzeugbau
reihe vorgeführten Kleinkraftrad /Kraftrad/ dreirädrigen Kraftfahrzeug / vierrädrigen Kraftfahrzeuge 1.) ent
spricht .

Aufgrund der durchgeführten Nachprüfungen wird festgestellt , daß das hier beschriebene und als Prototyp
einer Fahrzeugbaureihe vorgeführte Fahrzeug den in diesem Betriebserlaubnisbogen eingetragenen Angaben
(Ü und ER ) entspricht / nicht entspricht (').

Ort: Datum:

( Unterschrift )

( Dienstposten)

(') Unzutreffendes streichen .
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ANHANG IV

A. ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG FÜR FAHRZEUGE AUS DER BAUREIHE DES
GENEHMIGTEN TYPS

( Muster)

Hiermit wird durch (Name und Vorname )
bescheinigt , daß das Kleinkraftrad/ Kraftrad/ dreirädrige Kraftfahrzeug/ vierrädrige Kraftfahrzeug (')

1 . Fabrikmarke:

2 - Typ :

2.1 . gegebenenfalls: Version(en) ( die Version muß anhand eines numerischen oder alphanumerischen Codes
zu identifizieren sein):

2.2 . gegebenenfalls : Variante(n) ( die Variante muß anhand eines numerischen oder alphanumerischen Codes
zu identifizieren sein):

3 . Höchstleistung in kW:

4 . Höchstleistung bei Umdrehungen /Minute:

5 . Hubvolumen in cm3 :

6 . Höchstgeschwindigkeit in km/h :

7 . Geräusch in dB (A ):

7.1 . Standgeräusch ( Motordrehzahl ):

7.2 . Fahrgeräusch :

8 . Motortyp und Zyklus (gegebenenfalls):

9 . Leermasse des Fahrzeugs in kg:

10 . Originalbereifung des Fahrzeugs: Größe(n ) in mm und gegebenenfalls Fabrikmarke der Reifen :

11 . Fahrgestellnummer innerhalb der Baureihe des Typs :

mit dem am in durch genehmigten , im
Betriebserlaubnisbogen Nr .:

und im Beschreibungsbogen Nr .: .

beschriebenen Typ übereinstimmt.

Ort: Datum :

( Unterschrift)

(Position )

(') Unzutreffendes streichen .
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B. UBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG FÜR TECHNISCHE EINHEITEN ODER BAUTEILE,
BEI DENEN ES SICH NICHT UM ORIGINALTEILE AUS DER BAUREIHE DES

GENEHMIGTEN TYPS HANDELT

( Muster)

(Name und Vorname)Hiermit wird durch

bescheinigt , daß die technische Einheit (das Bauteil )

1 . Fabrikmarke:

2 - Typ :

3 . Nummer innerhalb der Baureihe des Typs:

mit dem am in durch genehmigten , im
Bauartgenehmigungsbogen Nr .:

und im Beschreibungsbogen Nr .:

beschriebenen Typ übereinstimmt.

Ort : Datum :

(Unterschrift )

(Position)
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ANHANG V

GENEHMIGUNGSZEICHEN

1 . Das Genehmigungszeichen besteht aus :

1.1 . einem Rechteck , in dem zunächst der Kleinbuchstabe „e" und dann die dem Land , das die Bauartgeneh
migung erteilt hat , entsprechende Nummer oder Buchstabenfolge gemäß nachstehender Aufstellung
stehen :

— 1 für Deutschland ,
— 2 für Frankreich ,
— 3 für Italien ,
— 4 für die Niederlande ,
— 6 für Belgien ,
— 9 für Spanien ,
— 11 für das Vereinigte Königreich ,
— 13 für Luxemburg ,
— 18 für Dänemark ,
— 21 für Portugal ,
— EL für Griechenland ,
— IRL für Irland;

1.2 . der Bauartgenehmigungsnummer , wie sie in dem für die betreffende technische Einheit oder das
betreffende Bauteil ausgestellten Bauartgenehmigungsbogen steht .

Die Bauartgenehmigungsnummer steht in der Nähe oder unter dem in 1.1 genannten Rechteck . Die
Ziffern , aus denen die Bauartgenehmigungsnummer besteht, sind auf ein und derselben Seite des
Buchstabens „e" und in derselben Richtung angeordnet . Zur Vermeidung von Verwechselungen mit
anderen Schriftzeichen ist die Verwendung römischer Ziffern in der Bauartgenehmigungsnummer zu
vermeiden.

2. Das Genehmigungszeichen ist so auf der technischen Einheit oder dem Bauteil anzubringen , daß es noch
nach dem Einbau in das Fahrzeug gut lesbar und dauerhaft ist.

3 . Ein Beispiel für ein Genehmigungszeichen ist aus der Anlage ersichtlich .
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Anlage

Beispiel für ein Genehmigungszeichen

Das hier abgebildete Genehmigungszeichen wurde von Irland (e IRL ) unter der Nummer 60676 ausgegeben .
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ANHANG VI

BESTIMMUNGEN ZUR ÜBERWACHUNG DER ÜBEREINSTIMMUNG DER PRODUKTION

1 . Für die Überprüfung der Übereinstimmung der hergestellten Fahrzeuge , technischen Einheiten ,
Bauteile und wesentlichen Merkmale mit dem Typ , für den die Betriebserlaubnis ( Fahrzeug ) oder die
Bauartgenehmigung (technische Einheit , Bauteil oder wesentliches Merkmal ) erteilt wurde , gelten
folgende Bestimmungen :

1.1 . Der Inhaber der Betriebserlaubnis oder der Bauartgenehmigung muß

1.1.1 . für Verfahren für die wirksame Qualitätskontrolle der Produkte sorgen ;

1.1.2 . Zugang zu den Kontrolleinrichtungen haben , die zur Überprüfung der Übereinstimmung jedes
Fahrzeugs oder jeder technischen Einheit bzw . jedes Bauteils oder jeden wesentlichen Merkmals , für die
die Betriebserlaubnis bzw. die Bauartgenehmigung erteilt wurden , erforderlich sind;

1.1.3 . gewährleisten , daß Aufzeichnungen von den Prüfergebnissen angefertigt werden und daß dazugehörige
Unterlagen für eine Frist von 12 Monaten nach Einstellung der Produktion verfügbar bleiben ;

1.1.4 . die Ergebnisse jeder Art von Prüfung auswerten , um die Beständigkeit der technischen Merkmale des
Produktes zu überprüfen und zu gewährleisten , wobei den zulässigen Toleranzen bei einer industriellen
Produktion Rechnung zu tragen ist ;

1.1.5 . gewährleisten , daß für jeden Produkttyp die in der Einzelrichtlinie vorgeschriebenen Prüfungen
durchgeführt werden ;

1.1.6 . gewährleisten , daß erneut Stichproben genommen und geprüft werden , sobald sich erweist , daß
Muster oder Prüfstücke die vorgesehene Art von Prüfung nicht bestehen . Es sind alle notwendigen
Maßnahmen zu ergreifen , um die Übereinstimmung der jeweiligen Produktion wieder herzustellen .

1.2 . Die zuständigen Behörden , die die Betriebserlaubnis bzw . die Bauartgenehmigung erteilt haben ,
können jederzeit die Verfahren zur Kontrolle der Übereinstimmung überprüfen , die in jeder
Produktionsstätte zur Anwendung kommen .

1.2.1 . Bei jeder Überprüfung werden dem Prüfer die Prüfbücher und Aufzeichnungen der Produktionsüber
wachung vorgelegt .

1.2.2 . Der Inspektor kann Stichproben entnehmen , die im Labor des Herstellers geprüft werden . Die
Mindestanzahl von Proben wird entsprechend den Ergebnissen der herstellereigenen Prüfung
festgelegt .

1.2.3 . Erweist sich die Qualität als nicht zufriedenstellend oder erscheint es angebracht , die Gültigkeit der in
Anwendung von 1 . 2.2 durchgeführten Prüfungen zu überprüfen , wählt der Inspektor Stichproben aus ,
die dem technischen Dienst zugesandt werden , der die Prüfungen für die Betriebserlaubnis bzw . die
Bauartgenehmigung durchgeführt hat .

1.2.4 . Die zuständigen Behörden können alle für das ( die) betreffende(n ) Produkt(e ) geltenden , in der (den )
Einzelrichtlinie(n ) vorgeschriebenen Prüfungen durchführen .

1.2.5 . Von den zuständigen Behörden wird eine Überprüfung pro Jahr genehmigt . Ist eine andere Zahl von
Überprüfungen erforderlich , so wird dies in jeder Einzelrichtlinie festgelegt . Führt eine dieser
Überprüfungen zu Beanstandungen , so ergreift die zuständige Behörde alle notwendigen Maßnahmen,
um die Übereinstimmung der Produktion möglichst bald wieder herzustellen .
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